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Mit der Publikation von Forschungsberichten will das IAB der Fachöffentlichkeit Ein-

blick in seine laufenden Arbeiten geben. Die Berichte sollen aber auch den For-

scherinnen und Forschern einen unkomplizierten und raschen Zugang zum Markt 

verschaffen. Vor allem längere Zwischen- aber auch Endberichte aus der empiri-

schen Projektarbeit bilden die Basis der Reihe. 
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Abstract 

Seit Ende der 1990er Jahre steht die Weiterentwicklung von Fürsorgesystemsyste-

me als letztem Netz nationaler Sicherungssysteme zu einer „aktivierenden“ Grund-

sicherung auf der Reformagenda in vielen Ländern. Die gemeinsame Zielsetzung 

von Hilfereformen ist es, die soziale Treffsicherheit von Transfers durch die nach-

haltige Verringerung der Armut mittels Reintegration ins Erwerbsleben zu erhöhen. 

Dies bedeutet, dass Grundsicherungssysteme sowohl armutsfest als auch beschäf-

tigungsfreundlich ausgestaltet werden müssen.  

 

Mit Hartz IV wurde in Deutschland - im Vergleich zu andern Ländern - relativ spät 

aber umfassend reformiert. Im internationalen Vergleich ist die SGB II-Reform inso-

fern singulär, als dass mit der Einführung der „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ 

nicht nur der von bedürftigkeitsgeprüften Transferleistungen betroffene Personen-

kreis erheblich ausgeweitet wurde, sondern auch ein „Systemwechsel“ in Richtung 

angelsächsisches Sozialmodell verbunden ist. Stärker als in andern Ländern ist mit 

der Schaffung eines einheitlichen Systems bedürftigkeitsgeprüfter und steuerfinan-

zierter Grundsicherungsleistungen auch die Erwartung verbunden, einen nachhalti-

gen Abbau von (Langzeit-)Arbeitslosigkeit zu erreichen.  

 

Gemeinsamkeiten mit Reformen in anderen Ländern können aber sowohl hinsicht-

lich der Umsetzung von Aktivierungsstrategien (Fördern und Fordern) als auch in 

Bezug auf eine Neuordnung der Organisationsstrukturen in „Last-resort“- Systemen 

beobachtet werden. In allen Vergleichsländern ist eine stärkere Verknüpfung von 

Fürsorgeleistungen mit dem Beschäftigungssystem auch mit einer Neuordnung von 

finanziellen und organisatorischen Zuständigkeiten und Veränderungen in den 

Betreuungsstrukturen verbunden.  

 

Wie im SGB II wurden auch in den USA, Großbritannien, den Niederlanden, Däne-

mark und Schweden die Gewährung von Hilfeleistungen stärker an die Aufnahme 

einer Erwerbsarbeit geknüpft. Zu diesem Zweck wurden finanzielle Arbeitsanreize 

und aktive Eingliederungshilfen ausgebaut, Zumutbarkeits- und Sanktionskriterien 

verschärft und  verpflichtende Maßnahmen für Hilfebezieher eingeführt. 
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Durch den Ländervergleich soll geklärt werden,  

• wie Hilfesysteme ausgestaltet werden müssen, damit sie gleichzeitig armuts-

fest und beschäftigungsfreundlich sind,  

• welche Aktivierungsstrategien („Fördern und Fordern“, Workfare, Work First) 

dazu beitragen, die Integration von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in den 

Arbeitsmarkt zu befördern? 
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1 Einleitung 
 

Grundlegende Änderungen in der Arbeitsmarktlage und Arbeitsorganisation, die 

zunehmende Vielfalt der Familienformen sowie die Alterung der Gesellschaft haben 

international zu einer Zunahme der Ungleichheit von Markteinkommen beigetragen. 

Immer mehr Menschen sind weder durch Sozialversicherungssysteme (erstes Netz)  

noch durch das zweite Netz, das familienpolitischer Leistungen (Versorgungssys-

tem)  ausreichend abgesichert. Steigende Fallzahlen und steigende öffentliche Aus-

gaben für bedürftigkeitsgeprüfte Transferleistungen sind Indikatoren für die zuneh-

mende Bedeutung des dritten Netzes (Fürsorgesystem) der sozialen Sicherung.  

 

Die Weiterentwicklung der Fürsorge zu einem System der Grundsicherung an der 

Schnittstelle zum Arbeitsmarkt ist nach Auffassung von EU und OECD dringend 

geboten, da Arbeitslosigkeit die wichtigste Einzelursache für Armut ist und Beschäf-

tigung die beste Garantie gegen soziale Ausgrenzung darstellt. Ein Land sollte des-

halb seine Sozialsysteme so adaptieren bzw. modernisieren, dass die Arbeitskräfte 

über eine adäquate soziale Absicherung verfügen, ohne dass der Anreiz zu arbeiten 

verloren geht. Dies bedeutet, dass insbesondere die soziale Treffsicherheit erhöht 

werden muss, indem Grundsicherungssysteme sowohl armutsfest als auch be-

schäftigungsfreundlich ausgestaltet werden.  

 

Seit Mitte der 1990er Jahren wird in einer Reihe von Ländern an der Schnittstelle 

von Arbeitsmarkt und Sozialpolitik reformiert. Der gemeinsame Nenner von Refor-

men in den USA, Großbritannien, den Niederlanden, Dänemark oder Schweden ist 

die Weiterentwicklung traditioneller (Sozial-)Hilfesysteme zu einer „aktivierenden“ 

Grundsicherung, die das Ziel verfolgt, Hilfebedürftigkeit durch die Anbahnung von 

Beschäftigung zu überwinden. Die Reformen variieren jedoch hinsichtlich Zeitpunkt, 

Umfang und Tempo. 

 

Vorreiter einer konsequenten Verknüpfung von steuerfinanzierten und an Bedürftig-

keit oder an ein niedriges Einkommen gebundenen Hilfeleistungen mit dem Be-

schäftigungssystem war die USA.  Dort wurde 1996 von der Regierung Clinton un-

ter dem Slogan „Ending welfare as we know it“ eine neue Ära in der Sozialpolitik 

eingeleitet. In Großbritannien wurde 1996 mit der Neuordnung der Arbeitslosenun-

terstützung (Jobseeker Allowance) eine in der Intention des SGB II ähnliche aber – 

in Bezug auf den betroffenen Personenkreis - weniger weitreichende Reform 

durchgeführt.  
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In den Niederlanden wurde 2004 mit dem Gesetz über „Arbeit und Sozialhilfe“ das 

Sozialhilfesystem grundlegend, in Dänemark und  - weniger ausgeprägt - in Schwe-

den – seit Mitte der 1990er Jahre graduell reformiert.  

 

In Deutschland wurde mit „Hartz IV“ vergleichsweise spät aber umfassend refor-

miert. Die SGB II- Reform ist dabei durch drei wesentliche Elemente gekennzeich-

net: 

(1) einer umfassenden Reform der passiven Hilfeleistungen  

(2) einer Neugestaltung von Organisationsstrukturen, und  

(3) der Aktivierung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger durch das Prinzip „Fördern und 

Fordern“. 

 

Mit der Einführung der „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ wurde jedoch nicht 

nur Arbeitslosen- und Sozialhilfe zu einem einheitlichen Grundsicherungssystem  

zusammengelegt, sondern auch ein neues Sozialleistungsregime geschaffen, das 

nach den Merkmalen eines Fürsorgesystems (Bedürftigkeit als Anspruchsvoraus-

setzung) gestaltet ist, aber eindeutig auf den Arbeitsmarkt ausgerichtet ist (Er-

werbsfähigkeit als zweites Anspruchskriterium). Stärker als in andern Ländern steht 

mit der Neuausrichtung des dritten Netzes der sozialen Sicherung die Erwartung 

eines nachhaltigen Abbaus von (Langzeit-)Arbeitslosigkeit im Vordergrund. Seit 

2005 bezieht die Mehrheit der erwerbslosen Transferbezieher im Alter zwischen 15-

64 Jahren Grundsicherungsleistungen, weshalb mit Hartz IV auch ein Regimewech-

sel in Richtung eines Sozialmodells angelsächsischer Prägung eingeleitet wurde.  

 

Ähnlich wie im SGB II sind auch in den USA, Großbritannien, den Niederlanden, 

Dänemark und Schweden bedürftigkeitsgeprüfte und steuerfinanzierte Hilfeleistun-

gen im letzten Jahrzehnt stärker an die Aufnahme einer Erwerbsarbeit geknüpft 

worden. Zu diesem Zweck wurden finanzielle Arbeitsanreize und aktive Eingliede-

rungshilfen ausgebaut, Zumutbarkeits- und Sanktionskriterien verschärft, verpflich-

tende Maßnahmen für Hilfebezieher eingeführt und die Betreuungsstrukturen ver-

ändert. 

 

Neben der Einordnung der Reichweite und konzeptionellen Ausrichtung der SGB II-

Reform soll durch den Ländervergleich geklärt werden, ob Aktivierungsstrategien 

(„Fördern und Fordern“) einen Beitrag zur Überwindung von Hilfebedürftigkeit durch 

Integration in den Arbeitsmarkt leisten können.  
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Der Ländervergleich versucht, folgende Fragen zu beantwortet: 

• Zeigen die Ländererfahrungen, dass die gleichzeitige Zielsetzung der Ver-

meidung von Armut und die Förderung von Arbeitsanreizen möglich ist?  

• Welche Organisationsreformen sind geeignet, um die Zielsetzung der Integ-

ration von Hilfebedürftigen in den Arbeitsmarkt zu befördern?  

• Inwiefern haben Grundsicherungsreformen und Aktivierungsmaßnahmen 

für Hilfebezieher in den fünf Ländern dazu beigetragen, mehr erwerbslose 

Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren?  

• Gibt es im Ländervergleich erfolgreiche Ansätze der nachhaltigen Erwerbs-

integration von Hilfebedürftigen mit einer größeren Distanz zum Arbeits-

markt? 

  

Der Bericht ist Teil des Projektes „Aktivierungsstrategien für erwerbsfähige Hilfebe-

zieher im internationalen Vergleich“, das im Rahmen der SGB II- Forschung des 

IAB durchgeführt und in mehreren Teilprojekten bearbeitet wurde. In einem ersten 

Forschungsbericht (Konle-Seidl und Lang, 2006) wurde die länderspezifische Zu-

ordnung von Transferbeziehern in unterschiedliche soziale Sicherungssysteme ana-

lysiert. In einem weiteren Forschungsbericht  von Sproß und Lang (2008) werden 

die jeweiligen gesetzlichen Grundlagen und die  konkrete Ausgestaltung von Akti-

vierungsprogrammen für Arbeitslosengeld- und Hilfebezieher chronologisch be-

schrieben. Im Forschungsbericht von Fromm und Sproß (2008) wurden auf der Ba-

sis einer standardisierten Auswertung von nationalen Evaluationsstudien individuel-

le Beschäftigungswirkungen von Fördermaßnahmen für erwerbsfähige Hilfebezie-

her geschätzt.  

Dieser Bericht analysiert länderspezifische Aktivierungsstrategien im Zusammen-

hang von Reformen im dritten Netz („Last resort“) der sozialen Sicherungssysteme. 

Er ist folgendermaßen aufgebaut: Er setzt an der historischen Bedeutung von Hilfe-

systemen im jeweiligen Länderkontext an und beschreibt deren Weiterentwicklung 

zu „aktivierenden“ Grundsicherungssystemen (Kapitel 1). Da auf keine länderüber-

greifende, standardisierte Definition des Personenkreises der „erwerbsfähigen Hil-

febedürftige“ (eHB) zurückgegriffen werden kann, wird in Kapitel 2 auf der Basis 

einer eigenen definitorischen Abgrenzung der Anteil der Hilfebezieher an der Bevöl-

kerung im erwerbsfähigen Alter in den Vergleichsländern quantitativ erfasst. Kapitel 

3  beschreibt die drei wesentlichen Zielsetzungen von Hilfereformen an der Schnitt-

stelle von Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. 
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Vor dem ökonomisch- theoretischen Hintergrund werden in Kapitel 4 länderspezifi-

sche Aktivierungsstrategien für Hilfebedürftige analysiert und in Kapitel 5 anhand 

einer Deskription der Entwicklung von Hilfebezug und Erwerbsbeteiligung Rück-

schlüsse auf das Erreichen der angestrebten Zielsetzungen gezogen. Die deskripti-

ve Makroanalyse wird durch empirische Befunde zu den kurz- und längerfristigen 

Wirkungen verschiedener Aktivierungsinstrumente auf der individuellen Ebene er-

gänzt (Kapitel 7) und um aktuelle Ansätzen zur Weiterentwicklung von Aktivie-

rungsstrategien in Kapitel 8 ergänzt. Der Ländervergleich schließt mit einem Fazit 

und leitet Schlussfolgerungen für die Weiterentwicklung von „Hartz IV“ ab. Der Ver-

gleich stützt sich auf internationale Makrodaten und nationale Statistiken sowie auf 

Wirkungsstudien zu unterschiedlichen Aktivierungsinstrumenten. 

 

2 Hilfesysteme im Vergleich 
2.1 Modelle sozialer Sicherung und Ausgaben für Hil feleistungen 

Esping-Andersen (1990) unterscheidet drei Grundmodelle der sozialen Absicherung 

(Wohlfahrtsstaatstypologien): das kontinentaleuropäische, das skandinavische und 

das liberale Modell. In den kontinentaleuropäischen Ländern (Deutschland, Nieder-

lande), die durch das Bismarcksche Sozialversicherungsmodell geprägt sind, stellen 

Versicherungsleistungen das erste Sozialnetz dar. Das zweite Netz (Versorgungs-

system)  bildet die Familie und das damit verbundene Steuer- und Transfersystem 

(z. B. durch familienpolitische Leistungen wie Kinder- und Erziehungsgeld). Die drit-

te und letzte Säule („Last resort“) stellen Fürsorgeleistungen dar.  

 

Das kontinentaleuropäische Sozialmodell sichert die wesentlichen Risiken im 

(Haupt-)Erwerbsalter (Arbeitslosigkeit, Invalidität, Krankheit und Unfall, Erwerbsun-

fähigkeit) durch Versicherungsleistungen ab. In all diesen Fällen besteht ein 

Rechtsanspruch auf Geld,- Sach- und/oder Dienstleistungen. Sozialversicherungs-

leistungen werden i. d. R. über lohnbasierte Sozialabgaben finanziert und werden 

statusorientiert, d.h. auf der Basis des früheren Erwerbseinkommens, gewährt. Der 

Sozialschutz wird ergänzt um Ausgaben im Bereich der Sozialhilfe für jene, die in 

eine Notlage geraten sind.  

 

Im skandinavischen, universalistischen Sozialstaatsmodell (Dänemark, Schweden) 

versucht der Staat dagegen durch hohe Steuern für alle Bürger ein hohes Maß an 

Teilhabe- und Einkommensgleichheit herzustellen. Transferleistungen sind über-

wiegend steuerfinanziert und werden universell gewährt, d.h. der Zugang ist unab-

hängig von der vorangegangenen Erwerbstätigkeit.  
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Beispiele hierfür sind die einkommensunabhängige Volksrente und das pauschale 

Arbeitslosengeld in Dänemark. Bei den Steuern und den Sozialleistungen gilt das 

Individualprinzip. Folge dieses Individualprinzips ist, dass jeder, der kein Er-

werbseinkommen hat, Transferempfänger ist. 

 

Das liberale, angelsächsische Wohlfahrtstaatsmodell (USA, Großbritannien) ist da-

gegen in erster Linie auf die Absicherung des Existenzminimums ausgerichtet. Es 

ist überwiegend steuerfinanziert, Transferleistungen sind i. d. R. bedürftigkeitsge-

prüft. Zwar müssen auch in Großbritannien Sozialversicherungsbeiträge bezahlt 

werden, aber im Gegensatz zum Bismarkschen Sozialversicherungsmodell spielt im 

Beveridge-System die Äquivalenz von Beitrag und Leistung keine Rolle. Individuelle 

Beiträge zur Renten- oder Arbeitslosenversicherung sind nicht direkt mit Leistungen 

verbunden, sondern werden als Flat-rate wie z.B. das Arbeitslosengeld ausbezahlt. 

Ökonomisch gesehen sind Beiträge in Großbritannien eine zweckgebundene Steu-

er, während sie in Deutschland eine Form des Zwangssparens darstellen.  

 

Die Ausgabenhöhe für Fürsorgeleistungen korreliert stark mit dem jeweiligen domi-

nanten Grundmodell der sozialen Absicherung (s. Tabelle 1). In den Niederlanden 

und Deutschland mit einer überwiegend beitragsfinanzierten sozialen Sicherung 

sowie in Dänemark und Schweden mit einer universalistischen sozialen Absiche-

rung ist die Rolle bedürftigkeitsgeprüfter Hilfeleistungen quantitativ beschränkt. Dort 

beliefen sich die Ausgaben für Sozialhilfe im Jahr 2003 auf weniger als 5 Prozent 

aller Sozialausgaben, während in den angelsächsischen Ländern bedürftigkeitsge-

prüfte Mindestsicherungsleistungen mehr als 10 Prozent aller Sozialausgaben aus-

machten (s. Tabelle 1). 

 

Tabelle 1: Ausgaben für bedürftigkeitsgeprüfte Hilf eleistungen 
 
 Ausgaben für bedürftig-

keitsgeprüfte Hilfeleistun-

gen (ohne Wohnbeihilfe) in 

% aller Sozialausgaben 

(2003)1 

Ausgaben für  

Sozialhilfe und Wohnbei-

hilfe 

 in % des BIP (2004) 2 

Dänemark  3,6 1,7 

Schweden   2,2 1,2 

Deutschland   4,2 0,7 

Niederlande  5,2 1,6 

UK  11,8 1,7 

Quellen: 1Adema 2006, Tab. 2; OECD Social Expenditure Database; 2003 2 EUROSTAT, 
ESSOSS; 2004 
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Deutschland wies noch 2004 mit einem Anteil von 0,7 Prozent  am BIP die gerings-

ten Ausgaben für Fürsorgeleistungen (Sozialhilfe und Wohnungsbeihilfe) auf. In der 

in Tabelle 1 verwendeten Klassifikation von EUROSTAT sind allerdings die Ausga-

ben für die (bedürftigkeitsgeprüfte) Arbeitslosenhilfe nicht enthalten. Bis zur Einfüh-

rung des SGB II stellte aber hierzulande die Arbeitslosenhilfe im Fall von Langzeit-

arbeitslosigkeit die zentrale Leistungsart dar. Die Arbeitslosenhilfe war 1969 als 

steuerfinanzierte Lohnersatzleistung in das neue Arbeitsförderungsgesetz aufge-

nommen worden. Im deutschen Sozialgefüge hatte sie eine „Zwitterstellung“. Einer-

seits war sie einkommensgeprüft und steuerfinanziert, andererseits orientierte sich 

ihre Höhe wie das Arbeitslosengeld am früheren Verdienst.  

 

Diese Statusorientierung ist in der neuen „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ nur 

noch rudimentär in Form des zeitlich befristeten Zuschlags beim Übergang vom 

Versicherungssystem in das Hilfesystem zu finden. Die Mehrheit der erwerbslosen 

Transferbezieher im Alter zwischen 15-64 Jahren bezieht seit 2005 bedürftigkeits-

geprüfte Mindestsicherungsleistungen ähnlich wie in den angelsächsischen Län-

dern, weshalb mit Hartz IV ein „Regimewechsel“ in Richtung angelsächsisches Mo-

dell eingeleitet wurde.  

 

2.2 Von der Armenfürsorge zur aktivierenden Grundsi cherung 

Bis Ende der 1960er Jahre unterschied sich das Hilfesystem in den meisten Län-

dern vom Beschäftigungssystem dadurch, dass es im Zeichen der Fürsorge der 

Schwächsten stand, während das Beschäftigungssystem auf Wirtschaftspolitik und 

die Allokation der Arbeitskräfte ausgerichtet war. Die ursprüngliche Konstruktion der 

Sozialhilfe als Fortsetzung der „Armenfürsorge“ ging davon aus, dass Menschen 

nur kurzfristig in eine Notlage geraten. Sozialhilfe war insbesondere in den Ländern 

ohne unbefristete Arbeitslosenhilfe als Überbrückung in schwierigen Lebenslagen 

wie im Fall von Arbeitslosigkeit vorgesehen. Seit Ende der sechziger Jahre haben 

die meisten EU-Länder ihre bisherige Armenfürsorge durch gesetzliche Regelungen 

über ein garantiertes Mindesteinkommen ersetzt.  

 

In allen Ländern ist die Zahl der Hilfebezieher mit immer längeren Bezugsdauern in 

den letzten beiden Jahrzehnten ständig gestiegen. Der Verlust einer lückenlosen 

Versorgung aus dem Beschäftigungsverhältnis wurde verstärkt durch die Auflösung 

traditioneller Familienstrukturen. Dies führt in allen Ländern, unabhängig vom jewei-

ligen Grundmodell der sozialen Absicherung dazu, dass die bisherige Struktur der 

Mindestsicherung den veränderten Bedingungen angepasst werden muss.  
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Dies gilt  insbesondere für die kontinentaleuropäischen Länder, in denen individuel-

le Risken überwiegend durch beitragsabhängige Sozialleistungen abgesichert wer-

den. Denn die Versorgung durch das erste Sozialnetz ist immer weniger in der La-

ge, die Folgen des Wandels auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft abzufe-

dern, ohne dass eine sozioökonomische Ausgrenzung oder Verarmung bestimmter 

Personengruppen verhindert wird.  

 

Darüber hinaus haben Reformen im System der Arbeitslosenversicherung dazu 

beigetragen, dass vorgelagerte Sicherungssysteme nur noch zeitlich befristete Leis-

tungen anbieten bzw. nicht mehr im ausreichenden Maße vor Verarmung schützen. 

So wurde beispielsweise in allen europäischen Ländern die Bezugszeiten von Ar-

beitslosengeld verkürzt und/oder  Anschlussleistungen nach Auslaufen des Arbeits-

losengeldes abgeschafft1 (ausführlicher s. Sproß und Lang, 2008).  

 

Die zunehmende Verfestigung der Arbeitslosigkeit spiegelte sich deshalb in den 

meisten Ländern in der veränderten Struktur des Leistungsbezugs der Arbeitslosen 

wider. Auch in Deutschland war – trotz Arbeitslosenhilfe – Arbeitslosigkeit der bei 

weitem wichtigste Grund für den Anstieg der Sozialhilfebezieher. Deren Anteil an 

der Bevölkerung im Alter zwischen 18 und 64 Jahren verdreifachte sich zwischen 

1980 und 2004 auf 3,4 Prozent (s. Abbildung 1). Betroffen waren insbesondere Ge-

ringqualifizierte, Migranten, Ältere und Alleinerziehende. Konsequenterweise spielte 

bei der Ausrichtung der SGB II- Grundsicherung neben der Bekämpfung von Armut 

auch die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit eine zentrale Rolle.  

 

3 Erwerbsfähige Hilfebedürftige im Ländervergleich 
 

3.1 Anteil an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alt er (15 - 64 Jahre) 

Vor der SGB II-Reform war der Anteil der Sozialhilfeempfänger in Deutschland mit 

3,4 Prozent ähnlich hoch wie in Dänemark oder den Niederlanden. Der Anteil der 

Arbeitslosenhilfebezieher betrug 2004 4,0 Prozent.  

                                                
1 Nicht nur in Deutschland wurde die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld auf 12 bzw. max. 18 Monate 
herabgesetzt (und inzwischen wieder auf 24 Monate heraufgesetzt).  In Dänemark wurde die Höchst-
dauer des Bezugs von Arbeitslosengeld sukzessive von 9 Jahren (1994) auf (immer noch) 4 Jahren 
(1998) reduziert. In den Niederlanden wurde 2003 die zweijährige Anschlussleistung and das Arbeits-
losengeld  in Höhe von 70 Prozent des gesetzlichen Mindestlohnes abgeschafft. In Schweden ist die 
Höhe des Arbeitslosengeldes (und der Aktivitätsunterstützung) seit März 2007 zeitlich gestaffelt: 80 
Prozent des Nettoverdienste bis zu einer Obergrenze von 925 € monatlich in den ersten 200 Tagen, 
70 Prozent bis 300 Tage und danach 65 Prozent.  
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Aus Abbildung 1 geht hervor, dass mit der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und 

Sozialhilfe sich der Anteil der erwerbsfähigen Hilfebezieher quasi „über Nacht“ von 

7,4 Prozent (Sozial- und Arbeitslosenhilfe zusammen) auf 9 Prozent (2005) erhöhte.  

 

Abbildung 1: Transferbezieher (15- 64 Jahre)  

 
Quellen: Statistisches Bundesamt, BA, Deutsche Rentenversicherung 

 

Da international keine harmonisierten Daten zum Anteil von erwerbsfähigen Hilfe-

bedürftigen an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15 – 64 Jahren) vorliegen, 

wurde in Abbildung 2 der Versuch unternommen, den Anteil der Hilfebezieher aus 

nationalen Datenquellen auf der Basis folgender Definition abzubilden:  

Als eHb wurden folgende Personen erfasst:   

 

• Empfänger bedürftigkeitsgeprüfter („means-tested“)  Sozialleistungen  

• ohne Erwerbseinkommen oder einem Einkommen unterhalb des soziokultu-

rellen Existenzminimums 

• die  grundsätzlich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen müssen und für 

die Maßnahmen und Programme zur Reintegration in Arbeit verpflichtend 

sind. 
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Aufgrund der Heterogenität und der unterschiedlichen Fragmentierungsgrade der 

Hilfesysteme erheben diese Daten aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit, zumal 

es in Ländern mit einer stark dezentralen Umsetzung der Sozialhilfe wie in den Nie-

derlanden oder Schweden keine einheitlichen Statistikerfordernisse und damit auch 

keine flächendeckenden Informationen zu Struktur und  Dynamik in den Hilfesyste-

men gibt. 

 

Abbildung 2: Hilfebezieher (15-64 Jahre) 
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USA: SSI: Sozialhilfe wegen Behinderung; Arbeitslosenhilfe: TANF für erwerbsfähige Alleinerziehende und Paare mit Kindern; 
Anteile auf  Basis des durchschnittlichen Jahresbestandes (Fälle) 
Quellen:  DHH (USA), DWP (GB); Statistics Denmark;  Statistics Sweden (SCB) Database; Statistic Netherlands StatLine; Statistisches Bundesamt; BA; Social Security Administration SSA (USA)

 
 

Deutschland hat nach der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe mit 

9 Prozent der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter den höchsten eHb- Anteil im 

Ländervergleich. Damit stellt die SGB II- Grundsicherung die dominante Sozialleis-

tung sowohl bei Armut als auch bei Arbeitslosigkeit in Deutschland dar. Die SGB II-

Grundsicherung hat die (weiterhin bestehende) Sozialhilfe (SGB XII) als bedeu-

tendste Leistung bei Bedürftigkeit abgelöst. Die Zahl der Sozialhilfeempfänger ist 

von 2004 auf 2006 um 97,2 Prozent zurückgegangen2.  

                                                
2  Neben der SGB II- Grundsicherung werden Grundsicherungsleistungen in Form der „Hilfe zum   
Lebensunterhalt“ (Sozialhilfe) für nicht-erwerbsfähige Hilfebedürftige nach SGB XII (einschließlich   
der „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“) gewährt. Ende 2006 waren 1,0 Prozent der 
Menschen ab 18 Jahren auf Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII angewiesen. Davon wa-
ren 46 Prozent der Empfänger (0,6 Prozent) zwischen 18 und 64 Jahren alt (Statistisches Bundesamt, 
2007).  
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Anders als im früheren BSHG (Bundessozialhilfegesetz) und anders als in Däne-

mark, Schweden und den Niederlanden stellt Erwerbsfähigkeit seit 2005 eine An-

spruchsvoraussetzung für den Zugang zu bedürftigkeitsgeprüften Hilfeleistungen 

dar. In den Nachbarländern ist der Rechtsbegriff der Erwerbsfähigkeit in der Sozial-

hilfe weitgehend unbestimmt. Sozialhilfe wird dort nach wie vor sowohl an unmittel-

bar Erwerbsfähige als auch Erwerbsunfähige gewährt, die keinen Anspruch (mehr) 

auf Versicherungsleistungen haben.  

 

2007 befanden sich 67 Prozent aller registrierten Arbeitslosen im Rechtskreis des 

SGB II (BA, 2008). Neben einer veränderten Erfassung der in einer „Bedarfsge-

meinschaft“ lebenden Partner eines eHb, ist der beträchtliche Anstieg der erwerbs-

fähigen Hilfebedürftigen auch durch eine im internationalen Vergleich sehr weit ge-

fasste Definition von Erwerbsfähigkeit3 zu erklären. Zudem wird  das Arbeitslosen-

geld II  (ALG II) auch als aufstockende Leistung gewährt, wenn Einkünfte aus Er-

werbstätigkeit das Existenzminimum einer Person bzw. deren Bedarfsgemeinschaft 

unterschreiten. Somit ist die SGB II-Grundsicherung nicht nur eine Leistung für „Ar-

beitssuchende“, sondern auch ein Kombilohn für Geringverdiener. Da auch nicht 

erwerbsfähige Mitglieder Leistungen in Form von Sozialgeld aus der Grundsiche-

rung beziehen, stellt die SGB II-Grundsicherung letztlich ein Grundeinkommen für 

eine – im internationalen Vergleich – sehr breite Bevölkerungsschicht dar. 

 

Der mit Hartz IV verknüpfte statistische Anstieg des Anteils Hilfebedürftiger um 1,6 

Prozentpunkte ist im Wesentlichen auf zwei Ursachen zurückzuführen. Zum einen 

ist versteckte Arbeitslosigkeit bei vormals nicht arbeitslos gemeldeten Sozialhilfe-

empfängern sichtbar gemacht worden. Zum anderen wurde verdeckte Armut insbe-

sondere bei Personen mit niedrigen Erwerbseinkommen aufgedeckt. Berechnungen 

zeigen, dass die sog. „Dunkelziffer“, also der Anteil derjenigen Personen, die in der 

Vergangenheit bestehende Leistungsansprüche nicht wahrgenommen haben, mit 

der SGB II-Reform zurückgegangen ist (Becker, 2006). 

 

Alle erwerbsfähigen Hilfebedürftigen müssen sich prinzipiell arbeitslos melden. Die 

Arbeitslosmeldung stellt quasi die Voraussetzung für die Einbeziehung in Aktivie-

                                                

     3  Die Definition von Erwerbsfähigkeit im SGB II ist angelehnt an die Definition in der Rentenversiche-
rung. Ein Bezieher der Grundsicherung für Arbeitssuchende ist nach § 8 SGB II dann erwerbsfähig, 
wenn er nicht wegen Krankheit oder Behinderung auf absehbare Zeit (i. d. R. innerhalb von 6 Mona-
ten) außerstande ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens 
drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein. Vermeintlich hindernde bzw. einschränkende Tatbestände 
wie z.B. vorübergehende Krankheit, Drogenprobleme auch Zeiten der Kindererziehung stellen keine 
Ausschlusstatbestände dar.    
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rungsmaßnahmen nach dem SGB II dar. 2006 waren jedoch nur 50 Prozent der 5,4 

Millionen erwerbsfähigen ALG II-Bezieher arbeitslos gemeldet.  

 

Die restlichen 50 Prozent gingen entweder einer Erwerbstätigkeit mit mindestens 15 

Wochenstunden nach (rd. 25 Prozent), nahmen eine vorruhestandsähnliche Rege-

lung des § 428 SGB III in Verbindung mit § 65 SGB II in Anspruch (rd. 5 Prozent) 

oder (7,5 Prozent) besuchten eine Schule, betreuten kleine Kinder oder pflegebe-

dürftige Angehörige oder nahmen an einer Arbeitsgelegenheit oder Qualifizie-

rungsmaßnahme teil  (BA, 2008).  

 
Großbritannien weist nach Deutschland mit einem Anteil von insgesamt 7,4 Pro-

zent Hilfebeziehern den zweithöchsten Anteil an der Bevölkerung im Erwerbsalter 

auf (s. Abbildung 2). Davon waren 2005 aber nur rd. 20 Prozent als erwerbsfähig 

eingestuft und damit prinzipiell aktivierungspflichtig im Sinne des britischen „Rech-

te– und Pflichten“- Prinzips. Diese Gruppe, die 1 Prozent der Bevölkerung im er-

werbsfähigen Alter entspricht, bezieht die bedürftigkeitsgeprüfte Jobseeker Allo-

wance (Income based JSA) und gilt somit nach der britischen Definition als arbeits-

los. Der größere Anteil (5,8 Prozent) erhält Hilfeleistungen in Form der „bedingungs-

losen“ Sozialhilfe (Income Support/IS), an die lediglich die Forderung nach Teil-

nahme an „arbeitszentrierten Gesprächen“ im gewissen zeitlichen Abstand geknüpft 

ist. Die britischen „Aufstocker“, also die Bezieher des Working Tax Credit (WTC)  

sind anders als hierzulande nicht im JSA - System als hilfebedürftig erfasst, son-

dern werden statistisch gesondert in einer WTC- Statistik geführt.   

  

In den Niederlanden  beträgt der Anteil der Sozialhilfeempfänger an der erwerbsfä-

higen Bevölkerung 3 Prozent. 2004 gab es 69.500 Neuzugänge. Davon waren rd. 

60 Prozent arbeitspflichtig und gehörten zur Zielgruppe für aktivierende Sozialpoli-

tik. 23.490 wurden tatsächlich in der Aktivierungsstatistik erfasst und 9.280 Perso-

nen — das sind 22,5 Prozent der Zielgruppe — erhielten ein sogenanntes Rein-

tegrations -Trajekt. 38 Prozent aller WWB- Bezieher waren 2004 noch von einer 

Arbeits- und Bewerbungspflicht befreit (DIVOSA, 2007). 2004 wurde mit dem Ge-

setz über „Arbeit und Sozialhilfe“ (Wet werk en Bijstand - WWB) die niederländi-

sche Sozialhilfe grundlegend reformiert. Erwerbsfähigkeit ist trotz strenger gefasster 

Zumutbarkeitskriterien zur Annahme angebotener Arbeit („jede allgemein akzeptier-

te Arbeit“) und strengerer Aktivierungspflichten jedoch keine formale Anspruchsvor-

aussetzung für den Bezug von Sozialhilfe.  
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Bis 2004 waren jedoch viele Sozialhilfeempfänger noch von der Pflicht zur aktiven 

Arbeitssuche ausgenommen. Die Ausnahmeregelungen z.B. für Personen über 

57,5 Jahre wurden aber mit dem neuen WWB abgeschafft. 

 

Ausnahmen von der Aktivierungspflicht werden nun individuell ausgesprochen und, 

wenn möglich, nur zeitlich gewährt. Bei wichtigen Gründen kann die Kommune von 

einer Verpflichtung absehen, z.B. bei Pflege von Angehörigen oder bei Kinder-

betreuung.  

 

In Dänemark bezogen nach Angaben von Statistics Denmark im Jahr 2005 2,8 

Prozent der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter Sozialhilfe (s. Abbildung 2). Da-

von war ein Fünftel arbeitssuchend gemeldet und ein Drittel befand sich in kommu-

nalen Aktivierungsmaßnahmen. Zwei Drittel der Maßnahmen betrafen Beratung, 

Arbeitsvermittlung und Trainingsmaßnahmen und lediglich 1/3 berufliche Weiterbil-

dung. Das zentrale Anspruchskriterium für den Bezug von Sozialhilfe in Dänemark 

ist neben Bedürftigkeit das Vorliegen eines „sozialen Ereignisses“ wie Arbeitslosig-

keit, Behinderung, Sucht, Obdachlosigkeit, Schwangerschaft oder Scheidung. Ein 

niedriges Einkommen stellt in diesem Sinne kein soziales Ereignis dar. Eine vorü-

bergehende oder partielle Erwerbsminderung stellt auch kein grundsätzliches Aus-

schlusskriterium für den Bezug von Sozialhilfe (Kontanthjælp) bzw. von der in der 

Leistungshöhe wesentlich geringeren Starthaelp dar. Starthaelp wird seit 2002 an 

Personen mit Migrationshintergrund ausbezahlt, die ihren Wohnsitz in den letzten 7 

Jahren nicht in Dänemark hatten.  

 

Schweden  hatte 2005 mit 4,7% einen höheren Anteil an Sozialhilfeempfänger als 

Dänemark und die Niederlande. In Schweden waren 2004 rd. 40 Prozent der Sozi-

alhilfeempfänger arbeitslos gemeldet, ein Viertel befand sich in Maßnahmen. Rund 

ein Drittel aller Sozialhilfeempfänger waren länger als 10 Monate im Jahr im „Eko-

nomiskt bistånd“ (SOU, 2007). In Schweden gilt die Sozialhilfe nach wie vor als 

„Last resort“ für bedürftige Erwerbslose, die keinen Anspruch (mehr) auf Arbeitslo-

sengeld oder Aktivitätsunterstützung haben. Das schwedische Sozialhilfegesetz ist 

als ein Rahmengesetz konstruiert, dessen Interpretation und Umsetzung den Kom-

munen überlassen bleibt. Arbeitsfähige Hilfeempfänger müssen dem Arbeitsmarkt 

grundsätzlich zur Verfügung stehen und bei der Arbeitsverwaltung registriert sein. 

Von der Arbeitssuche ausgenommen sind aber nicht nur Alleinerziehende mit klei-

nen Kindern, neu angekommene Immigranten, Kranke und Invalide, sondern auch  

„arbeitsmarktferne“ Sozialhilfeempfänger, wenn deren Chancen auf dem regulären 

Arbeitsmarkt von den Kommunen als gering eingestuft werden.  
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Die Kommunen haben somit eine weitgehenden Entscheidungsfreiraum darüber, ob 

Hilfeempfänger als arbeitsmarktnah eingestuft werden und an einer nationalen oder 

kommunalen Aktivierungsmaßnahme teilnehmen können und sollen.  

 

In den USA ist der Anteil der TANF- Bezieher (Temporary Assistance to Needy Fa-

milies) an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter am geringsten. In Abbildung 1 

sind nur TANF- Bezieher erfasst. Es gibt aber außer dieser zeitlich befristeten Hilfe-

leistung für Alleinerziehende und Familien mit Kindern noch eine Reihe anderer 

bedürftigkeitsgeprüfter Hilfeleistungen (Wohngeld, Lebensmittelkarten oder eine 

medizinische Grundversorgung), die je nach Bedürftigkeit zeitlich und individuell 

differieren und deshalb nicht in Abbildung 2 erfasst sind.  

 

Die von den Bundesstaaten verwalteten Hilfeleistungen sind stärker als in den eu-

ropäischen Ländern vom System der Arbeitslosenversicherung getrennt. TANF- 

Bezieher sind nicht automatisch arbeitslos gemeldet. Anders als in Europa stand in 

den USA Mitte der 1990er Jahre folglich die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und 

die Reduzierung entsprechend hoher Ausgaben für Arbeitsmarktpolitik nicht im Mit-

telpunkt von Sozialreformen. Für die  Bezieher von beitragsfinanziertem Arbeitslo-

sengeld änderte sich praktisch wenig. Weitreichende Reformen betrafen in erster 

Linie bedürftigkeitsgeprüfte Sozialleistungen. PROWA (Personal Responsibility and 

Work Opportunity Act) stellt das erste bundesstaatenübergreifende Sozialhilfege-

setz in der US-amerikanischen Geschichte dar. Landesweit wurde die individuelle 

Anspruchsberechtigung auf Sozialhilfe aufgehoben und alle bedürftigkeitsgeprüften 

Sozialleistungen konsequent auf die Annahme einer Erwerbstätigkeit umgestellt. 

Bezieher von TANF und anderen bedürftigkeitsgeprüften Leistungen unterliegen 

strengen Aktivierungsauflagen.  

 

3.2 Soziodemographische Merkmale 

In allen europäischen Ländern, auch in Großbritannien, stellen Alleinstehende die 

größte Gruppe unter den Hilfebeziehern dar. In Großbritannien ist jedoch die Grup-

pe der Alleinerziehenden mit einem Anteil von knapp 40 Prozent an allen Hilfebe-

ziehern (IS und JSA) höher als in den anderen europäischen Vergleichsländern. 

Auffallend ist, dass sich die meisten Alleinerziehenden mit Kindern unter 16 Jahren, 

die ein Wahlrecht zwischen dem Bezug der „bedingungslosen“ Sozialhilfe (IS) oder 

der „aktivierungspflichtigen“ Arbeitslosenhilfe (JSA) haben, sich für die Sozialhilfe 

entscheiden (s. Abbildung 3). 
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In den meisten europäischen Ländern sind Migranten überproportional unter den 

Sozialhilfeempfängern vertreten. In den Niederlanden waren 52 Prozent der Sozial-

hilfebezieher im Jahr 2003 Ausländer. Davon kamen rd. 80 Prozent aus Staaten 

außerhalb Europas und der USA. 

 

In größeren Kommunen wie Rotterdam stellen Migranten aus nicht westlichen Län-

dern mit 90 Prozent den größten Anteil an den Sozialhilfeempfängern. In Schweden 

befinden sich insbesondere nicht-westliche Migranten überdurchschnittlich lange im 

Sozialhilfebezug (Andrén, 2007). In Deutschland sind knapp 50 Prozent  der Hilfe-

bezieher Ausländer (BA, 2008). 

 

In den USA stellen definitionsgemäß Alleinerziehende die TANF- Zielgruppe dar (s. 

Abbildung 3). Auffallend ist der hohe Anteil von Teenagereltern- Haushalten, die 

unter Aufsicht von Erwachsenen stehen (no parent families). Zwischen 1992 und 

2002 ist der Anteil von ethnischen Minderheiten und Schwarzen unter den TANF- 

Beziehern von 60 Prozent auf 70 Prozent gestiegen  (DHH, 2006).  

 



IAB-Forschungsbericht 7/2008 21 

Abbildung 3: Hilfebezieher in USA und Großbritannie n 

 

 

In allen Ländern sind somit vor allem arbeitsmarktpolitische Problemgruppen 

(Migranten, Alleinerziehende, Jugendliche) in den Grundsicherungssystemen anzu-

treffen. Im Unterschied zu den Vergleichsländern ist jedoch hierzulande aufgrund 

der umfassenden Reichweite des SGB II der Personenkreis der Hilfebedürftigen 

heterogener. Dies zeigt sich beispielsweise in Bezug auf das Qualifikationsniveau. 

Knapp 30 Prozent  der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen verfügen zwar über keinen 

Berufsabschluss, aber immerhin knapp 44 Prozent haben eine Lehre oder schuli-

sche Berufsausbildung abgeschlossen, weitere 12 Prozent befinden sich noch in 

Ausbildung, gut 8 Prozent verfügen sogar über einen Hochschulabschluss (BA, 

2008). 
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4 Zielsetzungen von Grundsicherungsreformen 
Alle Vergleichsländer haben im Lauf des vergangenen Jahrzehnts mehr oder weni-

ger weitreichende Reformen zur Umgestaltung ihrer Mindestsicherungssysteme 

durchgeführt. Meist spielte dabei ein ganzes Bündel von Reformzielen eine Rolle. 

Der gemeinsame Nenner von Reformen an der Schnittstelle von Arbeitsmarkt- und 

Sozialpolitik besteht aber in der Erkenntnis, dass Hilfesysteme sowohl armutsfest 

als auch beschäftigungsfreundlich ausgestaltet werden müssen. In allen Ländern 

steht das Ziel der Armutsvermeidung jedoch an erster Stelle. Übereinstimmend wird 

in allen Ländern Aktivierung im Sinne der Förderung der beruflichen und sozialen 

Eingliederung als der beste Weg zur Überwindung von Hilfebedürftigkeit gesehen. 

 

Trotz dieses gemeinsamen Nenners gibt es Unterschiede in Bezug auf weitere Ziel-

setzungen. So war und ist in Deutschland mit Hartz IV die Hoffnung verbunden, 

durch „Fördern und Fordern“ Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. In den USA spielte 

diese Zielsetzung bei der Welfare Reform von 1996 schon deshalb keine Rolle, weil 

Hilfeempfänger i.d.R. gar nicht arbeitslos gemeldet sind. In den Vereinigten Staaten 

führte vielmehr die Erkenntnis, dass immer mehr Menschen dauerhaft von Transfer-

leistungen abhängig wurden („Benefit dependency“) zu radikalen Veränderungen im 

Bereich der Hilfeleistungen. Der Bezug von Sozialhilfe sollte künftig nur eine kurz-

fristige Übergangsphase aber „keine Lebensweise“ mehr darstellen. In den skandi-

navischen Ländern, Großbritannien und in den Niederlanden stand die Bekämpfung 

offener Arbeitslosigkeit zwar Mitte der 1990er Jahren noch im Vordergrund, nicht 

mehr jedoch bei den Sozialhilfereformen der letzten Jahre.  

 

Ansätze, die Menschen aus dem Hilfebezug wieder in Arbeit bringen sollen, sind 

zumindest in Europa nicht gänzlich neu. In allen Vergleichsländern wurden bereits 

seit den siebziger Jahren partielle Reformen unternommen. Auch im deutschen 

Sozialhilferecht gab es mit der „Hilfe zur Arbeit“ einen auf Reintegration in Erwerbs-

arbeit ausgerichteten Ansatz, der jedoch die angestrebten Ziele nicht erreichte. Erst 

die Arbeitsmarkt- und Sozialreformen ab Mitte der 1990er Jahre werden deshalb als 

„Paradigmenwechsel“ bezeichnet, der den Wandel von einem fürsorgenden zu ei-

nem aktivierenden Sozialstaat charakterisiert (Dingeldey, 2006). 
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Der Paradigmenwechsel werde, so die Analysen, insbesondere im Wandel einer 

de-kommodifizierenden hin zu einer re-kommodifizierenden Sozialpolitik4 sichtbar. 

Im aktivierenden Sozialstaat steht normativ nicht mehr die Befreiung von Arbeits-

zwang im Vordergrund, sondern die Gewährleistung (enabling) der Teilhabe der 

Bürger in Markt, Staat und Gemeinschaft. Integration durch Arbeitsmarktpartizipati-

on steht dabei in einem Begründungszusammenhang, der das Ziel verfolgt, den 

Widerspruch von Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik im Rahmen eines aktivierenden 

Sozialstaates aufzuheben.  

 

Der Aktivierungsdiskurs wurde und wird nach wie vor (z.B. aktuell in Schweden) von 

der US-amerikanischen Sozialhilfereform (1996) und in den letzten Jahren auch von 

der britischen Welfare-to-Work–Politik geprägt. Reformansätze und Reformerfah-

rungen einzelner Länder werden von anderen wahrgenommen und vor dem Hinter-

grund nationaler Problemstellungen und Diskurse reflektiert. Im Schröder-Blair-

Papier von 1999 wird die Idee der „Aktivierung statt Alimentierung“ als Umwandlung 

des „Sicherheitsnetzes aus Ansprüchen in ein Sprungbrett in die Eigenverantwor-

tung“ formuliert. Einkommenssubventionierung sollte nicht dauerhaft, sondern nur 

als Überbrückungshilfe angeboten werden. Aktivierung statt passiver Alimentierung 

soll sowohl Armut vermeiden als auch gesellschaftliche Teilhabe durch Integration 

in den Arbeitsmarkt herstellen. Der Förderung des Wiedereintritts ins Erwerbsleben, 

etwa über aktivierende arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, sollte der Vorzug ge-

genüber passiven Leistungen gegeben werden, da so der sozialen Ausgrenzung 

am besten entgegenwirkt wird. Der Vorschlag basiert auf der Feststellung, dass 

Arbeitslosigkeit die wichtigste Einzelursache für Armut ist und Beschäftigung des-

halb die beste Garantie gegen soziale Ausgrenzung darstellt (Förster/ Mira d’Ercole,  

2005).  

 

Der Prozess des Austausches von Erkenntnissen und Erfahrungen wird durch in-

ternationale und supranationale Organisationen wie der OECD und der EU beför-

dert. Im Gegensatz zu den OECD- Empfehlungen zur aktiven Arbeitsmarktpolitik 

(1994, 2001, 2005b) oder zu den EU-Beschäftigungsleitlinien, gibt es im Hinblick 

auf die Grundsicherungssysteme allerdings weniger gesicherte Erkenntnisse, da 

                                                
4 Mit dem Begriff „De-Kommodifizierung“ verbinden Sozialwissenschaftler eine wichtige zivilisatori-

sche Errungenschaft der Nachkriegsära. Gemeint ist damit, die Möglichkeit ein Leben frei von Er-
werbszwang mittels staatlicher Transfers (Alimentierung) zu führen. Demgegenüber wird im aktivie-
renden Sozialstaat Freiheit als Unabhängigkeit von einem vielfach als „bevormundend“ apostrophier-
ten Sozialstaat definiert, die gerade in einer wieder verstärkten Marktabhängigkeit der menschlichen 
Arbeitskraft ihren gesellschaftlichen Ausdruck finden soll („Re-Kommodifizierung“). 
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diese Systeme in den einzelnen Ländern eine viel größere Heterogenität aufweisen. 

Zudem stehen – wie bereits erwähnt - kaum international harmonisierte Daten zur 

Verfügung. Auch Daten auf nationaler Ebene gibt es nur in eingeschränktem Um-

fang und eingeschränkter Güte (s. hierzu auch Fromm und Sproß, 2008). 

 

4.1 Existenzsicherung 

Hilfesysteme,  die den Lebensunterhalt von Bedürftigen sichern und Armut vermei-

den sollen, knüpfen die Gewährung steuerfinanzierter Transfers an Bedürftigkeit 

oder an niedrige Einkommen.  Die in den meisten europäischen Ländern gewähr-

leisten Transfers in Form von Arbeits- und Sozialhilfe, Wohngeld und Familienbeihil-

fen garantieren ein staatlich festgelegtes Existenzminimum (s. Kasten „Mindestsi-

cherungssysteme im Vergleich“). Die Gewährung einer bedarfsorientierten Mindest-

sicherung, die sich an einem festgelegten Existenzminimum orientiert, impliziert, 

dass auch niedrige Einkommen oder andere Transfers unterhalb der festgelegten 

Schwelle auf das Existenzminimumsniveau aufgestockt werden. Damit stellt eine 

bedarfsorientierte Mindestsicherung faktisch auch ein Grundeinkommen für er-

werbstätige Niedriglohnbezieher dar.  

 

Mindestsicherungsleistungen sind i. d. R. bedürftigkeitsgeprüft und steuerfinanziert. 

Bedürftigkeitsgeprüft heißt, dass das Haushaltseinkommen einen festgelegten 

Schwellenwert (Existenzminimum) unterschreiten muss. Hilfeleistungen sind so 

bemessen, dass sie nachrangig gegenüber anderen privaten und öffentlichen 

Transfers und Einkommen sind und diese bis zum individuell garantierten Mindest-

betrag aufstocken. Die Gewährung von Hilfeleistungen wird aber nicht nur vom Ein-

kommen abhängig gemacht, sondern auch vom Vermögen. Vorhandenes Vermö-

gen wird deshalb in unterschiedlicher Höhe auf das Haushaltseinkommen ange-

rechnet. 

 

Bedürftigkeitsgeprüfte Mindestsicherungsleistungen sind i. d. R. bedarfsorientiert 

(Absicherung eines sozioökonomischen Existenzminimums) und werden in einem 

Auszahlungsbetrag gewährt. Dieser Auszahlungsbetrag errechnet sich aus alters-

abhängigen Regelsätzen für die einzelnen Haushaltsmitglieder und schließt Nah-

rung, Kleidung, Hausrat, Unterkunftskosten und Mehrbedarfe ein. Kostenlose medi-

zinische Versorgung kommt hinzu. Allgemeine Familienleistungen wie Kinder- und 

Unterhaltsgeld werden zusätzlich gewährt oder angerechnet.  

Die Höhe des soziokulturellen Existenzminimums orientiert sich üblicherweise an 

einem definierten Warenkorb (Schweden), den Konsumausgaben der unteren Ein-
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kommensgruppen (Deutschland), der allgemeinen Lohnentwicklung (z.B. in Däne-

mark) oder dem Mindestlohn (Niederlande). In Dänemark und den Niederlanden 

sind die Leistungen steuer- und abgabenpflichtig. In Deutschland, Großbritannien 

und Schweden sind sie steuer- und abgabenfrei. In der Regel legt die nationale 

Regierung die Hilfeleistungen fest, so dass die lokalen Behörden wenig oder keinen 

Ermessensspielraum haben. In den Niederlanden und den USA gelten zentral vor-

gegebene Sätze als Orientierungswerte, die individuell oder regional angepasst 

werden können. So können in den Niederlanden beispielsweise die Kommunen 

Einzelpersonen bis zu 20 Prozent höhere Sätze ausbezahlen. Auch in Schweden 

können die Kommunen einen Teil der Sozialhilfeleistungen  (Ausgaben für Essen 

und Kleidung), die sog. „Sozialhilfenorm“ dezentral festlegen.  

Bedürftigkeitsgeprüfte Grundsicherungsleistungen werden solange gewährt, solan-

ge Hilfebedürftigkeit nicht überwunden ist; also im Grunde nach unbefristet. An die-

ser sozialpolitisch ausgerichteten Politik hat sich in den europäischen Vergleichs-

ländern seit den 90er Jahren prinzipiell nichts geändert. In den USA gibt es dage-

gen keine generelle Leistung zur Sicherung des Lebensunterhaltes für alle Bedürf-

tige im europäischen Verständnis. Hilfeleistungen sind stark zielgruppenorientiert 

ausgerichtet. So gibt es Mindestsicherungsleistungen in Form von TANF (Tempora-

ry Assistance for Needy Families) nur für bedürftige Alleinerziehende und Familien 

mit Kindern. Zudem sind diese Leistungen zeitlich auf fünf Jahre im gesamten Le-

bensverlauf befristet. Für Alleinstehende oder Paare ohne Kinder gibt es bei Bedürf-

tigkeit Einzelleistungen wie Essensmarken, Wohngeld, Zuschüsse zu Heizkosten 

oder einen zeitlich befristeten Anspruch auf medizinische Leistungen (Medicaid). 

Alle Fürsorgeleistungen sind bedürftigkeitsgeprüft. 
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Mindestsicherungssysteme im Vergleich 

Ein Vergleich der monatlichen Mindestleistungen (Fallbeispiele mit Regelsätzen 

einschließlich Wohnkosten und Familienleistungen für Personen ohne sonst. Ein-

kommen zum 1.1. 2006;  ohne Berücksichtigung von Kaufkraftparitäten) zeigt, dass 

sich die Höhe der Leistungen in den Nachbarländern nicht wesentlich von den deut-

schen ALG II- Sätzen unterscheiden. Nur in Dänemark und  Großbritannien (!) sind 

sie über alle Haushaltstypen hinweg höher, in Schweden deutlich niedriger.  

Tabelle 2: Mindestsicherungssysteme im Vergleich 
 Single Alleinerziehende 

mit 1 Kind 

Paar mit 2 

Kindern 

Deutschland (ALG 

II) 

676 1.107 1.597 

Dänemark 1 704  1.230  2.000 

Großbritannien 704 1.124 1.690 

Niederlande 2 517      800 1.142  

Schweden 364     582 1. 084 

USA 3 

TANF ( 2002) 

Exemplarisch :  

- Kalifornien 

- Texas 

 

Food Stamps 

   - Kalifornien 

 

 

      

 

 

 

 96€ Alleinste-

hende 

177€ bei 2 Per-

sonen 

 

 

 

HH mit 3 Personen 

 679 US $  

 201 US $ 

 

1 
Dänemark (Kontrahaelp): Nettobeträge bei einem fiktiven Steuersatz von 40%; In Dänemark zahlen 

auch Sozialhilfeempfänger Steuern. Es gibt einen Höchstbetrag für Alleinstehende und verheiratete 
Paare (z. Zt. 11.625 DKK brutto), der nach 6 Monaten wirksam wird. Der steuerliche Grundfreibetrag 
entspricht in Dänemark etwa einem Drittel der Sozialhilfe eines Alleinstehenden. Oberhalb dieser 
Schwelle werden die Einkommen in drei Stufen zwischen 38,8 und 53,8 Prozent besteuert.  
2 Niederlande (WWB): Netto-Standardsatz ohne Familienleistungen. Gemeinden können individuell 
Zusatzleistungen bis zu 20% des Mindestlohns gewähren; max. Zulage bis 228 € für Alleinerziehende 
und Alleinlebende; 
3 In USA besteht das Mindestsicherungssystem aus der Familienbeihilfe TANF und der ergänzenden 
nationalen Ernährungshilfe (Food Stamps); Kosten einer medizinischen Behandlung werden nur in 
Notfällen durch Medicaid übernommen; je nach Bundesstaat werden Wohngeld und ein Zuschuss zu 
den Heizkosten gewährt 
 
Quelle:  Berechnungen in MISSOC, 2006; DHHS 2006 
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Ob Grundsicherungsleistungen auch tatsächlich Armut vermeiden, hängt in erster 

Linie von der Definition von Armut ab. Auf EU-Ebene hat man sich geeinigt, die Ar-

mutsgefährdungsgrenze bei 60 Prozent des nationalen Medians der bedarfsgewich-

teten Haushaltsnettoeinkommen zu setzen. Relative Einkommensarmut wurde bei 

50 Prozent und Armut bei 40 Prozent des Medianseinkommens festgelegt. Dabei 

erfolgt die Gewichtung der Haushaltseinkommen mit einer Äquivalenzskala, die den 

Bedarfszuwachs durch weitere Haushaltsmitglieder bewertet (sog. neue OECD-

Skala).  

 

Das im SGB II (ALG II) und SGB XII (Sozialhilfe) verankerte soziokulturelle Exis-

tenzminimum geht jedoch nicht von dieser Armutsgrenze sondern vom Ansatz eines 

individualisierten Grenzwertes (Bedürftigkeitsgrenze) aus. Sozialhilfe und ALG II 

sichern bei normalen Wohnkosten ein Einkommen, das bei etwa 54 Prozent des 

mittleren Einkommens, also knapp unterhalb der Armutsgefährdungsgrenze von 60 

Prozent,  liegt. Berechnungen von Grenzwerten für verschiedene Familientypen (mit 

und ohne Ausschöpfung des maximalen Freibetrages bei Erwerbstätigkeit) zeigen 

jedoch auch, dass die gesetzlichen Bedürftigkeitsgrenzen bei Familien nicht gene-

rell unter der empirisch abgeleiteten relativen Armutsgrenze (OECD- Skala) liegen. 

Bei Alleinerziehenden fällt die gesetzliche Grenze im Falle von Erwerbstätigkeit so-

gar deutlich höher aus (vgl. Becker, 2008). 

 

Daten aus der Europäischen Haushaltsbefragung (Destatis, 2008) zeigen, dass die 

Armutsgefährdungsquoten in den europäischen Vergleichsländern relativ nahe bei-

einander liegen. Gemessen als Anteil an der Gesamtbevölkerung und nach Sozial-

transfers war diese Quote in den Niederlanden im Jahr 2005 mit 10 Prozent am 

geringsten. In Dänemark und Schweden betrug sie 12 Prozent und  in Deutschland 

13 Prozent. Am höchsten war sie mit 19 Prozent in Großbritannien. Die relative Ver-

ringerung des Armutsrisikos durch Sozialleistungen war in Schweden mit 58, 6 Pro-

zent am höchsten, gefolgt von Dänemark mit 57,1 Prozent, den Niederlanden mit 

52,4 Prozent,  Deutschland mit 50 Prozent und Großbritannien mit 36,4 Prozent. 

 

Das Einkommensarmutsrisiko ist in Deutschland laut den Ergebnissen des EU-SILC 

zwischen 2004 und 2005 von 12 Prozent auf 13 Prozent gestiegen. Dies kann u .a. 

mit niedrigeren Lohnersatzleistungen beim Bezug von ALG II im Vergleich zur frü-

heren Arbeitslosenhilfe erklärt werden. Durch die Zusammenlegung von Arbeitslo-

sen- und Sozialhilfe zur Grundsicherung für Arbeitssuchende wurden rd. 2 Millionen 

Arbeitslosenhilfeempfänger auf Sozialhilfeniveau herabgestuft (vgl. hierzu auch 

Grabka und Frick, 2008). 
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4.2 Reintegration in Arbeit 

Um Hilfesysteme nicht nur armutsfest, sondern auch beschäftigungsfreundlich zu 

gestalten, ist den Hilfeempfängern ein umfassender Zugang zu Arbeitsvermittlung, 

Qualifizierung und Förderung zu gewähren. Auf Aktivierung ausgerichtete Grundsi-

cherungssysteme zeichnen sich dadurch aus, dass sie  jenseits der bloßen versor-

gungslogischen Gewährung von Hilfeleistungen im Sinne der Aktivierungslogik 

auch Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt vorsehen, um Beschäfti-

gungsbarrieren zu überwinden, die bei einem Gutteil der Betroffenen mit Arbeits-

marktferne bzw. fehlender oder geringer Beschäftigungsfähigkeit (Employability) 

identifiziert wird. Die politische Herausforderung besteht  darin, Hilfesysteme so zu 

gestalten, dass erwerbsfähige Personen nur vorübergehend hilfebedürftig sind. 

Damit rücken Fragen der Dynamik von Bildung, Verfestigung und Überwindung von 

Arbeitsmarktferne und Hilfebedürftigkeit mit ins Zentrum eines Policy-Mix  aus ma-

terieller Versorgung und Aktivierung zur Aufnahme existenzsichernder Erwerbsar-

beit. 

 

Andererseits muss sich die Aufnahme einer Erwerbsarbeit "lohnen" („Make work 

pay“). Aus der gleichzeitigen Zielsetzung von materieller Existenzsicherung im 

Haushaltskontext und Arbeitsmarktintegration erwachsen i. d. R. aber Zielkonflikte. 

Insbesondere für gering qualifizierte Hilfebezieher mit geringem Verdienstpotenzial 

sind die Arbeitsanreize – zumindest aus einer finanziellen Perspektive – gering. Die 

Höhe der gesamten Transferleistung entspricht häufig einem für die Arbeitslosen 

kaum erzielbaren Marktlohn. Der Verbleib im Transfersystem kann deshalb durch-

aus rational sein. Dies gilt insbesondere auch für größere Haushalte (Bedarfsge-

meinschaften mit Kindern), in denen jedes Haushaltsmitglied einen individuellen 

Anspruch auf Mindestsicherungsleistungen erwirbt. 

 

Wenn das Einkommen aus der Erwerbsarbeit die Sozialleistung nicht ausreichend 

übersteigt, d. h. wenn der Lohnabstand relativ gering ist,  werden die Betroffenen 

kaum eine Arbeit aufnehmen („Sozialhilfe oder Armutsfalle“)5. Im Fall von Grund- 

oder Mindestsicherungsleistungen kommt es insbesondere dann zur „Sozialhilfefal-

le“, wenn der Lohnabstand zwischen erzielbarem Netto-Marktlohn und soziokulturel-

lem Existenzminimum (Sozialhilfe bzw. Grundsicherung) zu gering ist.  

                                                
5   Sog. Anreizfallen, also Arbeitslosigkeits-, Sozialhilfe und Niedriglohnfallen, sind in der ökonomi-

schen Theorie ein wichtiger Erklärungsansatz für die hohe strukturelle Unterbeschäftigung in vielen 
OECD-Ländern. Aktivierungspolitik stellt in diesem Kontext in erster Linie ein Instrument zur Ver-
ringerung der Fehlanreize von relativ großzügigen und unbefristet gewährten (Grundsicherung) 
Sozialleistungen dar. 
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Deshalb empfiehlt beispielsweise der Rat der Europäischen Union allen EU-

Mitgliedsländern, durch geeignete Anreize, Arbeit attraktiver als Sozialleistungen zu 

machen, damit sichergestellt werden kann, dass Arbeit und die diesbezüglichen 

Veränderungen sich auszahlen (Rat der EU 2007). Dieser Argumentation folgend 

haben die USA und Großbritannien bereits in den 1990er Jahren den effektiven 

Grenzsteuersatz durch Einkommenssubventionen in Form von Steuergutschriften 

zum Teil deutlich gesenkt. 

 

Bei der Anrechnung eigenen Einkommens auf Mindestsicherungsleistungen ist zu 

beachten, dass Hilfeleistungen i. d. R. mit zunehmendem Erwerbseinkommen redu-

ziert werden. Ein  eigener Verdienst durch Aufnahme von Arbeit kann  – je nach 

Höhe des Anrechungssatzes (Transferentzugsrate) und der Abgabenlast durch 

Steuern und Sozialbeiträge – das (Haushalts-)Nettoeinkommen nur zu einem 

Bruchteil erhöhen. Deshalb gewähren alle Vergleichsländer erwerbstätigen Hilfe-

empfängern Freibeträge, um den Arbeitsanreiz zu erhöhen. Als Maßstab für die 

Berechnung von Arbeitsanreizen wird international die Grenzbelastung des zusätz-

lich verdienten Einkommens, die „effektive Grenzsteuerrate“ (Marginal Tax Rate- 

METR) verwendet. Sie zeigt an, wie viel Prozent des Lohnzuwachses an der jewei-

ligen Einkommensposition „weggesteuert“ wird und gibt Auskunft darüber, ob die 

Arbeitsanreize hinreichend groß sind, wenn nach Arbeitsaufnahme oder bei Aus-

dehnung der Arbeitszeit das verfügbare Nettoeinkommen nur wenig höher ausfällt 

als zuvor ohne Arbeit oder mit (geringfügiger) Teilzeitarbeit. Je geringer die METR 

im Fall einer Arbeitsaufnahme ist, desto größer die Chance, der Sozialhilfe- oder 

Armutsfalle zu entkommen (Carone und Salomöki, 2005).    

 

Ein Vergleich der Grenzsteuerraten beim Übergang von Sozialhilfe in Beschäftigung 

zeigt, dass die Grenzsteuerraten nur in den USA, einem Land mit einem wenig 

ausgebauten Mindestsicherungssystem, über alle Haushaltstypen hinweg deutlich 

niedriger sind als in den europäischen Vergleichsländern (s. Kasten „Mindestsiche-

rung und Arbeitsanreize im Niedriglohnbereich“). Die große Herausforderung an die 

Ausgestaltung von Sozialschutzsystemen, insbesondere an Mindestsicherungssys-

teme, besteht deshalb in allen Ländern gleichermaßen darin, diesen Zielkonflikt zu 

lösen (s. Brücker und Konle-Seidl, 2007).    
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Grenzsteuerraten beim Übergang von Sozialhilfe in B eschäftigung  

In Tabelle 3 sind die effektiven Grenzsteuerraten (METR) für verschiede-

ne Familien- und Verdienstkonstellationen in den Vergleichsländern im 

Jahr 2003 (noch vor „Hartz IV“)  dargestellt.   

 
Tabelle 3: Mindestsicherung und Arbeitsanreize im N iedriglohnbe-
reich 
- Transferentzug beim Bezug von 50% und 67% des Durchschnittlohnes 

(2003) 

Land Alleinstehende   Alleinerziehen-

de mit  2 Kin-

dern 

Familie mit 1 

Verdiener  

und 2 Kindern 

 50%  67% 50% 

 

67% 50% 

   

  67% 

Dänemark 90 81 94 81 72 79 

Deutschland 89 81 89 86 89 77 

Großbritannien  79 71 50 60 66 70 

Niederlande 93 86 84 81 93 89 

Schweden 98 82 65 63 100 100 

USA1 29 29 33 43 37 46 

   1 Werte für die USA aus dem Jahr 2001/2002; Quelle: Carone und Salomäki (2005);  
    OECD -Tax-Benefit-Modell 
 
Während die effektiven Grenzsteuerraten für Singles mit Niedrigeinkommen in allen 

europäischen Ländern hoch sind, sinkt die METR in Großbritannien für Familien mit 

Kindern und insbesondere für Alleinerziehende aufgrund der Steuergutschrift (Wor-

king Tax Credit). In Dänemark, Deutschland und den Niederlanden lagen die 

Grenzsteuerraten auch bei Alleinerziehenden 2003 über 80 Prozent, d.h. von einem 

eigenen Verdienst bleibt weniger als ein Fünftel übrig. Mehr als vier Fünftel werden 

auf die Transferleistung angerechnet. Der Vergleich der Wirkung einzelner Kompo-

nenten auf die effektive Grenzsteuerrate beim Wechsel aus dem Hilfebezug in Be-

schäftigung zeigt für verschiedene Verdienst- und Familienkonstellation, dass die 

Grenzbelastungen v. a. bei der Mindestsicherung, dem Wohngeld und den Famili-

enleistungen durch den Transferentzug bei steigendem Einkommen entstehen und 

weniger durch Steuer- und Sozialabgaben.  
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Nach der SGB II-Reform bestehen in Deutschland aufgrund verbesserter Freibe-

tragsregelungen beim Arbeitslosengeld II die früher in der Sozialhilfe über einen 

breiten Einkommensbereich bestehende Grenzbelastung von 100 Prozent nicht 

mehr6. Aber trotz großzügigerer Hinzuverdienstregelungen ist es nicht gelungen, die 

„Inaktivitätsfalle“, insbesondere in Verbindung mit einer „Minijob und Teilzeitfalle“ zu 

überwinden. Im Dezember 2007 waren laut BA-Statistik 54 Prozent  der erwerbstä-

tigen Hilfebedürftigen Minijobber. Die hohe Zahl von „Aufstockern“ mit geringfügiger 

Beschäftigung signalisiert somit weiteren Handlungsbedarf.  

 

Vergleichsstudien, die die Anreize im Niedriglohnbereich im Ländervergleich detail-

liert untersuchen (z. B. Kaltenborn et al. 2005), kommen zu dem wenig überra-

schenden Ergebnis, dass es trotz unterschiedlicher Hinzuverdienstregelungen und 

Kombilöhne in keinem der europäischen Länder mit existenzsichernden Hilfeleis-

tungen gelungen ist, über alle Einkommensbereiche hinweg deutliche monetäre 

Arbeitsanreize zu setzen. Der Vergleich mit den USA macht deutlich, dass ohne 

normative Grundlagen letztlich keine Gestaltungsvorschläge entwickelt werden kön-

nen. Die entscheidende Frage, wie sich Arbeitsanreize ohne generelle Senkung des 

Grundsicherungsniveaus dennoch erhöhen lassen, bleibt deshalb in allen europäi-

schen Ländern äußerst aktuell. 

 

4.3 Neuordnung von Organisationsstrukturen (Governa nce) 

Eine stärkere Verknüpfung von Fürsorgeleistungen mit dem Beschäftigungssystem 

hat in allen Vergleichsländern zu einer Neuordnung der „Governance“ von Arbeits-

markt- und Sozialdienstleistungen geführt. Diese Neuordnung betrifft zum einen die 

Steuerung und Regelung der Leistungserbringung zwischen verschiedenen territo-

rialen Einheiten (vertikale Koordination), zum anderen die Koordination von Ak-

teursnetzwerken und schließlich auch die Integration von verschiedener Arbeits-

marktdienstleistungen (Leistungsgewährung, Arbeitsvermittlung, arbeitsmarktpoliti-

sche und soziale Dienstleistungen), die als horizontale Koordination bezeichnet 

werden kann (Konle-Seidl, 2008).   

 

                                                

 6  Die Hinzuverdienstregelungen im SGB II sehen vor, dass ein Nettoeinkommen von unter 100€  
     nicht auf die Grundsicherung angerechnet wir. Zwischen 100 € und 800€ werden 80 Prozent und für 

Alleinstehende und Paare werden zwischen 800€ und 1.200€ 90 Prozent angerechnet. Für Allein-
stehende und Paare mit Kindern erhöht sich diese Hinzuverdienstgrenze auf 1.500€. 
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Vertikale Koordination zwischen zentraler und lokal er Ebene  

Im Hinblick auf die vertikale Koordination spielt  das Verhältnis zwischen der Grund-

sicherung einerseits und den primären Institutionen der Arbeitsmarktpolitik, also 

Arbeitslosenversicherung und staatliche Arbeitsverwaltung eine wichtige Rolle. Mit 

Ausnahme von Großbritannien besteht in allen Vergleichsländern ein Nebeneinan-

der dieser Institutionen. Dieses Nebeneinander ist jedoch meist mit ineffektiven 

Doppelstrukturen verbunden, die nicht selten zu den bekannten „Verschiebebahn-

höfe“ zwischen den verschiedenen Systemen führen. In allen Ländern gehen Re-

formen in der Grundsicherung deshalb mit der Neuordnung von Regelungsstruktu-

ren, die den operativen und strategischen Handlungsspielraum der Akteure auf 

zentraler und lokaler Ebene beeinflussen, einher.  

 

Alle Vergleichsländer, die auf eine stärker aktivierende Sozialpolitik setzen, sehen 

sich  vor die Herausforderung gestellt, die Notwendigkeit zentraler Vorgaben mit 

den erforderlichen dezentralen Entscheidungsspielräumen einer kommunalen bzw. 

föderalen Umsetzung zu verknüpfen (vertikale Koordination). Im Ländervergleich 

zeigen sich je nach Ausgangslage unterschiedliche Lösungsansätze, die aber auch 

gemeinsame Merkmale aufweisen. Insbesondere in Ländern mit einer langen kom-

munalen Tradition in der Sozialhilfe wurden Entscheidungs-, Durchführung,- und 

Finanzierungskompetenzen7 zwischen kommunaler und zentralstaatlicher Ebene 

neu geordnet. In föderalen Staaten wie Deutschland oder den USA sind auch die 

Länder bzw. Bundesstaaten als dritte Ebene in die Neuordnung einbezogen.  

 

Die Herausforderung auf politischer Ebene besteht folglich darin, Mechanismen zu 

entwickeln, die die lokalen Einheiten dazu veranlassen, gesetzliche Vorgaben und 

nationale Zielsetzungen effektiv und effizient umzusetzen ohne eine ortsnahe und 

flexible Leistungserbringung zu behindern.  

 

                                                
7  Die Entscheidungskompetenz beinhaltet  Planungs-, Gesetzgebung, - und Kontrollkompetenz, und 

  ist das Recht, über die Art der Aufgabenerfüllung in qualitativer und quantitativer Hinsicht zu 
bestimmen. Unter Durchführungskompetenz versteht man das Recht zur Erfüllung einer öffentli-
chen Aufgabe. Finanzierungskompetenz ist die Pflicht, die durch eine öffentliche Aufgabe verur-
sachten Ausgaben zu tragen. Nach dem Grundsatz der Konnexität folgt die Finanzierungskompe-
tenz (Ausgabenverteilung) der Entscheidungs- und Durchführungskompetenz (Aufgabenverteilung).  
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Für eine stärkere Kommunalisierung von Eingliederungsleistungen spricht, dass die 

Kommunen i. d. R. die größte Nähe zu ortsnahen, personenbezogenen Dienstleis-

tungen haben und damit zu einem Marktsegment, in das die Problemgruppen un-

tern den Hilfebedürftigen am ehesten integriert werden können. Andererseits erfor-

dert eine stärkere Verknüpfung der Fürsorge mit dem Beschäftigungssystem auch 

mehr spezifische Kenntnisse im Bereich der Arbeitsvermittlung und auch mehr 

Ressourcen. Eine unterschiedliche Finanzkraft von Kommunen bzw. Regionen er-

fordert deshalb eine stärkere Beteiligung der zentralen Ebene an den Kosten der 

Grundsicherung. Ein wirtschaftlicher Umgang mit öffentlichen Mitteln erfordert nach 

den Grundsätzen öffentlicher Verwaltung aber wiederum, dass Durchführungs- und 

Finanzverantwortung zusammenfallen (Responsibility). Zudem ist ein bestimmtes 

Maß an Einheitlichkeit und Leistungsstandards für die Betroffenen zu gewährleis-

ten, ohne die gewünschte lokale Gestaltungsfreiheit und die spezifischen auf kom-

munaler Ebene vorhanden Kompetenzen einzuschränken.  

 

Horizontale Koordination von Arbeitsmarktdienstleis tungen 

Nach den Erfahrungen der OECD ist die Integration verschiedener Dienstleistungen 

(Leistungsgewährung, Betreuung und Vermittlung) in einheitlichen Anlaufstellen 

(„One-Stop-Shops“) eine effizientere Form der Leistungserbringung als eine nach 

verschiedenen Funktionen getrennte Form (OECD 1994, 2001). In allen Ländern ist 

eine Entwicklung der Grundsicherungsagenturen hin zu Anbietern von integrierten 

Dienstleistungen festzustellen. Dabei stellt das Fallmanagement das Herzstück des 

Dienstleistungsansatzes dar. Fallmanager sehen sich aber auch einem grundsätzli-

chen Dilemma ausgesetzt, einerseits den Bedürfnissen der Betroffenen gerecht zu 

werden und andererseits Hilfebezieher bei Nichteinhaltung von Regelungen und 

Abmachungen zu sanktionieren (Meyers et al. 1996).  

 

Neben der Integration einzelner Dienstleistungen (horizontale Koordination) wird 

von der OECD auch ein einheitlicher Zugang zu unterschiedlichen Sozialleistungen 

wie Arbeitslosengeld, Arbeitslosen- und Sozialhilfe sowie Erwerbsunfähigkeitsleis-

tungen im Sinne eines „Single Gateway“ empfohlen. Die Organisation der Hilfe „aus 

einer Hand“ und „unter einem Dach“ ist nicht nur im Sinne des Förderns und For-

derns prinzipiell wirksamer, sondern wird zudem den Bedürfnissen der Klientel bes-

ser gerecht.  
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Neustrukturierung von Akteursnetzwerken   

In weiten Teilen folgen die reformierten Hilfesysteme der „Governance“-  Steue-

rungslogik, das heißt die Regelungen des Gesetzgebers setzen die Mitwirkung und 

Einflussnahme weiterer Akteure voraus, wodurch komplexe Koordinationsmecha-

nismen zwischen den Akteuren notwendig werden, beispielsweise lokal auszuhan-

delnde Verträge mit Arbeitgebern, Wohlfahrtsverbänden oder privaten 

Dienstleistern.  Auch die Hilfeempfänger selbst sind durch das Zusammenspiel neu 

strukturierter Akteursnetzwerke stärker in die „Governance“ des neuen Systems  

eingebunden. Zudem fordert das Aktivierungsparadigma eine aktivere Rolle seitens 

der Betroffenen ein. Das Verhältnis von Hilfegewährung und Hilfebezug ist stärker 

vertragsförmig orientiert. In allen Ländern setzt beispielsweise die verpflichtend ab-

zuschließende Eingliederungsvereinbarung auf eine ausgehandelte Mitwirkung des 

Hilfebedürftigen bei der Re-Integration in den Arbeitsmarkt.  

 

Die enge Koordination und Kooperation der Grundsicherungsagenturen mit weite-

ren relevanten Arbeitsmarktakteuren gilt als eine wichtige Determinante für den 

Erfolg von Eingliederungsstrategien. Diese Zusammenarbeit kann auf kooperativer 

oder wettbewerblicher, „quasi-marktlicher“ Basis erfolgen. In den Niederlanden und 

Dänemark - und  künftig verstärkt auch in Großbritannien – erfährt die Einschaltung 

von Dritten (“Contracting out”) auf wettbewerblicher Basis dabei eine wachsende 

Bedeutung. Wo Wettbewerbsstrukturen gefördert werden, ist jedoch nicht immer 

eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auf langfristiger Basis möglich.  

 

Organisationsreformen im Ländervergleich 

In Dänemark  wird mit der Zusammenlegung von staatlichen und kommunalen Job-

zentren im Jahr 2007 eine ähnliche Zielsetzung wie mit der Gründung der Arbeits-

gemeinschaften (ARGEn) verfolgt, nämlich die Bündelung der Kompetenzen und 

Kapazitäten der staatlichen Arbeitsverwaltung und der Kommunen (s. Kasten „Or-

ganisationsreform in Dänemark“). In Dänemark wurde die dezentrale Ebene ge-

stärkt, gleichzeitig haben jedoch auch zentralstaatliche Vorgaben durch gesetzliche 

Vorschriften, zentrale Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten und finanzielle Arran-

gements an Bedeutung gewonnen. Die Organisationsreform geht eindeutig in Rich-

tung der von der OECD empfohlenen „zentralisierten Dezentralisierung“ (s. Kasten 

„Organisationsreform in Dänemark“).  
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Organisationsreform in Dänemark: „Zentralisierte De zentralisierung“  

In Dänemark ist nicht nur die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik traditionell stärker de-

zentralisiert, sondern der ganze öffentliche Sektor. Die Kommunen erreichen mit 

mehr als 50 Prozent aller Steuereinnahmen einen Spitzenwert innerhalb der OECD. 

Im Zuge der seit 1994 graduell durchgeführten Arbeitsmarktreformen haben jedoch 

zentralstaatliche Vorgaben und Kontrollmöglichkeiten auf der Basis gesetzlicher 

Vorschriften und finanzieller Arrangements an Bedeutung gewonnen. So wurde die 

Entscheidungskompetenz der Zentrale mit dem Gesetz über einen aktiven Be-

schäftigungseinsatz gestärkt (Thorgaard und Vinther, 2007).   

Im Zuge der Gemeindereform im Jahr 2007 wurde die Zahl der Kommunen von 271 

auf 98 und die Zahl der Regierungsbezirke von 14 auf 5 reduziert. Die dezentrale 

Ebene wurde insofern gestärkt, als dass den Kommunen im Rahmen der neuen 

Arbeitsteilung zwischen staatlicher und lokaler Ebene mehr Aufgaben übertragen 

wurden. Das Land wurde in vier Beschäftigungsregionen aufgeteilt und es wurden 

91 gemeinsame Jobzentren geschaffen, in denen die staatliche Arbeitsverwaltung 

und die kommunale Sozialverwaltung in einer gemeinsamen Anlaufstelle - aber 

getrennt nach Anspruchsberechtigung - Arbeitslose betreuen. In 14 Pilotzentren 

(„Experimentierklausel“) betreuen ausschließlich die Kommunen sowohl versicherte 

Arbeitslose als auch die Empfänger von Krankengeld und Sozialhilfe. Steuerung, 

Erfolgsmessung und Controlling in den 14 Pilotzentren erfolgt jedoch in gleicher 

Weise wie in den anderen Jobzentren. Der einzige Unterschied besteht darin, dass 

es nur einen (kommunalen) Geschäftsführer gibt, während in den anderen 78 Job-

zentren zwei Geschäftsführer (staatlich und kommunal) tätig sind.  

Allerdings ist in den Jobzentren die Vermittlung und Leistungsgewährung getrennt. 

Die Sozialhilfe wird nicht durch die Jobcenter ausbezahlt sondern von einer ande-

ren lokalen Dienststelle. In Dänemark wird dies mit Erfahrungen einer effektiveren 

Umsetzung von Aktivierung begründet, da die ressourcenintensive Leistungsge-

währung in den Jobzentren oft zu Lasten von  Beratung und Vermittlung erfolgt.  

Mit der Zusammenlegung der Jobzentren wurde auch der Planungs- und Steue-

rungsrahmen in der Arbeitsmarktpolitik grundlegend geändert. Vor 2007 schlossen 

die staatlichen Jobzentren mit dem Ministerium jährliche Zielvereinbarungen, wäh-

rend es in den Kommunen aufgrund fehlender einheitlicher Vorgaben eine große 

Bandbreite sozial- und  arbeitsmarktpolitischer Praktiken gab. 2007 wurde der Pla-

nungs- und Steuerungsprozess für beide Systeme durch die Einführung eines wir-

kungsorientierten Steuerungssystems vereinheitlicht.  
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Der Prozess umfasst drei Ebenen. Auf der zentralen Ebene setzt der nationale Be-

schäftigungsrat die jährliche Ziele und Schwerpunkte. Diese werden in einer Ver-

einbarung zwischen regionalen  Beschäftigungsräten und Ministerium weiter spezi-

fiziert und von den lokalen Arbeitsmarkträten auf der dritten, der kommunalen  E-

bene ausformuliert. Die Kommunen sind verpflichtet, ihre Jahresplanung mit den 

lokalen Arbeitsmarkträten abzustimmen. Ihnen wird ein großer Freiraum bei Pla-

nung und Implementierung von Maßnahmen und Dienstleistungen eingeräumt, so-

lange sie gute Ergebnisse vorweisen. Zum Zwecke des Leistungsmonitorings wur-

de mit www.jobindsats.dk ein landesweites Benchmarking Tool entwickelt, das ei-

nen transparenten und schnell verfügbaren Überblick über die Ergebnisse und Wir-

kungen aller kommunalen Maßnahmen gibt.  

Die Planung für 2008 umfasst beispielsweise drei wirkungsorientierte Ziele. Ziel 1 

betrifft den Rückgang von Arbeitslosen mit einer mehr als dreimonatigen Arbeitslo-

sigkeitsdauer. Ziel 2 sieht vor, dass die Jobzentren sich speziell auf die Langzeitar-

beitslosen (länger als ein Jahr Arbeitslosigkeit) und auf die Personengruppen, die in 

der Regierungsinitiative  „Eine neue Chance für jeden“ vom Juli 2006 konzentrie-

ren. Zielsetzung der Initiative ist ein höherer Prozentsatz an Sozialleistungsemp-

fängern (insbesondere nicht-westlichen Migranten), die in einem Zweijahreszeit-

raum ihren Lebensunterhalt unabhängig von Sozialleistungen bestreiten können. 

Dazu sollen 25 Prozent der Zielgruppe eine Beschäftigung aufnehmen oder eine 

Weiterbildung machen, 15 Prozent der Zeit ihren Lebensunterhalt unabhängig von 

Leistungen bestreiten und 40 Prozent der Zeit in Aktivierungsmaßnahmen verbrin-

gen. Ziel 3 betrifft die Reduzierung der Arbeitslosenraten von unter 30 Jährigen 

(www.nychance.dk).  

Die Finanzierung erfolgt in geteilter Trägerschaft zwischen Bund und Kommunen. 

Wird eine Sozialleistung rein passiv gewährt, übernimmt der Bund 35 Prozent der 

Ausgaben, bei einer aktiven oder aktivierenden Leistung sind es 65 Prozent. Durch 

diese zweckgebunde Mittelvergabe haben die Kommunen einen zusätzlichen finan-

ziellen Anreiz, arbeitslosen Hilfebeziehern nicht einfach nur passive Leistungen zu 

gewähren, sondern sie zu aktivieren und möglichst schnell in den Arbeitsmarkt zu 

integrieren. Aufgrund der erst zum 1.1.2007 eingeführten neuen Struktur liegen 

allerdings noch keine belastbaren Ergebnisse zu den Auswirkungen der organisato-

rischen Veränderungen vor. 
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Auch In Deutschland wurde mit der Gründung der ARGEn der Versuch unternom-

men, Kompetenzen und Kapazitäten von Kommunen und staatlicher Arbeitsvermitt-

lung zu bündeln. Gleichzeitig wurde aber auch eine zweigeteilte Struktur in der 

Betreuung von Arbeitslosen etabliert. Im Unterschied zu Dänemark erfolgt die 

Betreuung von Arbeitlosen je nach Anspruchsberechtigung (Rechtskreis SGB III 

bzw. Rechtskreis SGB II) in den Agenturen für Arbeit oder in den ARGE Jobzent-

ren.  

Die in Deutschland anzutreffende strikte Trennung der Finanzierung von SGB III-

Leistungen durch Versicherungsbeiträge und von SGB II Leistungen aus dem Steu-

erbudget des Bundes und der Kommunen ist im europäischen Vergleich nicht nur 

ungewöhnlich, sondern stellt letztlich auch ein Hindernis auf dem Weg zu einer ko-

härenteren Aktivierungspolitik für alle Arbeitslosen dar. In Großbritannien, Schwe-

den und Dänemark sind nicht nur die Hilfeleistungen sondern auch beitragsbezoge-

ne Leistungen und aktive Maßnahmen stärker steuerfinanziert, weshalb es dort we-

niger Barrieren hinsichtlich der Schaffung einheitlicher Betreuungsstrukturen für alle  

Arbeitslosen gibt.  

 

In den Niederlanden  wird seit mehr als einer Dekade in einem „Versuch und Irrtum“ 

-Verfahren nach einer effizienteren Organisationsform gefahndet. Mit der Organisa-

tionsreform im Jahr 2001 wurde durch die Schaffung der CWI (Center for Work and 

Income) ein einheitlicher Zugang zum Versicherungs- und Hilfesystem implemen-

tiert. Das staatliche CWI übernimmt das Profiling und die Zuordnung der Arbeitslo-

sen nach Leistungsanspruch und Nähe zum Arbeitmarkt. Aufgrund negativer Erfah-

rungen mit einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen Kommunen und staatlichen 

Stellen wurde die Betreuung von Sozialhilfebeziehern aber bei den Kommunen be-

lassen.  

 

Mit dem Gesetz „über Arbeit und Sozialhilfe“ (Wet Werk en Bijstand -WWB) von 

2004 wurde die gesetzlichen Weichen in Richtung einer stärkeren Ausrichtung der 

kommunalen Aktivierungspolitik auf Work First- Maßnahmen gestellt und die finan-

ziellen Zuständigkeiten grundlegend reformiert. Die Kommunen haben seit 2004 – 

ähnlich wie die US- Bundesstaaten -  die vollständige Umsetzungs- und Finanzver-

antwortung. Die Kommunen erhalten jährlich ein fixes Budget vom Bund zur Verfü-

gung gestellt. Dieses Budget, das für jede Gemeinde auf der Basis eines Sets von 

Indikatoren, dem Objektiven Verteilmodell (OV), ermittelt wird, besteht aus zwei 

Komponenten: dem Leistungsbudget für die passiven Sozialhilfeleistungen und dem 

Eingliederungsbudget für aktive Maßnahmen.  
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Die eingesparten Mittel des Leistungsbudgets – nicht jedoch des Eingliederungs-

budgets - können für andere kommunale Aufgaben verwendet werden. Umgekehrt 

müssen die Kommunen Mehrausgaben über die zugewiesenen Mittel hinaus selber 

finanzieren. Ein Defizit bei den Eingliederungsleistungen wird aus Bundesmitteln zu 

90 Prozent abgedeckt. 75 Prozent des Überschusses aus dem Eingliederungsbud-

get können ins nächste Jahr transferiert werden. Diese starken finanziellen Anreize 

haben dazu geführt, dass die Kommunen primär die Mittel des Eingliederungsbud-

gets ausschöpfen und mit den Mitteln aus dem Leistungsbudget wirtschaftlicher 

haushalten. Kommunen und Sozialämter handeln nun stärker als in der Vergan-

genheit ergebnis- und wirkungsorientiert. 

 

Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass die Gemeinden nach anfänglicher Skepsis 

und Verlusten in den ersten Jahren das WWB gesetzeskonform umsetzen, da es 

ihnen u. a. mehr Freiräume beim Einsatz finanzieller Mittel und bei der Umsetzung 

von Maßnahmen bietet. Dies gilt sowohl für das Fordern (Sanktionsmöglichkeiten, 

Befreiung bestimmter Gruppen von der Aktivierungspflicht) als auch für das Fördern 

(z.B. die Schaffung von Kinderbetreuungsmöglichkeiten). Hervorgehoben wird ins-

besondere die „neue Kultur“ in den Sozialämtern. Die Kommunen müssen Mana-

gementinformationen bereitstellen und Effizienz ist zum führenden Handlungsmotiv 

geworden. Zum ersten Mal wurden in vielen Sozialämtern auch ein „Arbeitgeberser-

vice“ aufgebaut, der direkte Kontakte mit Arbeitgebern sowie lokalen Beschäfti-

gungsgesellschaften pflegt. Es gibt mehr individuelle Arrangements mit Unterneh-

men. Höhe und Dauer der vielfach eingesetzten Lohnkostenzuschüsse werden 

meist individuell verhandelt (Divosa, 2007). 

 

In den USA war mit der großen Sozialhilfereform von 1996 sowohl eine radikale 

Leistungsreform als auch eine grundlegende Finanzierungsreform verbunden. Mit 

PROWA (1996) wurde den Bundesstaaten große Entscheidungsfreiheit in Bezug 

auf die Ausgestaltung der Leistungen und Programme für Hilfeempfänger übertra-

gen. Die vor der Reform existierende Mischfinanzierung wurde durch das sog. 

„Block Grant“- Modell ersetzt. Die Bundesstaaten erhalten aus dem Staatshaushalt 

einen fixen, zweckgebundenen Betrag. Um Leistungen aus dem Staatshaushalt 

(SFAG) zu bekommen, müssen die Bundesstaaten jedoch bestimmte Vorgaben 

erfüllen. Die Bundesstaaten sind jedoch laut PROWA verpflichtet, zentral festgeleg-

te Anteile von TANF- Beziehern innerhalb von zwei Jahren in Arbeit zu bringen. Seit 

1997 müssen in allen Staaten 25 Prozent aller TANF- Familien während einer Wo-

che eine Arbeit aufgenommen haben.  
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2002 wurde der Anteil der TANF- Familien auf 50 Prozent erhöht, die in jeder Wo-

che eine Beschäftigung aufgenommen haben müssen. Hierzu müssen die Bundes-

staaten beispielsweise  einen sog. TANF- Plan dem US- Department for Health and 

Human Services vorlegen (www.dhhs.us): 

 

PROWA verpflichtet die US-Bundesstaaten jedoch nicht nur festgelegte Erwerbs-

quoten unter den Hilfebeziehern zu erreichen, sondern auch unterstützende Maß-

nahmen wie z.B. Kinderbetreuungsplätze und die erforderlichen Verwaltungsstruk-

turen bereitzustellen. Die Bundesstaaten haben bei der Wahl der Mittel hierfür je-

doch weitgehend freie Hand. Sie können sowohl die TANF- Leistungshöhe festle-

gen als auch die vorgeschriebene maximale Leistungsdauer von fünf Jahren unter- 

aber auch überschreiten. Die Entscheidung, wer an einer Arbeitsaktivität teilnehmen 

soll, wird den einzelnen Bundesstaaten überlassen. Im Gegenzug können die Bun-

desstaaten die Freibeträge und Hinzuverdienstgrenzen festlegen und Sanktionspoli-

tik bei Nichteinhaltung nach eigenem Gutdünken gestalten sowie eingesparte Bun-

desmittel für andere Aufgaben nutzen8.  

 

Die Bundesstaaten haben die vom Bund gesetzten Beschäftigungsziele für TANF- 

Empfänger bislang weitgehend erreicht. In den Programmjahren 2005 und 2006 

verfehlten nur Indiana und Guam die geforderten Beschäftigungsziele für alle Fami-

lien. Bei der Feststellung der Zielerreichung werden die vorgegebenen Quoten aber 

entsprechend dem Rückgang bei den Fallzahlen nach unten korrigiert, da davon 

ausgegangen wird, dass TANF- Bezieher mit einer größeren Nähe zum Arbeits-

markt schneller einen Job finden und es für die verbleibenden Personen zuneh-

mend schwieriger wird, sie in den regulären Arbeitsmarkt zu integrieren (O’ Leary 

und Klinge, 2008)  

 

Die Welfare-to-Work -Politik in Großbritannien  unterscheidet sich sowohl von der 

US-Reform als auch von Organisationsreformen in den europäischen Vergleichs-

ländern. Sie ist durch ein hohes Maß an Zentralität und Einheitlichkeit geprägt. Die 

Rolle der Kommunen ist eher unbedeutend, da die Zuständigkeit für Fürsorgeleis-

tungen traditionell auf der zentralen Ebene angesiedelt ist.  Finanz- Durchführungs- 

und Umsetzungskompetenz liegen in einer Hand.  
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Die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik wird auf der zentralen Ebene vom Arbeitsminis-

terium (Department for Work and Pension - DWP) gesteuert und von den staatli-

chen Jobcenter Plus (JCP) in der Fläche umgesetzt. Entsprechend gering sind die 

Autonomiespielräume der JCP und die regionalspezifische Ausrichtung der Unter-

stützungsaktivitäten. Die Feinsteuerung des Budgets der Arbeitsagenturen erfolgt 

über Zielvereinbarungen (Public Service Agreements) zwischen dem DWP und der 

Arbeitsverwaltung. Die JCP sind One-Stop-Shops und zugleich auch einheitliche 

Anlaufstellen sowohl für Arbeitslose, Erwerbsunfähige als auch für Sozialhilfeemp-

fänger.  

 

5 Aktivierungsstrategien im Ländervergleich 
5.1 Die ökonomisch-theoretische Perspektive 

Grundsicherungsleistungen als nachrangiges Instrument der materiellen Existenzsi-

cherung stellen ökonomisch ebenso eine Lohnersatzleistung dar wie Arbeitslosen-

geld oder Erwerbsunfähigkeitsleistungen. Analog dem suchtheoretischen Modell 

wird das Suchverhalten von Arbeitslosen durch die Nutzenabwägung von Arbeits-

suche (Kosten) und Freizeit (Nutzen) bzw. von der Höhe der Hilfeleistungen (Welfa-

re) bestimmt. Arbeit wird in dem Modell als „Leid“ empfunden und ist deshalb Nut-

zen mindernd. Dies spiegelt sich im konkaven Verlauf der Nutzenfunktion in Abbil-

dung 4 wider. 

Abbildung 4: Suchmodell ohne Erwerbsanreize 

 

                                                                                                                                     
8  Es gibt eine beträchtliche Anzahl von  weiteren  PROWA- Vorschriften, die die Bundesstaaten in 

ihrer Handlungsfreiheit einschränken. So dürfen beispielsweise keine SFAG Mittel für Teenagerel-
tern verwendet werden, die nicht unter Aufsicht von Erwachsenen stehen. Mittel können auch nicht 
rein passiv an  erwerbsfähige Hilfebedürftige vergeben werden, die nicht an Aktivierungsmaßnah-
men teilnehmen. Zudem dürfen die Verwaltungskosten 15 Prozent des gesamten TANF- Budgets 
in einem Bundesstaat nicht überschreiten. 
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Die Aufteilung der Zeit hängt von den relativen Kosten der alternativen Verwen-

dungszwecke, also von den Opportunitätskosten der Arbeitssuche, ab. Diese wer-

den durch den Reservationslohn bestimmt. Dieser Lohnsatz kennzeichnet eine be-

stimmte Vorstellung des Individuums über die Mindesthöhe des Lohnes, zu dem es 

bereit ist, eine bestimmte Arbeit aufzunehmen. Solange der angebotene Lohn nied-

riger ist als der Reservationslohns, ist der Verbleib im Hilfesystem rational.  

 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Situation zu verändern. Einerseits kann 

der Schnittpunkt von Nutzenfunktion und Reservationslohn durch eine Erhöhung 

des Lohnsatzes verschoben werden (Schnittpunkt A in Abbildung 5). Eine zweite 

Möglichkeit besteht darin, die Form der Nutzenfunktion selbst zu verändern, so 

dass sie konkaver zur y-Achse verläuft (Schnittpunkt B in Abbildung 5). Das setzt 

voraus, dass sich entweder das Produktivitätsniveau des Arbeitssuchenden erhöht, 

sich die Kosten einer Arbeitsaufnahme verringern oder eine Arbeitsaufnahme den 

Nutzen erhöht. 

 

Abbildung 5: Suchmodell mit Erwerbsanreizen 
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Aktivierungsstrategien setzen an diesen unterschiedlichen Möglichkeiten an. So 

kann die individuelle Produktivität durch Investitionen in Humankapital (Qualifizie-

rungsmaßnahmen) oder eine größere Arbeitserfahrung erhöht werden. Die Oppor-

tunitätskosten einer Arbeitsaufnahme können einerseits durch die Stärkung von 

finanziellen Anreizen (Einkommenssubventionen, Kombilöhne) verringert werden. 

Andererseits kann durch Leistungskürzungen oder strengere Auflagen, die an den 

Leistungsbezug geknüpft werden, der Nutzen verringert werden. Je mehr von 

Transferempfängern abverlangt wird, desto geringer wird ihr Nutzen aus Transfer-

leistungen und desto intensiver fallen die Suchbemühungen aus. Aus dieser Per-

spektive betrachtet zielen Aktivierungsstrategien in erster Linie auf Verhaltensände-

rungen durch eine Senkung des Reservationslohnes und eine Erhöhung der Such-

intensität.  

 

Aus einer mikro-ökonomischen Perspektive wirken sowohl fordernde Maßnahmen 

als auch finanzielle Anreize bei Arbeitsaufnahme als Instrument zur Steigerung der 

Suchintensität und Senkung von Anspruchslöhnen. Während jedoch verpflichtende 

Maßnahmen und finanzielle Anreize bei Arbeitsaufnahme die Konzessionsbereit-

schaft direkt erhöhen, sind unterstützende Maßnahmen in Form von  Fort- und Wei-

terbildung darauf ausgerichtet, das Humankapital der Geförderten zu verbessern 

und deren Sucheffektivität zu erhöhen. Dies schwächt aber aufgrund des „Einsperr-

effektes“ (Lock-in) in der Regel die Suchintensität. Der Nettoeffekt auf die Suchin-

tensität von Arbeitslosen ist deshalb aus theoretischer Sicht ambivalent und es ist 

eine empirische Frage, welcher Effekt dominiert (s. hierzu Kapitel 8). 

 

Da andererseits nur diejenigen Mindestsicherungsleistungen erhalten sollen, die 

ihrer wirklich bedürfen, d.h. nur Personen, die aufgrund ihrer Haushaltssituation, 

einer zu geringen Produktivität oder mangelnder Ersparnisse nicht in der Lage sind, 

ihren Lebensunterhalt aus eigener Kraft zu bestreiten, bietet sich Workfare in Form 

von Arbeitsgelegenheiten auch als Screening -Mechanismus (Selektionsfunktion) 

an (Besley und Coate, 1992).  

 

Aus arbeitsangebotstheoretischer Sicht wirkt Workfare vor allem als eine Zeitstrafe 

für Hilfebezieher (s. Abbildung 5). Da bei Nichtteilnahme Leistungen gekürzt und 

Sanktionen verhängt werden, kann die Drohung, im Fall des Transferbezugs voll 

arbeiten zu müssen, zur Aktivierung von arbeitslosen Hilfeempfängern beitragen. 

Deshalb wird intensiver nach einem (regulären) Arbeitsplatz gesucht bzw. die An-

sprüche an diesen werden herabgeschraubt.  
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Da Personen, die am Markt ein höheres Einkommen als in einer Workfare- Maß-

nahme erzielen können, es vorziehen, einer regulären Arbeit nachzugehen, steigt 

das Arbeitsangebot (Beschäftigung).  

 

Eine unattraktive Ausgestaltung der Unterstützungsleistungen kann zudem der Per-

sistenz des Hilfebezugs entgegenwirken. Da Hilfeleistungen auch zukünftige Be-

dürftigkeit zementieren können, kann die Abhängigkeit von Transferleistungen wei-

tere Abhängigkeit erzeugen, wenn sie dazu führt, dass Entscheidungen getroffen 

werden, die einen späteren Wiedereintritt in den ersten Arbeitsmarkt unwahrschein-

licher machen. Besley und Coate (1992) sprechen in diesem Fall von der Human-

kapitalerhaltungsfunktion von Aktivierung.  

 

5.2 Die sozial- und gesellschaftspolitische Perspek tive 

Aufbauend auf der Erkenntnis, dass der Bezug von Hilfeleistungen oft das Risiko 

der Persistenz und dauerhaften Gewöhnung an den Leistungsbezug birgt (z. B. 

Blank, 1989, Gottschalk und Moffit, 1994, Andrén, 2007), werden mit einer aktivie-

renden Sozialpolitik neben ökonomischen auch eine Reihe sozial- und gesell-

schaftspolitischer Zielsetzungen verfolgt. Dazu gehören beispielsweise die Stärkung 

der personalen Autonomie, Eigenverantwortung und Eigeninitiative. Marginalisie-

rungstendenzen, die durch Langzeitarbeitslosigkeit oder andere soziale Problemla-

gen (Sucht, gesundheitliche Beeinträchtigungen, Überschuldung, Wohnungsprob-

leme) verursacht werden, sollen durch Maßnahmen zur Verbesserung der Beschäf-

tigungsfähigkeit bekämpft werden. Bei Hilfebeziehern mit einer größeren Distanz 

zum Arbeitsmarkt, bei denen eine unmittelbare Arbeitsaufnahme nicht möglich ist, 

wird die Förderung der Beschäftigungsfähigkeit deshalb zur zentralen Zielsetzung. 

Beschäftigungsfähigkeit  meint dabei, den Ausbau des individuellen Potentials zur 

Aufnahme, Aufrechterhaltung und Ausweitung einer Erwerbstätigkeit. 

 

Die Aktivierung erwerbsfähiger Hilfebezieher beschränkt sich deshalb nicht nur auf 

geeignete Maßnahmen zur Überwindung potenzieller Anreizprobleme. Neben der 

Überprüfung der Arbeitswilligkeit, intendieren beispielsweise Arbeitsgelegenheiten, 

Beschäftigungsfähigkeit und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu fördern. 

Sie sollen ein Signal dafür sein, dass die Menschen gebraucht werden. Entgegen 

der neoklassischen Annahme vom Arbeitsleid und Disnutzen von Arbeit, kann Ar-

beit auch wesentlich zur Lebenszufriedenheit beitragen, wie jüngere Studien der 

Glücks- oder Lebenszufriedenheitsforschung zeigen (Layard 2005, Grün et al. 

2008).  
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Eine Reihe von empirischen Studien belegt, dass Arbeitslosigkeit mit einer starken 

Reduktion des Wohlbefindens einhergeht. Ein Vergleich der Lebenszufriedenheit 

von Sozialhilfeempfängern mit derjenigen von Niedrigeinkommensbeziehern kommt 

zu dem Ergebnis, dass nichterwerbstätige und arbeitslose Sozialhilfeempfänger 

eine deutlich geringere Lebenszufriedenheit aufweisen als vollzeitbeschäftigte Nied-

riglohnempfänger (Koch et al. 2005). Bezieht man diese nicht-pekuniären Kosten 

der Arbeitslosigkeit in Kosten-Nutzen Analysen der Arbeitsmarktpolitik mit ein, wür-

de dies nicht nur die Forderung nach einer aktivierenden Arbeitsmarktpolitik mit 

stark fordernden Elementen unterstützen, sondern auch implizieren, mehr Maß-

nahmenangebote auf freiwilliger Basis anzubieten.  

 

Mit dem Aktivierungsleitbild untrennbar verbunden ist die Vorstellung der Reziprozi-

tät von Rechten (Leistungsansprüche) und Pflichten (Gegenleistung in Form von 

Arbeitssuche, gemeinnütziger Beschäftigung, Ausbildungsaktivitäten oder Teilnah-

me an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen). Länderspezifische Leitbilder wie „keine 

Leistung ohne Gegenleistung“ (Dänemark) oder „Arbeit vor Transfereinkommen“ 

(Niederlande) und „Welfare-to-work“ in Großbritannien und den USA haben „aktivie-

rende“ Reformmaßnahmen rhetorisch untermauert. In Deutschland wurde mit dem 

Slogan „Fördern und Fordern“ ein ähnlich eingängiges Leitbild gewählt. 

 

Die Idee der gegenseitigen Verantwortung (Mutual Obligation) ist in allen Ver-

gleichsländern Bestandteil von Aktivierungsstrategien. Die Träger der Grundsiche-

rung (Kommunen, öffentliche Arbeitsverwaltung) stehen in der Pflicht, dem Hilfe-

empfänger zügig ein Arbeits-, Ausbildungs- oder Reintegrationsmaßnahmenange-

bot zu machen und ihn zu befähigen, dieses auch anzunehmen. Dafür haben sie 

das Recht, die Nichtannahme der gemeinsam verbindlich verabredeten Angebote 

zu sanktionieren. Umgekehrt hat der Hilfeempfänger nur dann Anspruch auf Hilfe 

zur Arbeit, wenn und solange er aktiv kooperiert. Im Falle nicht- kooperativen Ver-

haltens muss er zudem mit reduzierten Leistungen zum Lebensunterhalt bzw. mit 

einer zeitweise Suspendierung der Leistungen (Sanktionen) rechnen.  

 

5.3 Grundkonzeption von Aktivierung 

Länderübergreifend können im Wesentlichen zwei Ursachen für den Wandel von 

einer aktiven zu einer aktivierenden Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik ausgemacht 

werden. Zum einen sind dies die enttäuschenden Erfahrungen mit aktiver Arbeits-

marktpolitik in den 1990er Jahren.  
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Der Erfolg dieser Maßnahmen wurde immer stärker angezweifelt, nachdem mikroö-

konometrische Evaluationsstudien keine eindeutig positiven Wiederbeschäftigungs-

effekte für Maßnahmenteilnehmer gezeigt hatten und die Kosten-Nutzen Bilanz des 

Maßnahmenkatalogs negativ ausfiel (Martin und Grubb, 2001). 

Anderseits setzt Aktivierungspolitik im Bereich der Grundsicherung am Workfare- 

Gedanken an. In Anlehnung an die Definition von Lǿdemel und Trickey (2000)9 ist 

Workfare durch 3 Merkmale gekennzeichnet:  

 

(1) einen verpflichtenden Charakter 

(2) eine arbeitszentrierte Ausrichtung und  

(3) Workfare ist auf Hilfebezieher bezogen.  

 

Aktivierungspolitik für Hilfebedürftige setzt somit auf dem Grundgedanken traditio-

neller Formen der Arbeitspflicht in der Armenfürsorge aus dem 18. und 19. Jahr-

hundert10 auf. Die moderne Version von Workfare modifiziert quasi diesen Grund-

gedanken und passt ihn in die aktivierende Sozialstaatsrhetorik ein. Unter Workfare 

wird in der aktuellen internationalen Diskussion die generelle Koppelung von steuer-

finanzierten Hilfeleistungen an eine „Gegenleistung“ des Empfängers verstanden. 

Die Gegenleistung muss jedoch nicht zwangläufig in gemeinnütziger Arbeit beste-

hen, sondern kann auch in Form einer verpflichtenden Arbeitssuche oder Teilnah-

me an einer Aus- und Weiterbildungsaktivität absolviert werden. Bei Nichteinhaltung 

auferlegter Pflichten, greifen je nach Land unterschiedlich harte Sanktionen.  

Aktivierende Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik basiert folglich auf einer von aktiver 

Arbeitsmarktpolitik verschiedenen Grundkonzeption. Während letztere eine unzu-

reichende Beschäftigungsfähigkeit oder mangelhafte Arbeitssuchstrategien als we-

sentliche Hindernisse auf dem Weg zu einem neuen Job sieht, geht die Konzeption 

von Aktivierungsstrategien davon aus, dass Motivationsprobleme und die persönli-

che Lebenslage als entscheidende Barrieren einer erfolgreichen Reintegration in 

den Arbeitsmarkt wirken.  

                                                
9
 Der Titel des von Lǿdemel und Trickey herausgegebenen Buches „An offer you can’t refuse“ be-

schreibt den Charakter von Workfare m. E. sehr treffend.    
10 Die Verrichtung unentgeltlicher, gemeinnütziger Arbeit galt in der Armenfürsorge des 18. und 19. 

Jahrhunderts als „Arbeitstest“ für  Arbeitslose, der darüber Auskunft geben sollte, wer arbeitstaug-
lich war und wer dem 'Herumlungern mit kriminellen Absichten' frönte. 
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Aktivierungsprogramme sind deshalb so konzipiert, dass sie neben der Dimension 

fähig/unfähig die Dimension arbeitswillig/unwillig in das Programmdesign einbezie-

hen. Insgesamt können so vier Gruppen von arbeitslosen Hilfebeziehern identifiziert 

werden: (1) fähige und arbeitswillige; (2) fähige aber unwillige; (3) willige aber unfä-

hige; (4) unfähige und unwillige (s. Abbildung 6).  

Vermittlungsorientierte Personen mit hoher Eigenmotivation sind durch andere In-

strumente zu aktivieren als Personen bei denen individuelle Hemmnisse wie Z.B. 

Sucht - und Schuldenprobleme den Erfolg von Eigenbemühungen verhindern. Pro-

grammschwerpunkte differieren je nach Einteilung in einer der vier Gruppen, wobei 

Personen in Gruppe (4) und Gruppe (2) sowohl gefordert als auch gefördert wer-

den. Im Fall (3) können verpflichtende Arbeitsaktivitäten eingefordert werden und im 

Fall von Gruppe (1) kann eine schnelle Eingliederung in den Arbeitsmarkt verhin-

dern, dass diejenigen, die arbeitsfähig und arbeitswillig sind, durch eine lange 

Transferbezugsdauer bzw. Langzeitarbeitslosigkeit demotiviert und dequalifiziert 

werden. Insofern hat Aktivierung auch einen präventiven Charakter (Castonguay 

und Sol, 2007).  

 

Abbildung 6: Grundkonzeption von Aktivierung 

  

    Fähig 

   Unfähig 

Arbeitswillig   Arbeitsunwillig  
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5.4 Workfare, Work First und „Fordern und Fördern“ 

International gibt es keine definitorische Eindeutigkeit des Aktivierungsbegriffes. 

Länderübergreifend kann Aktivierung aber als ein Bündel von fördernden und for-

dernden Maßnahmen definiert werden (s. Tabelle 4). 

 

Tabelle 4: Fordern und Fördern (Welfare-to-Work) 
 

Fordern (Workfare i. w. S.)  Fördern 

(1) Leistungshöhe und Leistungsdau-
er 
� Absenken der  Höhe der 

Grundsicherungsleistungen 
� Begrenzung der Bezugsdauer 

(time limits)  
 

(2) strengere Zumutbarkeitskriterien  
� geringere Schwellen bei der 

Zumutbarkeit einer neuen 
Beschäftigung  

� finanzielle  Sanktionen bei ei-
ner Pflichtverletzung 

�  
(3) sanktionsbewehrte Mitwirkungs-

pflichten 
� Monitoring der Arbeitssu-

che und Arbeitsaufnahme  
� verpflichtende Maßnah-

menteilnahme  
� gemeinnützige Beschäfti-

gung (Workfare i. e. S.)  
 

(1) Finanzielle Anreize bei Ar-
beitsaufnahme   

� bessere Zuver-
dienstmöglichkeiten  

� staatliche Lohnergänzungen 
bei Aufnahme einer niedrig 
bezahlten 
Erwerbsarbeit („In-work-
benefits“) 
 

(2)  Leistungen zur Eingliederung in 
den Arbeitsmarkt 

 
� Unterstützung bei der Ar-

beitssuche durch Fallmana-
gement, psycho-soziale An-
gebote, Mobilitätshilfen 

� Aus- und Weiterbildungsan-
gebote (klassische AAMP) 

� Geld- und Sachleistungen 
(z.B. Eingliederungs- und E-
xistenzgründungszuschüsse, 
Einstiegsgeld, Führerschein )  

 
Quelle: eigene Zusammenstellung 

 

Übereinstimmend wird in allen Vergleichsländern das Prinzip des Forderns (Pflich-

ten) dahingehend interpretiert, dass der erwerbsfähige Hilfebedürftige aktiv dazu 

beiträgt, seinen Lebensunterhalt aus Erwerbsarbeit zu bestreiten. Der Bezug von 

Leistungen für erwerbsfähige Hilfebezieher wurde rechtlich stärker an die Verpflich-

tung zur aktiven Arbeitssuche geknüpft. Die Zumutbarkeitskriterien wurden strikter 

ausgestaltet und Sanktionen bei passivem oder regelwidrigem Verhalten verschärft. 

(im Detail s. Sproß und Lang, 2008).  
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Die Koppelung von befähigenden mit verpflichtenden Elementen („Fördern durch 

Fordern“) macht den eigentlichen Kern von Aktivierungspolitik aus. Verpflichtende 

Elemente werden überall mit finanziellen Anreizen und klassischen arbeitsmarktpoli-

tischen Instrumenten und spezifischen Angeboten zur Bewältigung von Risikolagen 

zu einem jeweils spezifischen Mix von „Fordern und Fördern“ kombiniert. Sowohl 

US-amerikanische, britische als auch dänische oder niederländische Aktivierungs-

programme verfolgen mit diesem Mix das Ziel einer schnellen Reintegration von 

Hilfebeziehern in Arbeit, weshalb diese Ansätze häufig auch als „Work First“ (WF)- 

Ansätze bezeichnet werden.  

 

 „Work First“- Ansätze in Europa bauen auf den Erfahrungen der 1980/90er Jahren 

in den USA auf. Kernelemente der amerikanischen WF-Politik finden sich mehr 

oder weniger in der Konzeption einer aktivierenden Sozialpolitik in allen Vergleichs-

ländern. So hatte die Evaluierung des GAIN- Experiments in Kalifornien beispiels-

weise gezeigt, dass der WF-Ansatz einem stärker humankapitalspezifischen Ansatz 

in Bezug auf das Ziel, mehr Hilfebezieher schneller in Arbeit zu bringen, überlegen 

war. Neben GAIN hat auch das Wisconsin Work- Programm und in jüngster Zeit 

auch der New Deal for Young People (NDYP) in Großbritannien einen Einfluss auf 

die Ausgestaltung von Aktivierungsansätzen in anderen Ländern (Castonguay und 

Sol, 2007). 

 

Als Gegenstrategie zu Work First wird von einigen Autoren wie z.B. von Lodemel 

und Trickey (2000) eine „humankapitalorientierte“ Strategie postuliert, die die Ent-

wicklung sozialer Verhaltensweisen und marktgängiger Qualifikationen in den Vor-

dergrund stellt. Dieser Gegensatz ist aber in aktuellen Aktivierungsstrategien inso-

fern aufgehoben, als die unterschiedlichen Bausteine von WF fast immer auch Qua-

lifizierungsmaßnahmen sowohl als Gegenleistung als auch als Instrument zum Er-

halt oder der Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit vorsehen. Das Work First- 

Modell basiert letztlich auf der Überzeugung, dass jeder auf dem Arbeitsmarkt ver-

wertbare Fähigkeiten hat. In allen Vergleichsländern, auch den skandinavischen, ist 

in den letzten Jahren eine eindeutige Ausrichtung auf Work First zu beobachten. 

 

Was international unter dem Begriff „Workfare“ subsumiert wird, sind Maßnahmen 

die in Tabelle 3 in der linken Spalte (Fordern) zusammengefasst sind. „Workfare“ ist 

jedoch nicht mit „Welfare-to-Work“ i. S. von Fördern und Fordern gleichzusetzen.  
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Workfare ist in den angelsächsischen Ländern im allgemeinen Bestandteil einer 

„Welfare-to-work“- Politik (Arbeit vor Sozialhilfe), deren Ziel es ist, Hilfeempfänger 

wieder zurück in Beschäftigung zu bringen. Welfare-to-Work- Strategien gehen wie 

das deutsche „Fördern  und Fordern“ über die beim Workfare-Konzept dominieren-

de Zwangskomponente und einen reinen Selektionsmechanismus in der Grundsi-

cherung hinaus. Sie sind vielmehr dadurch gekennzeichnet, dass sie verpflichtende 

Maßnahmen mit unterstützenden Komponenten wie finanzielle Anreize, Beratung 

und Vermittlung oder Aus- und Weiterbildungsprogramme verbinden. Auch in den 

USA kommt Workfare nicht in Reinform vor. Die für TANF-Bezieher allgemein gel-

tende Arbeitspflicht kann auch durch Arbeitssuche, ehrenamtliche Tätigkeiten oder 

Aus- und Weiterbildungsaktivitäten eingelöst werden. 

Dieses Konzept von Workfare ist von Workfare im engeren Sinne zu unterscheiden. 

Mit Workfare i. e. S. wird die mit dem (gesetzlichen oder tariflichen) Mindestlohn 

oder nur mit einer Mehraufwandsentschädigung vergütete, gemeinnützige Arbeit als 

spezifische Form der Gegenleistung für den Hilfebezug bezeichnet. Im deutschen 

Kontext können unter Workfare i. e. S. die Arbeitsgelegenheiten nach § 16 (3) SGB 

II (Ein-Euro-Jobs) subsumiert werden. Wie die Ein-Euro-Jobs werden in allen Ver-

gleichsländern in unterschiedlicher Intensität öffentliche Beschäftigungsangebote 

gleichzeitig als Instrument zur Überprüfung der Verfügbarkeit und als Instrument zur 

Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit eingesetzt.  

 

Aktivierungspolitik für erwerbsfähige Hilfebedürftige bedeutet deshalb auch, die 

Voraussetzungen zur Förderung der individuellen Beschäftigungsfähigkeit zu schaf-

fen. Über öffentliche Beschäftigungsmöglichkeiten hinaus liegen weitere Ansatz-

punkte in Maßnahmen, die einerseits der sozialen Stabilisierung dienen und ande-

rerseits Suchfähigkeiten durch Bewerbungstraining, Sprachkurse oder Beratungs- 

und Ausbildungsmaßnahmen fördern (s. rechte Spalte in Tabelle 4, 47).  

 

Eine besondere Form von Aktivierungsmaßnahmen im Sinne des Förderns durch 

Fordern sind verpflichtende, mehrstufig aufgebaute Förderprogramme wie der briti-

sche New Deal for Young People (NDYP). Junge Arbeitslose zwischen 18 und 24 

Jahren müssen in Großbritannien einen New Deal sechs Monate nach Beantragung 

von JSA eingehen. Ab diesem Zeitpunkt müssen alle JSA- Bezieher in ein Arbeits-

verhältnis vermittelt sein oder an einem Vollzeitbeschäftigungsprogramm teilneh-

men, wodurch sie nicht weiter als arbeitslos gelten. In einer ersten Stufe („Gate-

way“) wird beim NDYP 4 Monate lang intensiv versucht, die Arbeitslosen in nicht- 

subventionierte Beschäftigung zu vermitteln.  
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In einer zweiten Stufe stehen denjenigen, die nach vier Monaten noch nicht integ-

riert werden konnten, vier verschiedene Optionen zur Verfügung: subventionierte 

Beschäftigung, gemeinnützige Arbeit mit einem Tag Qualifizierung pro Woche, Ein-

satz im Umweltschutz, Vollzeit(aus)Bildung mit einer Dauer von bis zu sechs Mona-

ten. In einer dritten Stufe wird für die im Programm Verbleibenden wieder Unterstüt-

zung bei der Jobsuche für weitere drei Monate angeboten.  

 

Das Stufenschema baut somit auf der Annahme unterschiedlicher Fähigkeiten und 

Motivationslagen von Arbeitslosen auf. Das Stufenschema ist aber nicht nur Be-

standteil der britischen ND-Programme, sondern generell von Work First-Ansätzen 

in den USA, den Niederlanden und – wenn auch weniger prononciert - in Dänemark 

und Deutschland.  

 

Nach theoretischen Überlegungen bestimmt die Ausgestaltung der monetären 

Transferleistungen zu einem beträchtlichen Teil die Wirkung der Eingliederung. In 

Europa stoßen aber Einschnitte bei Hilfeleistungen eindeutig auf wohlfahrtsstaatli-

che Grenzen und sind politisch nicht mehrheitsfähig. Im Unterschied zu den europä-

ischen Vergleichsländern, wo es zwar Einschnitte hinsichtlich der Dauer und Höhe 

des Arbeitslosengeldes bzw. der einkommensbezogenen Arbeitslosenhilfe gab (s. 

Fußnote 1) wurde in den USA auch die Bezugsdauer von Hilfeleistungen zeitlich 

begrenzt.  

 

5.5 Aktivierungspolitiken im Ländervergleich 

In Großbritannien  basierte bislang lediglich die Jobseeker Allowance (JSA) auf 

dem „Rechte- und Pflichten-Prinzip. Der einkommensbasierte Teil der Arbeitslosen-

unterstützung (Income based JSA) umfasst jedoch nur einen Teil der britischen 

Hilfebezieher. Die Work First Strategie im Rahmen der JSA unterscheidet sich von 

der dänischen oder deutschen im Wesentlichen dadurch, dass das „Fördern“ in 

Form von Unterstützungsleistungen erst relativ spät einsetzt und die Programme 

zielgruppenspezifisch und nicht individuell eingesetzt werden. Work First startet in 

Großbritannien mit einer 14-tägigen Kontrolle der Arbeitssuche ohne weitere Maß-

nahmen zur Verfügung zu stellen. Nach 13 Wochen, 6 und 12 Monaten gibt es zu-

sätzliche Unterstützung. Aber erst nach 18 Monaten gibt es für Langzeitarbeitslose 

zwischen 25 und 50 Jahren und für jugendliche Arbeitslose nach 6 Monaten außer 

Unterstützung bei der Arbeitssuche auch „Employability“ Maßnahmen. Die Teilnah-

me an den ressourcenintensiven New Deal-Programmen ist für Arbeitslose unter 25 

Jahren (NDYP) und für Langzeitarbeitslose zwischen 25 und 50 Jahren (ND 25+) 

Pflicht. 
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Für Alleinerziehende, Ältere (50+), Erwerbsgeminderte und Partner von JSA-

Beziehern wurden bis dato New Deal-Programme auf freiwilliger Basis angeboten. 

Die Teilnahme an regelmäßigen arbeitszentrierten Interviews (Work Focused Inter-

views), die für Alleinerziehende beispielsweise alle 6 Monate stattfinden, ist jedoch 

Pflicht.  Die Gespräche sind aber in der Regel die einzige Möglichkeit der Unterstüt-

zung, da die Mittel für arbeitsmarkt- und sozialpolitische Maßnahmen sehr begrenzt 

sind. Der Fokus allein auf wenige Interviews ohne weitere Unterstützungsmaßnah-

men hat sich nach Einschätzung von Experten als nicht sonderlich effektiv erwiesen 

(Hasluck und Green, 2007).  

 

Dagegen stellen finanzielle Anreize in Form von „In-work benefits“ ein wichtiges 

Aktivierungsinstrument in Großbritannien dar. Zwar gewähren alle Vergleichsländer 

erwerbstätigen Hilfeempfängern finanzielle Arbeitsanreize beim Übergang in den 

Arbeitsmarkt. Einkommensbeihilfen in Form von Steuergutschriften, die nur bei Auf-

nahme einer niedrig bezahlten Erwerbsarbeit gewährt werden, sind jedoch ein spe-

zifisches Merkmal angelsächsischer Länder (ausführlicher s. Brücker und Konle-

Seidl, 2006).  

 

In den Niederlanden  ist seit der Verabschiedung des „Gesetzes für Arbeit und So-

zialhilfe“ im Jahr 2004 eine Verschiebung von einer stärker sozialpolitischen („sozia-

le Aktivierung“) Ausrichtung in Richtung Work First festzustellen. Work First (WF) 

basiert in den Niederlanden auf der Strategie mit denjenigen Hilfebedürftigen zu 

arbeiten, die arbeiten wollen und/oder können. Screening Mechanismen, die Ar-

beitswillige und Arbeitsfähige von Arbeitsunwilligen und Arbeitsunfähigen trennen 

sollen, sind integrativer Bestandteil von WF-Strategien. Die Kommunen prüfen bei-

spielsweise seit 2004 den Zugang in Sozialhilfe verstärkt mittels Sofortangebote 

und Zugangsaktivierung. Neue Antragsteller werden oft unmittelbar -  also noch vor 

Bearbeitung des Sozialhilfeantrags - verpflichtet, unbezahlte Arbeit für einen Zeit-

raum von 6-8 Wochen zu verrichten. Diese Maßnahmen dienen eher der Abschät-

zung des Arbeitswillens denn als Brücke in den Arbeitsmarkt. Damit setzen die hol-

ländischen Kommunen verstärkt auf „Prävention“, d.h. der Vermeidung des Zu-

gangs in Sozialhilfe und auf Maßnahmen, die eine schnelle Integration in den Ar-

beitsmarkt versprechen.   
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Work First kombiniert Arbeitsaktivitäten mit Maßnahmen zur Förderung der Be-

schäftigungsfähigkeit (z.B. Bewerbungstraining oder Erwerb spezieller Kenntnisse) 

im Rahmen von individuellen Fördermaßnahmen (Maatwerk Trajecte). Trajektmaß-

nahmen unterscheiden sich von Kommune zu Kommune. Sie beginnen i. d. R. im 

Anschluss an die Work Test- Phase mit Gruppeninformationen oder individuellen 

Trainingsmaßnahmen zur Feststellung der individuellen Eignung. Unmittelbar be-

schäftigungsfähige Personen erhalten danach beispielsweise einen einjährigen Ver-

trag in einer Zeitarbeitsfirma und werden in Höhe des gesetzlichen Mindestlohnes 

subventioniert. Die nicht unmittelbar Arbeitsfähigen werden in längerfristig  angeleg-

ten Trajekten betreut, die eine Abfolge von individuell auf die persönlichen Möglich-

keiten und Fähigkeiten des Einzelnen abgestimmte Maßnahmen beinhalten. Tra-

jektmaßnahmen können bis zu 18 Monate dauern. Die Kommunen setzen im Rah-

men des Work First-Ansatzes aber verstärkt auf kurze Maßnahmen,  insbesondere 

bei Personen mit guten Arbeitsmarktchancen. Diese bekommen innerhalb kurzer 

Zeit an Maßnahmenangebot.  Sozialhilfeempfänger mit eingeschränkter Erwerbsfä-

higkeit bzw. multiplen Vermittlungshemmnissen werden gemäß der Maxime „Gutes 

für Wenige, Fähige und Arbeitswillige tun“ meist in Ruhe gelassen. Kommunale 

Aktivierungsprogramme zeigen somit deutliche Creaming -Tendenzen.  

 

In Dänemark  wird seit mehr als einer Dekade kontinuierlich reformiert. Einerseits 

wird die Workfare-Komponente in Form einer verpflichtenden Teilnahme an ar-

beitsmarktpolitischen Maßnahmen durch eine zeitliche Verschiebung des Maßnah-

meneintritts auf immer mehr Personengruppen ausgedehnt. Abhängig vom Alter 

bekommt jeder versicherte Arbeitslose oder erwerbsfähige Sozialhilfeempfänger 

seit 2006 spätestens nach neun Monaten ein Aktivierungsangebot, das er auch ak-

zeptieren muss, um den Anspruch auf Sozialhilfe nicht zu verlieren. Andererseits 

wurde 2006 das „Rechte- und Pflichten- Prinzip“ auch auf Sozialhilfeempfänger mit 

andern Problemen als Arbeitslosigkeit ausgedehnt und Ausnahmereglungen für 

Ältere abgeschafft.  

 

Seit den Reformen von 2003 („Mehr Menschen in Arbeit bringen“) und 2006 („ Eine 

neue Chance für jeden“) wird versucht, diese relativ teuere Workfare- Komponente 

durch kostengünstigere Maßnahmen wie mehr Unterstützung bei und Überwachung 

der Arbeitssuche (Counseling and Monitoring) zu ersetzen. So wurde 2006 der 

Zeitpunkt des Erstgesprächs vorverlegt und eine höhere Kontaktdichte eingeführt. 

Alle drei Monate wird nun die Verfügbarkeit überprüft. Diese Maßnahmen wurden 

mit strengeren Anforderungen an Arbeitssuche und Mobilität als auch mit Leis-

tungskürzungen für bestimmte Gruppen von Hilfebedürftigen verbunden.  
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So wird Migranten seit 2004 statt des regulären Sozialhilfesatzes „Starthaelp“  (rd. 

65% des Sozialhilfe- Regelsatzes) gewährt und seit 2006 gibt es eine Höchstgrenze 

von Sozialhilfeleistungen für Personen mit mehr als  6 Monaten Arbeitslosigkeit. 

Zudem verlieren diejenigen Personen in Paarhaushalten, die weniger als 300 Std. in 

den letzten 2 Jahren gearbeitet haben, ihren Anspruch auf Sozialhilfe (Hendeliowitz, 

(2008).  

Die Zahl arbeitsmarktpolitischer Einzelmaßnahmen war 2003 von 32 auf drei Pro-

grammgruppen reduziert worden: (1) Beratung, Trainings- und Bildungsmaßnah-

men; (2) Arbeitserfahrung in privaten und öffentlichen Unternehmen und  (3) Lohn-

kostenzuschüsse. Erwerbsfähigen Hilfebeziehern steht formal dieses Instrumentari-

um arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen offen, das zur Wiedereingliederung von 

versicherten Arbeitslosengeldbeziehern geschaffen wurde. Nach Einschätzung von 

Beobachtern gibt es aber in der Praxis – trotz einheitlicher Vorgaben -  nach wie vor 

erhebliche Differenzen hinsichtlich des Maßnahmeangebotes für Arbeitslosengeld- 

und Sozialhilfebezieher. 

In den letzten Jahren wurden betriebliche Trainingsmaßnahmen und die Unterstüt-

zung bei der Arbeitssuche zu Lasten von längerfristigen Bildungsmaßnahmen stark 

ausgebaut. Die Zahl der Teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen fiel 

zwischen 2002 und 2007 von 50.000 auf 20.000  

(www.statbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1024). Zudem werden Maßnahmen 

nun zielgruppenorientierter z.B. für Personen mit Migrationshintergrund eingesetzt.  

Im Gegensatz zu Großbritannien gibt es in Dänemark keine modular aufgebauten 

Programme, in denen zunächst sowohl arbeitmarkferne als auch arbeitsmarktnahe 

Arbeitslose bestimmte Programmphasen durchlaufen. In Dänemark wird – wie hier-

zulande - seit 2002 ein Profiling- System (Employability Profiling Toolbbox) ange-

wandt, das sowohl für versicherte Arbeitslose als auch für Hilfeempfänger einge-

setzt wird. Im Gegensatz zu Deutschland sind nicht nur die staatlichen Jobzentren, 

sondern auch die kommunalen Jobzentren verpflichtet, dieses System anzuwen-

den.  

Arbeitssuchende werden in 5 Kategorien (Match 1-5) eingeteilt, die ihre Distanz 

zum Arbeitsmarkt beschreiben. Während Arbeitssuchenden in Match 1-3 prinzipiell 

gute Chancen auf dem regulären Arbeitsmarkt eingeräumt werden, sind für diejeni-

gen in Match 4 und 5 kaum Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem regulären Ar-

beitsmarkt vorhanden. Bislang fehlt jedoch noch der Link zwischen den einzelnen 

Profiling- Kategorien und entsprechenden „Handlungsprogrammen“ (Larsen, 2006). 
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Im deutschen Kontext  wird die verpflichtende Teilnahme an bestimmten Maßnah-

men zwar nicht gesetzlich bestimmt wie in Großbritannien oder Dänemark, aber 

individuell in sanktionsbewehrten Eingliederungsvereinbarungen festgelegt. Die 

Eingliederungsvereinbarung im Sinne des § 15 SGB II impliziert gleichzeitig auch 

einen individuellen Anspruch auf Eingliederungsleistungen. Das arbeitsmarktpoliti-

sche Instrumentarium des SGB III steht – mit wenigen Ausnahmen – auch ALG II- 

Empfängern offen. Darüber hinaus sieht das § 16, 2 SGB II weitere Leistungen zur 

Eingliederung von eHB vor wie Kinderbetreuung, Suchtberatung  oder Einstiegsgeld 

nach § 29 SGB II. Work First mittels Sofortangeboten (§ 15 a SGB II) und einer 

intensiveren Betreuung ist seit Mitte 2006 verstärkt auf neue Antragsteller, insbe-

sondere Jugendliche, ausgerichtet. 

 

Mit Arbeitsgelegenheiten (Ein-Euro Jobs) nach §16 (3) SGB II wird neben der Ü-

berprüfung der Verfügbarkeit das Ziel verfolgt, erwerbsfähige Hilfebedürftige, die 

keine Arbeit finden können, mittels gemeinnütziger, zusätzlicher Arbeiten in den 

ersten Arbeitsmarkt einzugliedern, wenn dies durch andere Maßnahmen nicht mög-

lich ist. Hierzulande wurde dieses Aktivierungsinstrument aufgrund des beträchtli-

chen Defizits von regulären Arbeitsstellen bislang aber viel stärker eingesetzt als im 

Ausland. Ein-Euro-Jobs haben sich seit ihrer Einführung im Jahr 2005 zur quantita-

tiv bedeutendsten Maßnahme der aktiven Arbeitsmarktpolitik im SGB II entwickelt. 

Befragungen zeigen, dass die Arbeitsgelegenheit (Ein-Euro-Jobs) in der Mehrauf-

wandsvariante in der Einführungsphase des SGB II als „schnelle Standardlösung“ 

für alle Fälle eingesetzt wurde (Hohmeyer et al. 2006).  

 

2007 wurden mehr als 750.000 neue Förderungen begonnen. Im Jahresdurch-

schnitt befinden sich immer noch rd. 300.000 Personen in Zusatzjobs (BA, 2008). In 

dem Maße in dem durch eine Verbesserung der Arbeitsmarktlage auch Langzeitar-

beitslose und schwerer vermittelbare eHB in den ersten Arbeitsmarkt integriert wer-

den können, könnte das Instrument der Ein-Euro-Jobs auch wieder zurückgefahren 

werden.  

 

5.6 Zwischenfazit: Hilfereformen und Aktivierungsst rategien im Ver-
gleich 

In Tabelle 5 sind leistungsrechtliche Änderungen, veränderte Regelungen in Bezug 

auf  finanzielle und organisatorische Zuständigkeiten sowie die jeweils dominante 

Aktivierungsstrategie in den sechs untersuchten Ländern zusammenfassend darge-

stellt.  
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Tabelle 5: Reformen von Hilfesystemen im Vergleich 
 

 Leistungsreform  Organisationsform  Aktivierungsst rategie  

Deutsch-

land 

2005 
Einführung der 
Grundsicherung  für 
Arbeitssuchende 
(ALG II  + Sozial-
geld) 
 
Anspruchsberechti-
gung: 
• Bedürftigkeit 
• Erwerbsfähigkeit 
 
 
 

Gemeinsame Jobzent-
ren (ARGEn);   
 69 Optionskommunen 
als zeitlich befristetes 
Experiment 
 
Bund und Kommunen 
als Träger  der Grundsi-
cherung; gemischte 
Finanzierung  
 
Zielvereinbarungen 
BMAS und Bund 
 

- Fördern und Fordern 
- Hoher Einsatz von Ar-

beitsgelegenheiten  
- ALG II als Kombilohn 

für Geringverdiener  

Großbri-

tannien 

1996 
JSA- Reform (con-
tribution and income 
based JSA)  
 
Anspruchsberechti-
gung 

• Bedürftigkeit 
nach 6 Mo-
naten 

• Erwerbsfä-
higkeit 

Jobcenter Plus = Single 
Gateway und One-Stop-
Shop  
 
Finanzierung und Steu-
erung über Zielverein-
barungen zwischen 
Ministerium  und Job-
center Plus 

 
- Work First 
- Zielgruppenspezifi-

sche, obligatorische 
New Deal –
Programme (NDYP 
und ND 25+)  

- Kombilohn durch Wor-
king Tax Credit (WTC)  

     
 

Dänemark Graduelle Reformen 
seit 1993/1994 
Anspruchsberechti-
gung: 

• Bedürftigkeit 

2007: Zusammenlegung 
kommunaler und staat-
licher Jobzentren; 14 
kommunale Jobcenter 
als Pilotprojekte  
 
Zweckgebunde Finan-
zierungsanteile des 
Bundes 
„zentralisierte Dezentra-
lisierung“  
 

 
- Aktivering“ seit 1994 
- Verpflichtende Teil-

nahme an Aktivie-
rungsmaßnahmen 
nach 6 bzw. 9 Mona-
ten 

- Schwerpunkt liegt seit 
2006 auf Arbeitssuche 
und regelmäßige Kon-
trolle der Verfügbarkeit  

Niederlande  2004 WWB (Wet 
werk en Bijstand )  
 
Anspruchsberechti-
gung 

• Bedürftigkeit 
 

Kommunale Jobzentren 
Steuerung kommunaler 
Aktivitäten durch pau-
schalierte staatliche 
Budgets 
 

- Work First  
- Lokal differenziertes 

Angebot  
- Reintegrations-

Trajekte 
 
  

Schweden 1998/2001 Zusatzar-
tikel zum  Sozialge-
setz (Socialjänstla-
gen) räumt Kommu-
nen erstmals die 
Möglichkeit zur Akti-
vierung ein 
 
Anspruchsberechti-
gung 

- Bedürftigkeit 

Kommunale Umset-
zung; bislang keine 
wesentlichen Verände-
rungen  

- Möglichkeit der kom-
munalen Aktivierung 
seit 1998 

- Stark dezentrale Um-
setzung im Ermessen 
der Kommunen 

- Reformpläne zeigen in 
Richtung Work First 
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 Leistungsreform  Organisationsform  Aktivierungsst rategie  

USA 1996 
PROWA  
Time limits 
Anspruchsberechti-
gung für TANF  

• Bedürftige  
Alleinerzie-
hende und 
Familien mit 
Kindern 

• Erwerbsfä-
higkeit 

Umsetzung durch Bun-
desstaaten 
 
„Block Grants“ 
 

 
- Work First  und Work-

fare (allgemeine Ar-
beitspflicht) 

 
- Kombilohn durch EITC 

 

 

In allen sechs Ländern wurden in den vergangenen Jahren Hilfebedürftige stärker 

aktiviert. Nicht in allen Ländern war dies auch mit grundlegenden Leistungsrefor-

men verbunden. So wurden nur das deutsche (2005) und das britische (1996) Leis-

tungsrecht grundlegend in Richtung „aktivierende Hilfeleistungen“ reformiert, indem 

eine  leistungsrechtliche Trennung von erwerbsunfähigen und erwerbsfähigen Hil-

febedürftigen vollzogen wurde. In Deutschland erfolgt diese Zuordnung auf der Ba-

sis medizinischer Kriterien, in Großbritannien ist die Zugehörigkeit zu einer be-

stimmten  Zielgruppe unter den Hilfebedürftigen ein wesentliches  Zuordnungskrite-

rium in das „aktive“ (JSA) oder in das „passive“ (IS) Hilfesystem.  

 

Im britischen System ist deshalb der Personenkreis der „erwerbsfähigen Hilfebezie-

her“ relativ eng definiert. Bedürftige Alleinerziehende als auch bedürftige Personen 

mit gesundheitlichen Einschränkungen unterliegen keiner Aktivierungspflicht. Damit 

weist das britische Wohlfahrtsregime – im Gegensatz zur der gängigen Einordnung 

und der üblichen Rhetorik - einen höheren Dekommodifizierungsgrad (s. Fußnote 4) 

auf als beispielsweise das deutsche. Von einer allgemeinen Arbeitspflicht wie in den 

USA kann in Großbritannien keine Rede sein.  

 

In die britische „Welfare-to-Work“- Politik war bis dato lediglich ein Fünftel der Sozi-

alleistungsbezieher einbezogen. Aktuell erst wird mit  dem „Welfare Reform Act“ (3. 

5.2007) in einer zweiten Reformwelle die „Rechte- und Pflichten“- Politik auf den 

größeren Teil der inaktiven Leistungsbezieher ausgedehnt. Ab Oktober 2008 sollen 

2,3 Million bislang „inaktive“ Transferbezieher (Alleinerziehende, Ältere, Erwerbs-

geminderte) aktiviert werden. (www.dwp.gov.uk/welfarereform/legislation bill.asp). 
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Mit der sehr ambitionierten Ausweitung der Zielgruppe im Rahmen der SGB-II Re-

form ist man hierzulande weiter gegangen als in den europäischen Nachbarländern. 

Rund eine halbe Million Hilfebezieher wurden aus der stillen Reserve in die Arbeits-

losenstatistik geholt und damit „sichtbar“ gemacht. In Verbindung mit dem Abbau 

von Frühverrentungsmöglichkeiten, einem relativ schwierigen Zugang zu Erwerbs-

minderungsrenten und der Verkürzung der Bezugszeiten beim Arbeitslosengeld I 

hat man in Deutschland inzwischen einen höheren „Aktivierungsgrad“ erreicht als 

vergleichbare Sicherungssysteme in den anderen Ländern (Konle-Seidl und Lang, 

2006).  

 

In Dänemark, den Niederlanden und Schweden erfolgt die Aktivierung von arbeits-

losen Hilfebedürftigen im Rahmen der bestehenden Sozialhilfesysteme. Mit Aus-

nahme von Dänemark bedeutet dies, dass Aktivierungsstrategien für Hilfebedürftige 

stärker auf der Basis arbeitsmarkt- und gesundheitspolitischer Einschätzungen der 

kommunalen Träger erfolgen. Jedoch wurden in allen Ländern – mit Ausnahme von 

Schweden - Mechanismen eingeführt, die sicherstellen sollen, dass nationale Ziele 

und Vorgaben stärker auf der dezentralen Ebene umgesetzt werden. Für die Wir-

kung ist entscheidend, ob die Anreize so konzipiert sind, dass alle relevanten Ak-

teure hinreichend motiviert sind, die vorgegebenen Ziele zu erreichen.  

 

In Schweden, Dänemark und den Niederlanden konzentriert sich die Aktivierung 

insbesondere auf Jugendliche und Migranten. In den Niederlanden müssen jugend-

liche Hilfeempfänger bis zum Alter von 27 Jahre zurück in die Schule oder bekom-

men ein konkretes Arbeitsangebot. Sie erhalten bei Aufnahme einer Ausbildung 

oder (öffentlich geförderten) Erwerbstätigkeit keine Sozialhilfe mehr, sondern eine 

Ausbildungsvergütung oder Lohnsubventionen. Bislang gibt es weder in den Nieder-

landen noch in Schweden oder Dänemark spezielle Programme für ethnische Min-

derheiten.   

 

In dem durch Zentralität und Einheitlichkeit geprägten britischen System ist die 

Steuerung der Grundsicherung einfacher zu bewerkstelligen als in föderalen und 

stärker kommunalisierten Systemen. In solchen Systemen kommt der Ausgestal-

tung der Finanzstrukturen eine wichtige Rolle zu. In den USA und den Niederlanden 

hat man gute Erfahrungen mit deiner budgetorientierten Steuerung durch die Zutei-

lung von „Lump-sum“ Mitteln gemacht. Bei einer geteilten Zuständigkeit wie z.B. in 

Deutschland oder Dänemark ist entscheidend, sowohl die nationale als auch die 

lokale Ebene an der Finanzierung zu beteiligen.  
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Mit Ausnahme von Großbritannien besteht in allen europäischen Ländern ein Span-

nungsverhältnis zwischen zentralen Vorgaben und dezentraler Umsetzung. Bei ei-

ner dezentralen Programmzuständigkeit steigen die Chancen, Programme an den 

spezifischen Erfordernissen der lokalen Ebene auszurichten. Auf der anderen Seite 

besteht aber die Gefahr, dass durch eine große Bandbreite von Modellen innerhalb 

eines Landes eine Einheitlichkeit mit Blick auf Quantität und Qualität der Versor-

gung verloren geht. Dies galt für die traditionellen Hilfesysteme und gilt weiterhin für 

die reformierten Systeme der USA und der Niederlande. 

 

Dänemark und die Niederlande haben unterschiedliche Modelle zur Lösung des 

Spannungsverhältnisses zwischen der Notwendigkeit einheitlicher, zentraler Vorga-

ben und der Einrichtung von dezentralen Entscheidungsspielräumen auf der opera-

tiven Ebene entwickelt. In beiden Ländern wurde die dezentrale Ebene gestärkt, 

gleichzeitig haben jedoch zentralstaatliche Vorgaben durch gesetzliche Vorschrif-

ten, zentrale Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten sowie finanzielle Arrangements 

an Bedeutung gewonnen. Die Reformen in beiden Ländern gehen eindeutig in Rich-

tung der von der OECD empfohlenen „zentralisierten Dezentralisierung“.  

 

Moderne, auf Fördern und Fordern ausgerichtete Grundsicherungssysteme, die 

Armut durch Integration erwerbsloser Hilfebedürftiger in den Arbeitsmarkt vermei-

den wollen, müssen auf gesamtgesellschaftlicher Ebene transparent sein. Mehr 

Transparenz wird durch die Vereinheitlichung von IT-Systemen erreicht. Dies er-

möglicht über einen permanenten überregionalen Austausch über lokale Erfolge 

und Misserfolge Lernprozesse im Wettbewerb zwischen den Regionen. In den Nie-

derlanden und noch mehr in Dänemark wird dieses Ziel konsequent verfolgt. Mit  

www.jobindsats.dk  wurde landesweit ein IT-basiertes Benchmarking -Tool imple-

mentiert. 

 

In Dänemark, Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden besteht formal 

sowohl eine Pflicht als auch ein Recht auf Aktivierung. In den Niederlanden (§ 10 

WWB) und Dänemark (Kap. 1 § 2 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats) ist dies un-

mittelbar gesetzlich festgelegt, in Deutschland und Großbritannien mittelbar im 

Rahmen der Eingliederungsvereinbarung nach § 15 SGB II und des Jobseekers 

Agreement (JSAg) nach dem Jobseekers Act. In Schweden haben die Kommunen 

die Möglichkeit, jedoch nicht die Pflicht (Kap. 4 § 4 Socialtjänstlag/SSA) Sozialhilfe-

empfängern sanktionsbewehrte Aktivierungsmaßnahmen anzubieten.  
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In den Niederlanden, in denen es im Gegensatz zu den USA einen durchsetzbaren 

Rechtsanspruch auf Mindestsicherung und Aktivierung gibt, sind gleichwohl eine 

kommunal unterschiedliche Rechtsinterpretation und sehr unterschiedliche 

Leistungsberbringung zu beobachten. In Dänemark wird wie auch in Deutschland 

mittels einer wirkungsorientierten Zielsteuerung das Ziel verfolgt, eine landesein-

heitlichere Umsetzung gesetzlicher Vorgaben zu gewährleisten.  

 

Im Zuge der Reformen wurden arbeitsmarktbezogene Dienstleistungen mit Fokus 

auf eine rasche Reintegration in den Arbeitsmarkt stärker ausgebaut (Work First). 

Im Unterschied zu den arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen der vergangenen Jahr-

zehnte setzen Aktivierungsstrategien für erwerbsfähige Hilfebedürftige neben der 

Arbeitsfähigkeit prinzipiell an der Arbeitsmotivation an. Beim Fördern und Fordern 

bzw. dem hierfür international gebrauchten Begriff des „Work First“ werden in der 

Kombination von Beschäftigungsfähigkeit und Arbeitswilligkeit unterschiedliche 

„Kundengruppen“ definiert.  

Bei den Voraussetzungen für die Teilnahme, der Ausgestaltung und Flankierung 

von Work First-Programmen zeigen sich im Ländervergleich Gemeinsamkeiten a-

ber auch Unterschiede. Für alle betrachteten Beispiele gilt, dass „Workfare“ erst 

nach einer gewissen Zeit der Arbeitslosigkeit bzw. des Hilfebezuges zum Tragen 

kommt. Allerdings wird in vielen Ländern hierbei nach dem Lebensalter der Betrof-

fenen differenziert: So werden Workfare- Maßnahmen in der Regel für Jüngere 

deutlich früher eingesetzt (nach 6 Monaten in Dänemark und Großbritannien) als für 

ältere Personen (nach 9 bzw. 18 Monaten). 

 

Alle Aktivierungsstrategien setzen mehr oder weniger stark am „Zwangscharakter“ 

von Workfare an, indem sie den Bezug von Hilfeleistungen an die Verpflichtung 

koppeln, sich intensiv um Arbeit zu bemühen und/oder an Eingliederungsmaßnah-

men teilzunehmen. Letzteres wird in Großbritannien für bestimmte Zielgruppen er-

werbsfähiger Hilfeempfänger im Rahmen modular aufgebauter Reintegrati-

onsprogramme umgesetzt. In Dänemark ist dagegen die Teilnahme an arbeits-

marktpolitischen Maßnahmen nach einer bestimmten Dauer der Arbeitslosigkeit für 

alle erwerbsfähigen Sozialhilfeempfänger rechtlich verpflichtend. In den Niederlan-

den wird ein flexiblerer Mix von Verpflichtungen als auch Eingliederungshilfen, ab-

hängig von der Einordnung der Klientel durch die lokalen Behörden, angewandt.  
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In Schweden stehen grundlegendere Reformen im Bereich der Grundsicherung 

noch aus. Das bestehende Sozialhilfesystem ist eher mit der Struktur der deutschen 

Sozialhilfe vor 2005 vergleichbar. Die Umsetzung des „Fordern und Fördern“ ist in 

der schwedischen Sozialhilfe stark von der jeweiligen Kommune abhängig. Die Re-

formpläne der konservativen schwedischen Regierung zeigen aber eindeutig in die 

Richtung einer stärkeren Vereinheitlichung und Ausrichtung auf einen Work First- 

Ansatz11.  

 

Aufgrund der stark dezentralen Umsetzung des Socialtjänslagen (SSA) gibt es kei-

ne klare Ausrichtung kommunaler Aktivierungsstrategien. Thorén (2005) kommt in 

ihrer Untersuchung zu kommunalen Aktivierungspraktiken zu dem Ergebnis, dass 

die lokal angebotenen Programme eher standardmäßig eingesetzt werden. Die Zu-

weisung zu Maßnahmen erfolgt meist ohne individuelles Assessment, obwohl dies 

im Gesetz vorausgesetzt wird. Eine offiziell von der Regierung in Auftrag gegebene 

Bestandaufnahme zur kommunalen Aktivierungspolitik kommt zu dem Ergebnis, 

dass die Kommunen hauptsächlich arbeitslose Jugendliche als „Testgruppe“ für die 

Entwicklung kommunaler Aktivierungsmaßnahmen  einsetzen (SOU, 2007).  

 

In Deutschland wird mit dem Fördern und Fordern eine modifizierte Strategie ver-

folgt. Es existiert aber weder hierzulande noch in den europäischen Vergleichslän-

dern eine Regelung, nach der Transferempfänger unter allen Umständen als Ge-

genleistung für den Transfer arbeiten müssen. Gleichwohl können z.B. Ein-Euro-

Jobs nach § 16 (3) SGB II als Workfare- Element betrachtet werden. Ein-Euro-Jobs 

werden aber weniger als striktes Selektionsinstrument eingesetzt, sondern vielmehr 

als Instrument zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit sowie der sozialen Integ-

ration der Arbeitslosen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten sie allerdings mehr 

als in der Vergangenheit noch zielgruppenspezifischer ausgerichtet werden.  

 

Workfare in Form einer allgemeinen Arbeitsverpflichtung für Hilfeempfänger gibt es 

formal nur in den USA. So sind die Bundesstaaten gesetzlich verpflichtet, während 

jeder Woche mindestens 50 Prozent der Hilfebezieher in Arbeit oder in Arbeitsakti-

vitäten zu integrieren. Workfare taucht aber auch in USA nicht ausschließlich in 

Reinform auf, sondern wird mit anderen arbeitsmarkpolitischen Programmen, ins-

besondere solchen zur Qualifizierung, gekoppelt. 

                                                
11 So wurde am 1. Dezember 2007 die „Jugendbeschäftigungsgarantie“ eingeführt. Für alle arbeitslo-

sen  Jugendlichen und jungen Erwachsene zwischen 16 und 24 Jahre ist nach drei Monaten die 
Teilnahme an diesem Programm verpflichtend.  
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Nicht alle Hilfebezieher, die nicht in reguläre Arbeit oder Arbeitsaktivitäten auf dem 

ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden können, müssen folglich gemeinnützige Ar-

beit verrichten. Die Anzahl von öffentlichen Arbeitsgelegenheiten, die sinnvolle Ar-

beitserfahrung bieten, ist gering. Weshalb der Schwerpunkt der Aktivierungsstrate-

gie in den USA für arbeitsmarktfernere Hilfebedürftige aktuell weniger in gemein-

nütziger Arbeit (Workfare i. e. S.) als vielmehr auf der Entwicklung von Arbeitserfah-

rung im privaten Sektor und Beschäftigungsfähigkeit liegt.   

 

6 Deskriptive Analyse: Entwicklung von Hilfebezug u nd Er-
werbsbeteiligung 

Aktivierungsstrategien für Hilfebedürftige zielen in allen Ländern auf einen Rück-

gang der Hilfebedürftigkeit durch Integration in Erwerbsarbeit. Entwicklungen auf 

der Makroebene wie die Reduzierung der Arbeitslosigkeit oder die Erhöhung der 

Erwerbsbeteiligung von eHB spiegeln jedoch meist keine kausalen Wirkungsketten 

wider, sondern geben lediglich Anhaltspunkte für „koinzidente“ Veränderungen im 

Zusammenhang mit mehr oder weniger erfolgreichen Reformen.  

 

Versuche, neben einzelnen Reformelementen auch Gesamt - Reformwirkungen auf 

nationaler Ebene zu schätzen, liegen für die USA vor. In Grogger und Karoly (2005) 

sind die Ergebnisse der wichtigsten US-amerikanischen Evaluationsstudien zu-

sammengefasst. Die Autoren berechnen auf der Basis dieser Studien den Beitrag 

einzelner Reformelemente (Time limits, Workfare, EITC, u. a.) in Bezug auf den 

Rückgang der Zahl der (TANF-)Hilfebezieher, den Anstieg der Erwerbsbeteiligung 

von Alleinerziehenden, den Veränderungen beim verfügbaren Einkommen, die 

Auswirkungen auf Familienstrukturen sowie die Lebenssituation von Kindern. Auf 

der andern Seite wird der Einfluss der  gesamten PROWA -Reform in Abgrenzung 

von konjunkturellen Einflüssen geschätzt. Nach Berechnungen der Autoren ist  bei-

spielsweise der drastische Rückgang bei den TANF- Hilfebeziehern (s. Abbildung 6) 

zu 25 Prozent auf den wirtschaftlichen Boom der 1990er Jahren und zu rund 20 

Prozent auf die Sozialhilfereform (ohne EITC) zurückzuführen. Die restlichen 55 

Prozent sind durch andere Faktoren wie beispielsweise die Steuerrückerstattungen 

(EITC) verursacht.  

 

Eine deskriptive Betrachtung der Entwicklungen im Hilfebezug seit Anfang der 

1990er Jahre zeigt, dass die Zahl der Familien, die TANF beziehen von 5 Millionen 

(1995) auf 2 Millionen (2003) zurückgegangen ist. 
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 Die Erwerbsbeteiligung von Alleinerziehenden, Hauptzielgruppe der Reform, stieg 

im gleichen Zeitraum von  rd. 8 Millionen auf 9,5 Millionen (s. Abbildung 7). Die Er-

werbstätigkeit von verheirateten Müttern sank dagegen leicht. In der Summe hat 

sich die Beschäftigung in den 1990er Jahren vor dem Hintergrund des starken 

Wachstums der US-Wirtschaft deutlich erhöht. Diese Entwicklungen gingen einher 

mit positiven Verteilungswirkungen. Die Armut von Alleinerziehenden konnte insbe-

sondere aufgrund des EITC verringert werden (Blank 2002, Grogger und Karoly, 

2005).  

 

Abbildung 7: AFCD/TANF -  Bezieher 1993 - 2003 
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In den europäischen Vergleichsländern sind die Entwicklungen weniger eindeutig 

(s. Abbildung 8).  

 

Abbildung 8: Hilfebezieher an der Bevölkerung im er werbsfähigen Alter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Rückgang der Sozialhilfebezieher in Schweden  ist v. a. konjunkturell bedingt. 

Der Einfluss der Gesetzesänderungen von 1998 und 2001 ist unklar, zumal wie 

oben bereits erwähnt, die Umsetzung von Aktivierungsstrategien von Kommune zu 

Kommune stark variiert. In einer Analyse der Persistenz des Hilfebezuges findet 

Andrén (2007), dass insbesondere die langjährigen Sozialhilfebezieher bislang we-

der von den konjunkturellen noch von Reformen auf dem Arbeitsmarkt profitierten. 

Die Zahl der Langzeitbezieher steigt sogar weiter an. Die hohen Ausgaben für den 

Langzeitbezug von Sozialhilfe stehen deshalb derzeit im politischen Fokus in 

Schweden.  
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In Dänemark  ist die Entwicklung weniger eindeutig als in Schweden. Der Anteil der 

Sozialhilfeempfänger an der erwerbsfähigen Bevölkerung war 2005 nur unwesent-

lich geringer als 1995 – trotz permanenter Reformen. Auch in Dänemark gibt es 

Hinweise auf die Persistenz des Hilfebezuges. Insbesondere Migranten und lang-

zeitarbeitslose Hilfebedürftige konnten bislang nicht ausreichend in den Arbeits-

markt integriert werden. Die Aktivierungsstrategien erreichten bis Anfang der 

2000er Jahre den harten Kern der schwer vermittelbaren Arbeitslosen nicht. 60 

Prozent der Sozialhilfeempfänger sind aktuell in Match- Gruppe 4 und 5 (schwer 

Vermittelbar) eingestuft (Larsen, 2006). 

 

In einer Benchmarking-Studie zu den Erfolgsfaktoren kommunaler Reintegrati-

onspolitik aus den 1990er Jahren (1995-1999) kommen Arendt et al. (2004) zu dem 

Ergebnis, dass 39 Prozent aller Sozialhilfe- Spells durch eine Arbeitsaufnahme und 

12 Prozent durch eine Bildungsmaßnahme beendet wurden. 8 Prozent der Spells 

waren auch Ende 1999 noch nicht abgeschlossen. Entscheidend für den Integrati-

onserfolg waren sozidemographische Merkmale, langjährige Arbeitserfahrung und 

eine abgeschlossene berufliche Ausbildung. Unter 25-jährige Sozialhilfebezieher 

hatten eine rd. 60 Prozent höhere, über 56 Jährige dagegen eine um rd. 50 Prozent 

geringere Chance auf Reintegration als 36- 40 Jährige.  

 

In den Niederlanden  ist der Anteil der Sozialhilfeempfänger an der erwerbsfähigen 

Bevölkerung von 4,6 Prozent im Jahr 1995 auf 3 Prozent im Jahr 2005 zurückge-

gangen. Im Dezember 2006 wurde der niedrigste Bestand an Sozialhilfeempfänger 

(302.000) seit 1981 verzeichnet. Die Reintegrationsquote in reguläre Arbeit hat sich 

auf der Makroebene um 10 Prozent erhöht. Schätzungen des Arbeitsministeriums 

gehen davon aus, dass das Ziel einer Beschäftigungserhöhung von Sozialhilfeemp-

fänger um 25 Prozent bereits erreicht wurde (SZW, 2007). 

 

Während die Erfolge des Sozialhilfegesetzes von 1996 (ABW) eher gering waren, 

ist seit dem WWB von 2004 ein starker Rückgang der Zugangszahlen in Sozialhilfe 

zu verzeichnen. Stegeman und van Vuren, 2006 kommen in einer ersten Quantifi-

zierung der Effekte des WWB zu der Schlussfolgerung, dass die mit dem Gesetz 

veränderten Finanzierungsstrukturen kausal zu einem Rückgang der Eintritte in 

Sozialhilfe geführt haben.  
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Die erste landesweit durchgeführte Benchmarking - Studie zur Umsetzung von loka-

len Work First-Programmen (Divosa 2007) kommt zu eindeutig positiven Wirkungen 

von WF-Maßnahmen: Rückgang der Zugangszahlen in Sozialhilfe um 33 Prozent 

(Abschreckungseffekt); 45 Prozent der Teilnehmer an „Work First“- Maßnahmen 

finden Arbeit (Reintegrationseffekt), eineinhalb mal soviel wie in Kommunen ohne 

Work First- Maßnahmen. Darunter sind auch verstärkt jüngere und ältere Teilneh-

mer. Bei erwerbslosen Langzeitbeziehern (5 Jahre und mehr) von Sozialhilfe gab es 

hingegen keine messbaren Veränderungen.  

 

In Großbritannien  ist seit Einführung des JSA im Jahr 1996 die Zahl der Bezieher 

von Arbeitslosenhilfe stark rückläufig. Die Zahl der Sozialhilfebezieher (IS) ist je-

doch kaum gesunken (s. Abbildung 5). Dies deutet darauf hin, dass die Aktivie-

rungsanforderungen für JSA -Bezieher im Gegensatz zu den fehlenden „Work Re-

quirements“ in der Sozialhilfe für diese Entwicklung verantwortlich sind. Informatio-

nen zu Übergängen aus dem JSA- Bezug in Beschäftigung oder in andere Zustän-

de stehen nur auf der Basis von Survey- Daten zur Verfügung. Eine Befragung  von 

rd. 7000 Leistungsbeziehern im Jahr 2004 zeigt, dass lediglich 50 Prozent in eine 

Beschäftigung mit mehr als 16 Stunden pro Woche wechselten (Coleman und Ken-

nedy, 2005)  

 

Seit der Einführung der New Deal-Programme  im Jahr 1997 haben insgesamt rd. 

1,9 Millionen Menschen an einem der beiden verpflichtenden Programme teilge-

nommen: etwa 1,2 Millionen am New Deal for Young People (NDYP) und etwa 0,7 

Millionen am New Deal for Long-Term Unemployed (ND 25+). Nur 17 Prozent  aller 

jugendlichen Arbeitslosen beginnen ein NDYP- Programm, da 54 Prozent bereits 

nach spätestens drei Monaten eine Arbeit finden und 29 Prozent nach drei bis 

sechs Monaten. Von den 1,2 Millionen Teilnehmern des NDYP seit 1998 konnten 

rund 700.000 direkt vermittelt werden, 600.000 davon in nachhaltige Arbeitsplätze. 

Dank dieser Maßnahmen ging die Zahl der Jugendlichen, die länger als sechs Mo-

nate arbeitslos waren, beträchtlich zurück. Sie verringerte sich  von 109.000 in 1998 

auf 40.000 in 2004. Die durchschnittliche Bezugszeit von JSA ist zwischen 1998 

und 2004 stark zurückgegangen. Seit 2004 ist jedoch wieder ein Anstieg zu beo-

bachten. Was auffällt ist die Tatsache, dass die Zahl der Jugendlichen mit einer 

Arbeitslosigkeitsdauer von weniger als 6 Monaten 2006 (227.000) nur um 5.000 

niedriger war als 1998, obwohl die Zahl der JSA- Bezieher insgesamt um 16 Pro-

zent zurückging (www.statistics.gov.uk/statbase/TSDSeries1).   
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Mit der Einführung des SGB II gibt es durch die einheitlichen Statistikerfordernisse 

in Deutschland  erstmals einigermaßen gesichertes Wissen über alle im System 

betreuten Personen. Jenseits der Strukturbetrachtung gestatten verbesserte Aus-

wertungsmöglichkeiten auch einen umfassenden Einblick in die Dynamik im SGB II. 

Aus den Daten der BA wird so deutlich, dass die Gruppe der ALG-II Empfänger kein 

monolithischer Block ist. Etwa die Hälfte der arbeitslosen erwerbsfähigen Hilfebe-

dürftigen ist länger als ein Jahr arbeitslos gemeldet. Tabelle 6 zeigt, dass bis 2006 

der Bestand an ALG II- Beziehern sogar angestiegen ist. Gleichzeitig erhöhten sich 

aber auch die Abgänge aus dem ALG II-Bezug in den ersten Arbeitsmarkt. Die 

Reintegrationsquoten im SGB II betragen mit 27 Prozent aber nach wie vor nur rd. 

die Hälfte der Übergänge im SGB III (52 Prozent).  

 

Tabelle 6: Brutto- Reintegrationsquoten im SGB II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Bach et al. 2008 

 

In den ersten zwei Jahren nach der Einführung des SGB II blieb nur etwa die Hälfte 

der Bedarfgemeinschaften die ganze Zeit im Leistungsbezug. Insgesamt war nahe-

zu jeder achte Bundesbürger in diesen zwei Jahren für kürzere oder längere Zeit 

auf SGB-II Leistungen angewiesen. Wie schnell der Leistungsbezug wieder verlas-

sen werden kann, hängt dabei ganz entscheidend vom Haushaltstyp ab. Insbeson-

dere Alleinerziehende haben es sehr schwer, wieder aus dem Leistungsbezug zu 

kommen. Nach etwa zwei Jahren bezogen noch mehr als die Hälfte ALG II, wäh-

rend dieser Anteil bei den Alleinstehenden nur etwa ein Drittel betrug (Graf, 2007). 

Detaillierte Analysen zu den Arbeitslosen im SGB II zeigen weiterhin, dass von den 

knapp 2,8 Millionen Zugängen im Jahr 2007 gut ein Viertel direkt aus Erwerbstätig-

keit erfolgte und über 40 Prozent aus Nichterwerbstätigkeit (z.B. Schule, Studium, 

Stille Reserve i. e. S.) Zusätzlich wechselten knapp 340.000 Personen nach dem 

Auslaufen ihres ALG I-Anspruchs ins SGB II (Bach et al. 2008). 

     Ø Bestand  

  

   - in 1000 -  

Abgänge in  

1.Arbeitsmarkt  

   - in 1000 -  

Reintegrations- 

Quote 

- in % - 

 

2005 2770 557            21 

2006 2823 744              26 

2007 2523 833 27 
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Nach wie vor ist jedoch die Reintegrationsquote von ALG I–Beziehern mit 52 Pro-

zent rund doppelt so hoch wie die von ALG II-Empfängern. Untersuchungen zur 

Dynamik im früheren ALHI–Bezug zeigen, dass dies auch bei der Personengruppe 

der Arbeitslosenhilfebezieher (ALHI) vor 2005 der Fall war. Diese waren etwa dop-

pelt so lange arbeitslos wie Bezieher von Arbeitslosengeld (DIW-Wochenbericht 

11/2008). Im Unterschied zu früheren Perioden, sank die Zahl der Langzeitarbeits-

losen seit dem Inkrafttreten des SGB II am 1. Januar 2005 bis März 2008 mit 

700.000 überdurchschnittlich stark. Auch die Zahl anderer Problemgruppen (ar-

beitslose Jugendliche und junge Erwachsene/ U25 sowie arbeitslose Ältere/Ü55)12 

hat ebenfalls kräftig abgenommen. Dies lässt sich weder allein auf konjunkturelle 

Ursachen zurückführen, noch kommt in Betracht, dass sich durch eine Ausweitung 

der Maßnahmen der AAMP die statistisch erfasste Unterbeschäftigung reduziert 

hat. Der genaue Beitrag der SGB II Reform zu dieser Entwicklung konnte jedoch 

bislang (noch) nicht quantifiziert worden. 

 

7 Unerwünschte Nebeneffekte sequentieller Aktivieru ngs-
strategien 

Im Unterschied zum umfassenden Ansatz der SGB II – Reform ist in den Nachbar-

ländern eine graduelle Ausdehnung das „Forderns und Förderns“ auf Teilgruppen 

im Zeitablauf zu beobachten. Bis Mitte der 1990er Jahre waren aktivierende Ansät-

ze auf bestimmte Zielgruppen unter den Hilfebeziehern begrenzt. So richteten sich 

die ersten „Workfare“ Programme in Dänemark, Großbritannien oder Schweden 

ausschließlich an jugendliche Sozialhilfeempfänger. Erst Mitte der 1990er Jahre 

wurden diese Programme auf andere Sozialhilfegruppen ausgeweitet. In den USA 

standen bislang unverheiratete alleinerziehende Mütter im Fokus von Work First –

Ansätzen. Während aber die US-Reform explizit die Aktivierung von Alleinerziehen-

den im Fokus hatte, waren Alleinerziehende in Großbritannien bislang weitgehend 

von verpflichtenden Aktivierungsmaßnahmen ausgenommen. 

 

Diese sequentielle Herangehensweise ist aber mit einer Reihe unerwünschter Ne-

beneffekte verbunden wie ein Blick auf Abbildung 9 zeigt.  

                                                
12 Im Unterschied zu Dänemark oder Schweden galten Jugendliche bis Mitte der 1990er Jahre nicht 
als Problemgruppe des Arbeitsmarktes, da ihre Arbeitslosenquote unterdurchschnittlich war. Anfang 
2005 ist diese jedoch noch oben geschnellt, da sich nun zahlreiche Personen im Alter von 18-25 Jah-
ren aufgrund der entstandenen Leistungsansprüche bei den ARGEn als Arbeitslose registrieren lie-
ßen.  
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So hat sich in Großbritannien die Gesamtzahl der Leistungsbezieher (insgesamt  

5,5 Millionen) in der letzten Dekade faktisch nicht verändert, obwohl die offizielle 

Arbeitslosenrate zwischen 1995 und 2005 halbiert werden konnte. Strengere Anfor-

derungen an Eigenaktivität, Zumutbarkeit und striktere Sanktionsregelungen im 

JSA- Bezug haben dazu geführt, dass die Zahl der Arbeitslosen, insbesondere der 

Langzeitarbeitslosen zwar stetig zurückging, aber die Zahl der Bezieher von Er-

werbsunfähigkeitsleistungen, die keine Gegenleistung erbringen müssen, stark an-

stieg. Dies weist auf Substitutionsbeziehungen zwischen beiden Leistungsarten 

sowie ein hohe „verdeckte“ Arbeitslosigkeit hin. Auch die Zahl der Alleinerziehenden 

im „bedingungslosen“ Sozialhilfebezug (IS) verringerte sich im Vergleich zu den 

JSA-Beziehern weit geringer (s. Abbildung 9). 

 

 Abbildung 9: Leistungsbezieher in Großbritannien 1 979 – 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Freud, 2007 

 

 

 

 

 

Fehlanreize einer sequentiellen Aktivierung in Teilbereichen des sozialen Siche-

rungssystems sind aber nicht nur in Großbritannien zu beobachten. Nach mehr als 

einer Dekade ist der Anteil der Sozialleistungsbezieher an der erwerbsfähigen Be-

völkerung in Dänemark, den Niederlanden und Schweden nahezu konstant geblie-

ben. So erhält fast jeder vierte Däne und jeder dritte Niederländer entweder eine 

Erwerbsunfähigkeits- oder vorgezogene Altersrente, Arbeitslosengeld, Sozialhilfe 

oder ein aktivitätsbezogenes Unterhaltsgeld (OECD, 2007; Konle-Seidl und Lang, 

2006).  
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Eine aktuelle Studie von Autor und Duggan (2006) zum drastischen Anstieg der 

Erwerbsunfähigkeit in den USA verdeutlicht die Dimension des Problems. Zwischen 

1985 und 2006 erhöhte sich der Anteil erwerbsunfähiger Personen von 2,2 auf 4,1 

Prozent. Laut der Studie kann dieser Anstieg nur zu einem kleinen Teil durch Fakto-

ren wie die Altersstruktur oder den Gesundheitszustand der Arbeitnehmer erklärt 

werden. Eine weitaus wichtigere Rolle spielen in diesem Zusammenhang veränder-

te institutionelle Rahmenbedingungen. So wurde die offizielle Feststellung der Er-

werbsunfähigkeit durch Reformen im Jahr 1984 liberaler gestaltet; des Weiteren 

stieg die Höhe der Sozialleistungen (relativ zum Lohnniveau) an.  

 

Misst man den Erfolg von Aktivierungspolitik an der Zielsetzung, mehr Menschen 

eine von staatlichen Transferzahlungen unabhängige Lebensführung zu ermögli-

chen, kann weder die dänische noch die britische oder niederländische Aktivie-

rungspolitik als sonderlich erfolgreich beurteilt werden. Trotz günstiger Arbeits-

marktlage und trotz partieller Reformen konnte in den Niederlanden, Großbritannien 

und Dänemark der Zugang in Erwerbsunfähigkeit bzw. Frührente lange Zeit nicht 

nachhaltig gestoppt werden. Die Verweildauer in Erwerbsunfähigkeit ist extrem lang 

und die Umorientierung auf Beschäftigung ist schwierig. Erst am aktuellen Rand 

zeigen Maßnahmen wie eine strengere Definition von Erwerbsunfähigkeit, regelmä-

ßige medizinische Kontrollen oder die Anwendung eines Befähigungs- statt Defizit-

ansatzes in den Niederlanden erste Erfolge. In Großbritannien steht die Ausdeh-

nung des „Förderns und Forderns“ auf inaktive Personen im Erwerbsalter wie Älte-

re, Alleinerziehende und Erwerbsgeminderte aktuell erst auf der politischen Agenda 

(s. Kapitel 9).  

 

Ein Ausweichen in passive Transfersysteme wie Erwerbsunfähigkeitsrenten ist in 

Deutschland wesentlich schwieriger, so dass die hiermit verbundenen Probleme in 

Deutschland auch wesentlich geringer sind. Die umfassende Aktivierung eines sehr 

breit definierten Personenkreises ist dann auch einer der fundamentalen Unter-

schiede der SGB-II Reform im Vergleich zu den sequentiellen, stärker auf „Versuch 

und Irrtum“ basierenden Arbeitsmarkt- und Sozialreformen in den Nachbarländern.  

 

8 Wirkungsanalyse 
8.1 Direkte und indirekte Wirkungen von Aktivierung spolitik 

Welche Einzelmaßnahmen und welcher Mix aus „Fördern und Fordern“ sind im Län-

dervergleich erfolgreich? Welche Organisationsform ist am besten geeignet, das 

Fördern und Fordern effektiv umzusetzen?  
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Von der Beantwortung dieser Fragen durch die Wissenschaft erhoffen sich politi-

sche Entscheidungsträger Anregungen für die Weiterentwicklung von Aktivierungs-

strategien. Denn trotz grundlegender oder sequentieller Arbeitsmarkt- und Sozialre-

formen in den vergangenen Jahren, bleibt die Weiterentwicklung zukunftsfähiger 

Grundsicherungssysteme, die ein existenzsicherndes Einkommen garantieren ohne 

problematische Anreize zum Nichtstun zu setzen, ein äußerst aktuelles Thema13.  

 

Maßnahmen- und Ankündigungseffekte 

Aktivierungsansätze setzen explizit auf eine Verhaltensänderung bei den Erwerbs-

losen. Um die Frage zu beantworten, ob Aktivierungspolitik – im Gegensatz etwa zu 

aktiver Arbeitsmarktpolitik - tatsächlich in der Lage ist, die theoretisch zu erwarten-

den Verhaltensänderungen herbeizuführen, müssen Programm- und Verhaltensef-

fekte  gesondert beurteilt werden. Eine Beurteilung von Aktivierungspolitik allein auf 

der Basis von direkten Such- oder Programmeffekten wäre ein relativ schlechter 

Indikator für die Beurteilung der Gesamteffekte von Aktivierung. 

 

Der Gesamteffekt verpflichtender Maßnahmen spaltet sich deshalb theoretisch in 

verschiedene Teileffekte: Neben dem direkten Programmeffekt auf die Maßnah-

menteilnehmer gibt es den sog. Ankündigungs- oder Abschreckungseffekt auf alle 

potentiell von einer Maßnahmen Betroffenen. Dies sind im dänischen Fall bei-

spielsweise alle arbeitslos registrierten Sozialhilfeempfänger, die nach spätestens 

neun Monaten ihre Anspruchsberichtigung auf Sozialhilfe verlieren, wenn sie nicht 

an einer angebotenen Maßnahme teilnehmen. Aus den Erkenntnissen zahlreicher 

Evaluationsstudien zur verpflichtenden Maßnahmenteilnahme (Rosholm und Sva-

rer, 2004, Geerdsen und Holm, 2007 und Rosholm, 2007) folgert der dänische 

Wirtschaftsrat (2007), dass Droh- oder Motivationseffekte für den größten Teil des 

dänischen Beschäftigungswunders verantwortlich sind. 

 

Auch aus den anderen Vergleichsländern liegen interessante Erkenntnisse zur Wir-

kung der Workfare- Komponente von Aktivierung vor. Trotz großer Fortschritte in 

der Evaluationsforschung gibt es aber nach wie vor große Lücken auf der For-

schungsagenda. So kann der Einfluss von Maßnahmen auf das Qualifikationsni-

veau oder auf Suchkosten kaum direkt gemessen werden.  

                                                
13 Siehe hierzu die aktuelle deutsche Diskussion um Bürgergeld und bedingungsloses Grundeinkom-

men. Einen Überblick über wesentliche Vorschläge und Positionen bietet Heft 51-52/2007 der 
Zeitschrift „Aus Politik und Zeitgeschichte“ vom 17. Dezember 2007.  
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Genauso schwierig ist es, die indirekten Wirkungen von Aktivierungspolitik auf ge-

samtwirtschaftliche Größen wie Arbeitslosen- oder Beschäftigungsraten oder gar 

das Sozialprodukt zu bestimmen, da die Wechselwirkungen von konjunktureller 

Entwicklung, Aktivierungsmaßnahmen und anderen Reformelementen meist nicht 

klar abgegrenzt werden können14.  

 

Indirekte Beschäftigungseffekte 

Neben Maßnahmeteilnehmern und Arbeitslosen können von verpflichtenden Maß-

nahmen indirekt auch die Beschäftigten betroffen sein, da die Opportunitätskosten 

für Arbeitslosigkeit steigen (s. Abbildung 5 oben).  Unter sehr allgemeinen An-

nahmen kann Workfare i. w. S. auch eine Lohnmoderation zur Folge haben. Niedri-

gere Löhne führen ceteris paribus zur Schaffung von mehr Arbeitsplätzen und zu 

einer höheren Vermittlungsquote. Diese indirekten Wirkungen („Signaleffekte“) von 

Aktivierungspolitik auf die bereits Beschäftigten sind aber schwer abzuschätzen. Es 

ist aber anzunehmen, dass das Drohpotential der Aktivierung den Aufbau bzw. den 

Erhalt eines hohen Beschäftigungsstands stützt.  

 

Hinweise auf solche indirekten Beschäftigungseffekte gibt beispielsweise eine Stu-

die aus Großbritannien zur Evaluierung des britischen New Deal for Lone Parents 

(NDLP). Der NDLP ist  freiwillig und richtet sich in erster Linie an alleinerziehende 

Empfänger von Income Support (IS). Der NDLP zeigt substantielle Beschäftigungs-

wirkungen speziell für Alleinerziehende mit einer langen IS-Bezugszeit. Dolton et al. 

(2008) ziehen daraus den Schluss, dass die mangelnde Aktivierung von Alleinerzie-

henden eine wesentliche Ursache der (historisch) niedrigen Beschäftigungsraten 

dieser Gruppe ist. 

Dieses Ergebnis gibt Anlass zu der Vermutung, dass ein Teil der Beschäftigten, 

insbesondere diejenigen mit geringem Verdienstpotenzial oder anderen Beschäfti-

gungsbarrieren ohne Recht und Pflicht auf Aktivierung vom Arbeitsmarkt ver-

schwunden wären. Auch erste Befragungsergebnisse zur Konzessionsbereitschaft 

von Stellensuchenden nach der Hartz IV- Reform weisen darauf hin, dass Hartz IV 

nicht nur die Stellenbesetzungen in den Betrieben erleichtert, sondern auch den 

Beschäftigungsaufbau unterstützt hat (Kettner und Rebien, 2007). 

                                                
14 Der dänische Wirtschaftsrat hat versucht, den Anteil der Arbeitsmarktreformen am Rückgang der 
Arbeitslosigkeit in Dänemark zwischen 1993 und 2001 zu schätzen. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit 
um 7 Prozentpunkte wird zu 2-3 Prozentpunkten (PP) durch die positive Konjunktur erklärt, 1-1,5 PP 
durch die Reduzierung des Arbeitsangebotes aufgrund „passiver“ Maßnahmen wie Frühverrentung 
oder Erziehungsurlaub und 2-3 PP wurden der Arbeitsmarktpolitik und den stärker dezentralisierten 
Lohnverhandlungen zugeschrieben www.dors.dk .  
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Allokationseffekte 

Potenzielle Allokationseffekte von Aktivierungspolitik hängen davon ab, wie hoch 

der Aufwand bei der Einrichtung der Workfare- Arbeitsplätze ist, wie hoch die Pro-

duktivität der in diesen Maßnahmen eingesetzten Personen ist, und inwieweit Sub-

stitutions- und Verdrängungseffekte auftreten (also Arbeitsplätze im ersten Arbeits-

markt verloren gehen). Neben direkten Arbeitsangebotseffekten, der Wirkung auf 

die Lebenszufriedenheit von Hilfebeziehern und den Arbeitsmarktausgleich müssen 

die Kosten von Aktivierung und deren fiskalischen Konsequenzen betrachtet wer-

den.  

 

Die Reduzierung von Arbeitslosigkeit kann durchaus mit fiskalischen Nettokosten 

verbunden sein, da die (Mehr-)Ausgaben für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 

durch Steuern und Abgaben finanziert werden müssen. Der Ressourceneinsatz ist 

besonders hoch in Ländern, in denen arbeitsmarktpolitische Maßnahmen verpflich-

tend für einen breiten Personenkreis eingesetzt werden wie beispielsweise in Dä-

nemark. Entstünden durch Workfare Nettokosten für die öffentliche Hand, wäre von 

Nachfrage dämpfenden Effekten auszugehen. Dagegen gingen von Einsparungen 

Impulse für die Beschäftigungsnachfrage aus. Der Break Even Point aus Nettonut-

zen und Nettokosten bestimmt sich aus den aus Beschäftigungsgewinnen resultie-

renden zusätzlichen Steuern und den eingesparten Transferleistungen. Die Frage 

ist also, wie groß die Beschäftigungsgewinne sein müssen, um die Kosten von 

Workfare -Politiken zu rechtfertigen, d.h. um den Staatshaushalt nicht zusätzlich zu 

belasten.  

 

Für eine Würdigung möglicher fiskalpolitischer Konsequenzen müssten aber die 

Arbeitsangebots- und Nachfrageeffekte bekannt sein. Dies ist in der Regel nicht der 

Fall. In Dänemark hat der Wirtschaftsrat (2007) unlängst den Versuch unternom-

men, die ressourcenintensive dänische Arbeitsmarktpolitik einer Kosten-Nutzen-

Analyse auf der Basis mikroökonometischer Evaluationsergebnisse zu unterziehen. 

Den durchschnittlichen AAMP- Ausgaben von 1,3 Prozent des BIP müsste nach 

diesen Berechnungen ein Beschäftigungszuwachs von 3 Prozent gegenüberstehen, 

um die öffentlichen Haushalte nicht zusätzlich zu belasten. Im dänischen Fall be-

deutet dies, dass 50 Prozent der Aktivierten einen regulären Job bekommen müs-

sen. Dieser Beschäftigungszuwachs wurde in der Vergangenheit jedoch nicht er-

reicht. Die Kosten übersteigen den Nutzen um jährlich 6 800 € pro Aktivierten, wenn 

Lock -In, Post-Programm und Droheffekte einbezogen werden. In Bezug auf einzel-

ne Maßnahmen übersteigt nur das betriebliche Jobtraining die Kosten.  
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Nicht zuletzt aufgrund dieser Berechnungen setzt man in Dänemark seit einiger Zeit 

auf kostengünstigere Instrumente wie „Counseling, Monitoring and Targeting“.   

 

Aus mehreren Gründen bleiben gängige Kosten-Nutzen-Analysen jedoch unvoll-

ständig. Zum einen bleiben Lohneffekte unberücksichtigt. Zum anderen sind Maß-

nahmen wie Einkommensbeihilfen im Fall einer Arbeitsaufnahme in erster Linie ver-

teilungspolitisch motiviert und deshalb müssten auch Verteilungseffekte in die Kos-

ten-Nutzenanalyse mit einbezogen werden. Eine standardisierte Kosten-Nutzen-

Rechnung unterschätzt zudem die dynamischen Aspekte, nämlich dass Aktivie-

rungspolitik Arbeitslose näher an den Arbeitsmarkt bringt und dadurch dauerhafte 

Arbeitsmarkt- Exklusion verhindert werden kann.  

 

Die direkten Kosten von aktivierender Arbeitsmarktpolitik  setzen sich aus Verwal-

tungs- und Maßnahmekosten und von Einkommensbeihilfen für Geringverdiener 

(Kombilöhnen) einschließlich den Ausgaben für sonstige Leistungen wie einem ver-

besserten Zugang zu Kinderbetreuung, Mobilitätshilfen und anderen Unterstüt-

zungsleistungen zusammen. Da hierzu keine international vergleichbaren Daten 

und in den meisten Ländern auch keine nationalen Kosten-Nutzen-Analysen zur 

Verfügung stehen, greifen wir hilfsweise auf Daten der OECD zu Ausgaben für akti-

ve und passive Arbeitsmarktpolitik zurück.  

 

Ein Blick auf die Ausgaben für AAMP in Abbildung 10 zeigt, dass im Jahr 2005 Dä-

nemark mit 1.74 Prozent des BIP mehr als jedes andere Land für aktive Leistungen 

ausgab. In Dänemark sind aber nicht nur Ausgaben für aktive Leistungen hoch, 

sondern auch die Ausgaben für passive Leistungen. Mit 4,3 Prozent Gesamtausga-

ben erreicht Dänemark eine Spitzenposition unter allen OECD-Ländern.  

 

Großbritannien bildet mit einer Ausgabenquote von 0.49 für aktive Leistungen und 

0.19 Prozent Lohnersatzleistungen dagegen das Schlusslicht unter den europäi-

schen Ländern. Die gesamten Sozialausgaben für Personen im erwerbsfähigen 

Alter belaufen sich in Großbritannien jedoch auf 7 Prozent des BIP. Mit £ 2.5 Mrd. 

sind die Ausgaben für Arbeitslosigkeit (JSA) dabei am geringsten im Vergleich zu 

den in Abbildung 7 nicht erfassten „passiven“ Ausgaben für Sozialhilfe (8.9 Mrd. £), 

Erwerbsunfähigkeitsleistungen (£20.1 Mrd.), Wohngeld (£14.6 Mrd.) und Steuergut-

schriften (£14.1 Mrd.). 
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Abweichend von allen europäischen Staaten ist in den USA mit 0.38 Prozent die 

Ausgabenquote am geringsten, wobei besonders der geringe Anteil der AAMP-

Ausgaben  (0.13 Prozent am BIP) ins Auge sticht (s. Abbildung 10). 

 

Abbildung 10:Ausgaben für arbeitsmarktpolitische Ma ßnahmen 
 (Anteil am BIP für das Jahr 2005) 
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Quelle: OECD 2007 

 

In den USA sind aufgrund des niedrigen Leistungsniveaus auch die Ausgaben für 

Lohnersatzleistungen mit 0.24 Prozent des BIP gering. Die durchschnittlichen Kos-

ten für die Unterstützung einer Alleinerziehenden mit einem Kind durch öffentliche 

Beihilfen beträgt rund US$ 8.400 pro Jahr. Dies umfasst eine monatliche finanzielle 

Beihilfe (TANF) von US$ 400 zuzüglich Essensmarken. Die Ausbildungskosten be-

wegen sich zwischen US$ 2.000 und US$ 5.000 pro Jahr. 

 

Aus Abbildung 10 geht hervor, dass in Deutschland im Jahr 2005 die Ausgaben für 

Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld und Arbeitslosengeld II bzw. Hilfeleistungen 

für Sozialhilfeempfänger) mit 2.3 Prozent des BIP am höchsten waren, gefolgt von 

den Niederlanden (2.02 Prozent), Dänemark (1.83 Prozent ohne inaktive Sozialhil-

feempfänger), Schweden (1.2 Prozent) und Großbritannien (JSA) mit 0.19 Prozent.  
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Besonders große Aufmerksamkeit hat in den letzten Jahren hierzulande die Diskus-

sion um die fiskalischen Risiken von Kombilöhnen (Tax Credits) in einem System 

mit hohem Grundsicherungsniveau erfahren. Tax Credits sind insbesondere in den 

angelsächsischen Ländern integraler Bestandteil einer „Make Work Pay“ Aktivie-

rungsstrategie. Im Gegensatz zu den USA hat Großbritannien ein den anderen eu-

ropäischen Ländern vergleichbares Grundsicherungsniveau (s. Kapitel 4.1).  

 

In den USA belasteten die Ausgaben für den EITC den US-Bundeshaushalt im Jahr 

2005 brutto mit 0.33 Prozent des BIP. Die von den Empfängern gezahlten Steuern 

und Sozialabgaben sind darin nicht enthalten. Die Gesamtausgaben für Steuergut-

schrift, Sozialhilfe, Lebensmittelgutscheine und die medizinische Grundversorgung 

in Höhe von 0,96 Prozent des BIP dürften aufgrund der mit der Sozialhilfereform 

einhergehenden Beschäftigungsgewinnen und der Kürzung der Transfers für Nicht-

erwerbstätige allenfalls zu einer geringen Nettobelastung der öffentlichen Haushalte 

geführt haben. In Großbritannien beliefen sich die Ausgaben der öffentlichen Haus-

halte für die Steuergutschriften dagegen auf rund 0.6 Prozent des BIP. Damit sind 

sie doppelt so hoch wie in den USA. Angesichts der geringeren Beschäftigungsef-

fekte und einer Ausweitung von Hilfeleistungen (z.B. großzügigere Kinderzuschlä-

ge) dürfte die Steuergurtschrift des Working Tax Credits die öffentlichen Haushalte 

in Großbritannien deutlich mehr belasten als in den USA (Brücker und Konle-Seidl, 

2006).  

 

Interaktion von Wirkungsmechanismen und Kontextfakt oren 

Gestaltet sich die Beurteilung indirekter Effekte auf nationaler Ebene bereits als 

schwierig, wird durch die Interaktion verschiedener Wirkungsmechanismen mit den 

jeweiligen Rahmenbedingungen eine zwischenstaatliche Vergleichsanalyse von 

Nettoeffekten methodisch zu einer unlösbaren Aufgabe. In die Beurteilung von Akti-

vierungspolitik im internationalen Vergleich müssten nämlich auch die Kontextbe-

dingungen des jeweiligen Sozial- und Erwerbssystems mit einbezogen werden. Zu 

diesen Kontextfaktoren gehören etwa Ausmaß und Struktur des Arbeitsmarktun-

gleichgewichtes, die Verfügbarkeit anderer Transfersysteme und einer sozialen 

Infrastruktur für die am Arbeitsmarkt ausgeschlossenen Gruppen, die Ausgestal-

tung des Steuer– und Abgabensystems, die Existenz von Mindestlohnregelungen, 

das Vorhandensein eines Niedriglohnsektors sowie die rechtliche Regulierung der 

Arbeitsverhältnisse. Gelingt beispielsweise die Integration von Hilfebeziehern in 

Ländern mit einem flexibleren Kündigungsschutz und einem größeren Niedriglohn-

sektor wie in den USA besser als in den stärker regulierten Erwerbssystemen konti-

nentaleuropäischer Länder?  
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Ein Beispiel dafür, dass der gleiche Ansatz in unterschiedlichen Sozial- und Er-

werbssystemen auch unterschiedlich wirkt, ist die Umsetzung von „In-work–

benefits“ in den USA und in Großbritannien (s. hierzu Brücker und Konle-Seidl, 

2007).  

 

8.2 Welche Aktivierungsinstrumente sind wirksam? 

Die OECD (2003) vertritt die Auffassung, dass eine effektive Unterstützung bei der 

Arbeitssuche und eine verpflichtende Maßnahmenteilnahme nach einer bestimmten 

Dauer der Arbeitslosigkeit in Verbindung mit einer strengen Überwachung und 

Sanktionsmöglichkeiten bei passivem Verhalten am ehesten geeignet sind, negati-

ve Anreizeffekte von Sozialleistungen abzuschwächen und die Reintegrationschan-

cen von Erwerbslosen zu erhöhen.   

 
Diese Erkenntnis basiert auf den Befunden einer Vielzahl internationaler  mikro- und 

makroökonometrischer Evaluationsstudien aus den 1990er Jahren (Martin und 

Grubb, 2001). Während Studien aus den USA sich auch auf  Hilfeempfänger bezie-

hen, war das Wissen über Reintegrationswirkungen von Programmen auf Hilfeemp-

fänger in Europa bislang eher gering. Fromm und Sproß (2008) haben erstmals die 

Effekte von Aktivierungsmaßnahmen für Hilfebezieher auf der Basis von 256 Evalu-

ationsstudien aus Großbritannien, den Niederlanden, Dänemark und Schweden 

systematisch erfasst. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass die Programmteilnahme 

den Abgang aus Leistungsbezug und den Übergang in Beschäftigung positiv beein-

flusst. Insgesamt sind die Nettoeffekte jedoch gering.  

 

Dieser Befund basiert auf den durchschnittlichen Treatment-Effekten von Maßnah-

menteilnehmern im Vergleich zur Nichtteilnahme. Er gibt jedoch keinem systemati-

schen Einblick in die Netto-Wirkungen der verschiedenen in Tabelle 4, S. 47 aufge-

listeten Aktivierungsinstrumente. Nachfolgend werden aktuelle empirische Befunde 

zu den einzelnen Instrumenten diskutiert15.  

 

8.2.1 Finanzielle Anreize bei Arbeitsaufnahme 

Einkommenssubventionen für Geringverdiener sind – wie oben bereits erwähnt - 

insbesondere in den angelsächsischen Ländern Bestandteil einer umfassenderen 

„Welfare-to-Work“ Politik, die auch gering bezahlte Arbeit attraktiver machen will.  

                                                
15 Da bereits in Kapitel 5.3 (s. Kasten  „Einkommensbeihilfen für Geringverdiener in Großbritannien 

und den USA) auf die Wirkungen finanzieller Anreize bei Arbeitsaufnahme eingegangen wurde,  
wird an dieser Stelle darauf verzichtet. 
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Im Jahr 1999 führte die Labour-Regierung nach dem Vorbild des US-

amerikanischen Earned Income Tax Credit (EITC) den Working Family Tax Credit 

(WFTC) ein (im Detail s. Brücker und Konle-Seidl, 2006) 

 

Zu den Wirkungen des W(F)TC liegen zahlreiche empirische Untersuchungen vor. 

(Adam et al. 2006, Brewer et al. 2007).  Der durch den W(F)TC bedingte Anstieg der 

Erwerbsbeteiligung von Alleinerziehenden wird auf 1 bis 7 Prozentpunkte geschätzt. 

Die Erwerbsbeteiligung verheirateter Mütter mit einem erwerbstätigen Ehemann ist 

den meisten Studien nach jedoch gesunken. Ein zentrales Problem der geringen 

Wirkung wird in der Erhöhung der Transfergrenzen  und der Ausdehnung der Steu-

ergutschriften auf Personen auch mit höherem Einkommen gesehen. Die Zahl der 

Haushalte mit Transferentzugsraten über 50 Prozent hat sich dadurch um fast eine 

Million ausgedehnt. Die Arbeitsanreize sind für diese Personengruppen eher ge-

sunken als gestiegen. In langfristig angelegten Untersuchungen zeigt sich zudem, 

dass die monetären Erwerbsanreize zwischen 1979 und 2000 zwar durch entspre-

chende Reformen des Steuer-Transfer-System gestärkt wurden, seit  2000 sind diese 

jedoch im Durchschnitt trotz der von der Labour-Regierung verfolgten  „Make work 

pay “- Politik gesunken. Paradoxerweise liegt ein wesentlicher Grund für diesen Wi-

derspruch darin, dass die britische Regierung gleichzeitig das Ziel verfolgte, die Kin-

derarmut zu verringern. 2003 wurde der großzügig ausgestattete Kinderzuschlag 

(Child Tax Credit) von der Steuergutschrift (WTC) abgekoppelt und auch an nichter-

werbstätige Familien ausbezahlt. Dies hat die Arbeitsanreize von Transferbeziehern 

mit Kindern geschwächt. Das britische Beispiel verdeutlicht, dass der Zielkonflikt zwi-

schen einer sozialpolitisch erwünschten Armutsvermeidung und einer arbeitsmarktpo-

litisch geforderten Erhöhung der monetären Arbeitsanreize nicht einfach zu lösen ist.  

 

Im Gegensatz zu Großbritannien sind in den USA aufgrund eines fehlenden univer-

sellen Mindestsicherungssystems die Arbeitsanreize im Niedriglohnbereich - selbst 

ohne Kombilöhne - ausgeprägt. Kombilöhnen kommt hier eindeutig die Funktion zu, 

das  „Working Poor“- Problem (Armut trotz Arbeit) zu bekämpfen. Drei Viertel aller 

Auszahlungen des EITC gehen an Alleinerziehende, deren Armutsrisiko am höchs-

ten ist und die den Großteil der Sozialhilfebezieher stellen. Mehr als 95 Prozent ge-

hen an Steuerzahler, die weniger als den Medianlohn verdienten. Die Verteilungs-

wirkungen des EITC sind erwartungsgemäß positiv. Er zeigt eine hohe Zielgenauig-

keit. Die Armut unter der Erwerbsbevölkerung konnte aufgrund des EITC verringert 

werden, speziell von Alleinerziehenden mit Kindern (Blank, 2002). Zahlreiche empi-

rische Studien belegen zudem die positiven Effekte des EITC auf die Erwerbsbetei-

ligung von Sozialhilfebeziehern.  
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So stieg die Erwerbstätigenquote von Alleinerziehenden im Zeitraum zwischen 1994 

und 2001 um 10 Prozentpunkte, die von verheirateten Müttern sank dagegen leicht 

(Grogger und Karoly, 2005). 

 

8.2.2 Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsma rkt (Fördern) 

Kurzfristige Effekte von AAMP- Maßnahmen 

Die wesentlichen Instrumente des „Förderns“ (rechte Spalte in Tabelle 4, S. 47) 

waren bereits in der Vergangenheit Gegenstand umfangreicher Evaluationsstudien. 

Die meisten dieser Studien, die auf einem Kontrollgruppenvergleich basieren, ha-

ben sich auf die Treatment-Effekte von Maßnahmenteilnehmern im Vergleich zur 

Nichtteilnahme konzentriert. Der Treatment-Effekt kann in einen negativen Suchef-

fekt und einen positiven Post-Programm-Effekt aufgeteilt werden. Je zeitlich um-

fangreicher Maßnahmen sind, desto weniger Zeit bleibt für die Arbeitssuche. Dies 

ist der sog. „Lock- in“ Effekt, der nachteilig für die Aufnahme regulärer Arbeit ist. 

Der Lock- in Effekt kann durch einen positiven Post-Programm-Effekt in dem Sinne 

verringert werden, als dass die Programmteilnahme zu einer Humankapitalverbes-

serung führt und deshalb die Jobperspektiven nach Ende des Programms verbes-

sert werden.  

 

Die empirisch gemessenen Programmeffekte fallen für die meisten Maßnahmen 

aktiver Arbeitsmarktpolitik länder- und maßnahmenübergreifend im Durchschnitt 

eher bescheiden aus. Dies gilt sowohl für Arbeitslosengeldempfänger als auch für 

Hilfebezieher (vgl. Martin und Grubb 2001, Konle-Seidl 2005, Kluve 2006). So 

schätzen Fromm und Sproß (2008) die Unterschiede zwischen Programmteilneh-

mern und Nicht-Teilnehmern (Netto-Effekte) von arbeitsmarktpolitischen Program-

men für Hilfebezieher in Dänemark, Großbritannien, den Niederlanden und Schwe-

den auf fünf bis zehn Prozentpunkte. 

 

Die meisten Maßnahmen weisen allerdings stark heterogene Effekte sowohl hin-

sichtlich der Maßnahmenart als auch der Personengruppen auf (Kluve, 2006). Län-

derübergreifend sind solche Maßnahmen effektiver, die betriebliche Arbeitserfah-

rung und eine arbeitsmarktnahe Qualifizierung vermitteln. Diese Programme sind 

i.d.R. nicht nur effektiver als rein schulische Aus- und Weiterbildungsprogramme 

sondern auch kosteneffizienter. Je mehr Ähnlichkeit eine Tätigkeit mit regulärer 

Arbeit hat, desto mehr profitieren die Maßnahmenteilnehmer davon (Sianesi, 2008).  
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Dänische Studien zum Vergleich von Qualifizierungs- und verschiedenen Beschäfti-

gungsmaßnahmen für Sozialhilfebezieher geben Hinweise auf erfolgreiche und we-

niger erfolgreiche Maßnahmen. Graversen (2004) kommt in seiner Studie zu den 

Wirkungen von verschiedenen Formen subventionierter Beschäftigung – in Privat-

unternehmen, in öffentlichen Unternehmen oder in gemeinnützigen Projekten – zu 

dem Ergebnis, dass die geförderte Beschäftigung in kommunalen Projekten die 

Übergangsrate von Sozialhilfe in Beschäftigung um 3 Prozentpunkte erhöht. Dies ist 

weniger stark als betriebsnahe Maßnahmen (15 Prozentpunkte) oder Qualifizie-

rungs- und Beschäftigungsmaßnahmen in öffentlichen Einrichtungen (6 Prozent-

punkte). Unter Einbeziehung von unbeobachteter Heterogenität verschwinden aller-

dings die (durchschnittlich) positiven Beschäftigungseffekte von betriebsnahen im 

Vergleich zu anderen Maßnahmen. Bolvig et al. (2003) erklären die geringere Ü-

bergangswahrscheinlichkeit im Fall öffentlicher Beschäftigungsmaßnahmen und im 

Fall einer (schulischen) Weiterbildung im Vergleich zu einer betrieblichen Arbeits- 

und Trainingsmaßnahmen mit den größeren Lock- in- Effekten.  

 

Allerdings gibt es gerade bei betrieblichen Maßnahmen wie Eingliederungs- und 

Lohnkostenzuschüsse Hinweise auf besonders hohe Mitnahme- und Verdrän-

gungseffekte. Schwedische Studien schätzen die Verdrängungseffekte von subven-

tionierter Arbeit auf 65-70 Prozent  (Calmfors et al. 2002). Untersuchungen aus den 

USA legen zudem nahe, dass zielgruppenspezifische Lohnzuschüsse zu größerer 

Stabilität des Arbeitsverhältnisses führen können, dass aber breite, unspezifisch 

gewährte Zuschüsse nach der Anstellung ineffektiv sind (Campbell et al.  2002). Die 

Ergebnisse der Evaluierung von Weiterbildungsmaßnahmen vor und nach den 

Hartz - Reformen geben Hinweise darauf, dass eine stärker zielgruppenorientierte 

Ausrichtung dieser Maßnahmen eindeutig bessere Resultate als eine nach dem 

„Gießkannenprinzip“ durchgeführte Teilnehmerallokation zeitigen (Bundesregie-

rung, 2006).  

 

Studien aus 13 US-Bundesstaaten zu den Beschäftigungs- und Einkommenseffek-

ten arbeitszentrierter Programmen im Verhältnis zu Qualifizierungsprogrammen 

nach 1996 bestätigen die dänischen Befunde. Die Beschäftigung erhöhte sich bei 

den arbeitsplatznahen  Programmen im Durchschnitt um 9.2 Prozentpunkte im Ver-

gleich zu 3 Prozentpunkten bei den (schulischen) Qualifizierungsprogrammen. Der 

jährliche Einkommenszuwachs in den ersten zwei Jahren nach Maßnahmenteil-

nahme betrug im Fall der vermittlungsorientierten Programme durchschnittlich 594 

US-$, im Fall der Teilnahme an einer Weiterbildung 186 US-$.  
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Nach einem Zeitraum von fünf Jahren konnte beobachtet werden, dass die Maß-

nahmeneffekte im Zeitablauf geringer wurden und sich der Abstand zur Kontroll-

gruppe deutlich verringerte. Grogger und Karoly (2005) erklären dies damit, dass 

die Kontrollgruppe in Bezug auf Beschäftigung und Einkommen gegenüber der 

Treatment-Gruppe aufgeholt hat. Weiterhin hatten sich nach fünf Jahren die Unter-

schiede in Bezug auf die durchschnittlichen Effekte arbeitszentrierter Maßnahmen 

im Vergleich zu Weiterbildungsmaßnahmen verringert.   

 

In einer im Auftrag des Dänischen Wirtschaftsrates (2007) durchgeführten Untersu-

chung zu den langfristigen Wirkungen von vier unterschiedlichen Maßnahmen zei-

gen in Einklang mit den US-Studien positive Wirkungen sowohl hinsichtlich der indi-

viduellen Erwerbsbeteiligung als auch in Bezug auf die (nachfolgende) Einkom-

menshöhe. Die langfristigen Effekte sind  im Fall betrieblicher Trainingsmaßnahmen 

im privaten Sektor höher als ähnliche Maßnahmen im öffentlichen Sektor und auch 

höher als die Teilnahme an Bildungsmaßnahmen. Im  Fall der betrieblichen Qualifi-

zierungsmaßnahmen besteht folglich Übereinstimmung von kurzfristigen und lang-

fristigen Effekten. Die Studie gibt auch Hinweise darauf, dass Bildungsmaßnahmen 

zwar die Beschäftigungs- und Einkommenschancen von Geringqualifizierten nach-

haltig verbessern, die von Hochqualifizierten jedoch nicht. 

 

Erste Befunde zu den (kurzfristigen) Wirkungen der arbeitsmarktpolitischen Instru-

mente im SGB II zeigen in eine ähnliche Richtung. Maßnahmen, die direkt auf die 

Aufnahme einer regulären Beschäftigung zielen - wie Eingliederungszuschüsse und 

betriebliche Trainingsmaßnahmen - sind ähnlich erfolgreich wie im SGB III (Jozwiak 

und Wolff, 2007). Allerdings ist zu erwarten, dass – ähnlich wie in den Vergleichs-

ländern – die eher arbeitsmarktnahen ALG-II Bezieher durch eine Aufnahme einer 

Beschäftigung den Leistungsbezug eher verlassen und die bislang eher heterogene 

SGB II Klientel durch die spürbare Besserung auf dem Arbeitsmarkt homogener 

wird und somit Maßnahmen spezifischer eingesetzt werden können. 

 

8.2.3 Effekte von Workfare (Fordern) 

Die in der linken Spalte in Tabelle 4, S. 47 aufgeführten Komponenten des „For-

derns“ „motivieren“ gemäß der ökonomischen Suchtheorie Arbeitslose dazu, ihre 

Suchintensität zu erhöhen (s. Abbildung 4b oben). Neben der Senkung von Höhe 

und Dauer von Transferleistungen und der allgemeinen oder für bestimmte Ziel-

gruppen bestehenden Teilnahmepflicht an Maßnahmen, gehören strengere Zumut-

barkeitskriterien und sanktionsbewehrte Anforderungen an Arbeitssuchaktivitäten in 

allen Ländern zum Repertoire des „Forderns“. 



IAB-Forschungsbericht 7/2008 81 

Verpflichtende Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen  Maßnahmen 

In Dänemark stellt – wie bereits erwähnt -  die Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen 

Maßnahmen nach einer bestimmten Zeit der Arbeitslosigkeit (6 Monate für Jugend-

liche; 9 Monate bei 30+) die Voraussetzung für den weiteren Bezug von Arbeitslo-

sengeld oder Sozialhilfe dar. Neben Qualifizierungsmaßnahmen werden hierzu 

auch Beschäftigungsmaßnahmen angeboten, zu denen verschiedene Formen von 

subventionierter Beschäftigung in privaten und  öffentlichen Unternehmen oder in 

einem kommunalen Beschäftigungsprojekt zählen.  

 

In einer ökonometrischen Studie zur Wirksamkeit der aktiven Sozialpolitik analysie-

ren Bolvig et al. (2003) einen Längsschnittdatensatz für die Stadt Aarhus. Sie unter-

suchen dabei die Effekte von Beschäftigungsprogrammen, Weiterbildung und sons-

tigen Maßnahmen auf die erwartete Dauer des Transferbezugs. Die Autoren finden, 

dass die Verpflichtung zur Maßnahmenteilnahme eine dreimal so hohe Übergangs-

rate in Beschäftigung zur Folge hat gegenüber dem Transferbezug ohne verpflich-

tende Maßnahmenteilnahme.  

 

Der Befund, dass ein hoher Verpflichtungsgrad von Maßnahmen effektiver ist als 

freiwillige Programme, deckt sich mit den Erfahrungen aus den USA. Für die USA 

liegen experimentelle Studien bereits aus den 1980er Jahren vor. In einer Metaana-

lyse von  64 zwischen 1982 und 1996 durchgeführten Welfare-to-Work Program-

men kommen Ashworth et al. (2004) zu dem Ergebnis, dass verschiedene Elemen-

te des Forderns, insbesondere die Verpflichtung zur Stellensuche und die Überwa-

chung der Jobsuche in Verbindung mit Sanktionen zu den höchsten Beschäfti-

gungs- und Einkommenseffekten führen. Welfare-to-work Programme, die einen 

hohen Sanktionsgrad aufwiesen, hatten einen positiven Einfluss sowohl auf den 

Rückgang der AFDC–Bezieher als auch auf ein höheres Einkommen. Im Vergleich 

zu Humankapitalprogrammen erhöhte sich das Einkommen der Teilnehmer an 

Work First Programmen innerhalb von sechs Jahren um das Zweieinhalbfache.  

 

Im Gegensatz zu  traditionellen Einzelmaßnahmen bauen modular aufgebaute, ver-

pflichtende Förderprogramme wie der britischen New Deal for Young People 

(NDYP) auf ein System aus grundlegenden Dienstleistungen wie Beratung und Mo-

nitoring, Unterstützung bei der Arbeitssuche und Sanktionen bei Nichtbefolgung. 

Der relativ späte Zeitpunkt, zu dem eine verpflichtende Teilnahme an den britischen 

ND-Programmen erfolgt, kann – neben Kostenüberlegungen - aus der oben be-

schriebenen „Kundensegmentierungslogik“ von Work First abgeleitet werden.  
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Ausgehend von der Tatsache, dass 60 Prozent der Arbeitslosen den JSA - Bezug 

nach 3 Monaten, 80 Prozent nach 6 Monaten und 95 Prozent nach 12 Monaten ver-

lassen haben, werden nur die „Übriggebliebenen“ arbeitsmarktfernen Personen in 

ressourcenintensivere Maßnahmen einbezogen.  

 

Zwischen 1998 und 2002 wurden mehrere große Studien zum britischen NDYP 

durchgeführt. Alle berichteten positive Auswirkungen mittlerer Größe bezüglich des 

Gesamtprogramms, etwa einen Rückgang der JSA - Ansprüche zwischen 5 und 9 

Prozentpunkten (vgl. Riley und Young 2001, Blundell 2001, White und Riley 2002). 

Jüngere Schätzungen auf Basis von Steuerdaten kommen zum Ergebnis, dass rund 

46 Prozent aller NDYP -Teilnehmer eine Beschäftigung aufgenommen haben (Has-

luck und Green, 2007).  Wilkinson (2003) schätzt, dass bereits eine drohende Teil-

nahme an dem Programm dazu führte, dass die Zahl der Jugendlichen, die länger 

als ein Jahr arbeitslos blieben, um 25.000 reduziert wurde. Die größten Programm-

wirkungen  wurden in der frühen Gateway-Phase festgestellt. Von den Personen, 

die den New Deal verließen, taten dies bereits 70 Prozent (NDYP) bzw. 66 Prozent 

(ND 25+) in der viermonatigen Gateway-Phase. Dies ist die erste Phase des New 

Deal, in der es in erster Linie um intensive Unterstützung und Überwachung der 

Arbeitsuche, aber auch um die Bestimmung des individuellen Bedarfs an Qualifizie-

rungsmaßnahmen oder Arbeitspraktika geht.  

 

Die Auswirkungen der sich an den Gateway anschließenden verpflichtenden Opti-

onsphase waren weniger prononciert, was zum Teil an den bedeutenderen Be-

schäftigungsbarrieren dieser Gruppe liegt. Vergleichende Untersuchungen zu den 

vier möglichen Programm- Modulen des NDYP in der Optionsphase zeigen jedoch 

in Übereinstimmung mit den Ergebnissen klassischer AAMP - Maßnahmen, dass 

Lohnkostenzuschüsse am wirksamsten hinsichtlich der Reintegration in Beschäfti-

gung sind. Vollzeitausbildung oder Arbeitsgelegenheiten im gemeinnützigen und 

Umweltbereich schneiden dagegen schlechter ab (Bonjour et al. 2001; Dorsett, 

2006).  

 

Auf der Basis dieser Ergebnisse gab es Veränderungen am Programmdesign, der 

Vergabe und den Ansätzen der verschiedenen Anbieter, von denen viele auf positi-

ve Ergebnisse mit einer schwer vermittelbaren Zielgruppe hinweisen, die jedoch 

wenig evaluiert wurden. Die jüngsten Ergebnisse einer experimentellen Studie zum 

„Step Up“-Programm, das zwischen 2002 und 2004 in 20 Pilotregionen Großbritan-

niens als Alternative zum Wiedereintritt in den ND25+ lief, zeigen gemischte Befun-

de. „Step Up“ stellte einen garantierten Vollzeitjob zum Mindestlohn mit zusätzlicher 
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Unterstützung für bis zu 50 Wochen bereit. Über 3.000 Personen nahmen einen 

Step-Up-Job auf. Die Kosten pro Teilnehmer betrugen £9.300, was die durch-

schnittliche Dauer des Lohnkostenzuschusses, Unterstützungs- und andere Zah-

lungen abdeckte. Im Vergleich mit Kontrollgruppen wurde herausgefunden, dass 

statistisch signifikante Effekte sowohl für Personen zwischen 30 und 49 Jahren und 

für diejenigen mit der größten Distanz zum Arbeitsmarkt erzielt wurden. Der Lock-in  

Effekt war hingegen für Personen mit der größten Arbeitsmarktnähe am höchsten 

(Bivand et al.  2006). 

 

Strengere Zumutbarkeitskriterien  

Strengere Zumutbarkeitskriterien hinsichtlich einer Arbeitsaufnahme und größere 

Anforderungen an (eigenständige) Arbeitssuche sind, wie die (verpflichtende) Maß-

nahmenteilnahme und finanzielle Anreize bei Annahme niedrig bezahlter Arbeit, 

Instrumente, die in allen Vergleichsländern zur Aktivierung von Hilfebeziehern ein-

gesetzt werden. Hinsichtlich der Ausgestaltung von „Work Requirements“ zeigen 

mikroökonometrische Evaluationsstudien, dass relativ strikte Anforderungen an die 

Arbeitssuche, eine konsequente Überwachung von Suchanstrengungen und die 

Androhung von Sanktionen einen großen Effekt auf die Dauer der Arbeitslosigkeit 

bzw. des Leistungsbezugs haben (z.B. van den Berg et al. 2004, Lalive et al. 2005). 

Evaluationsstudien aus den USA bestätigen diese Befunde. Strengere Anforderun-

gen an Eigenaktivität und Arbeitssuche erhöhen sowohl die Beschäftigungsraten als 

auch das Einkommen von Hilfebedürftigen (Grogger und Karoly, 2005).  

 

Ein kürzlich durchgeführtes Quasi-Experiment in Stockholm nutzte die Tatsache, 

dass in verschiedenen Stadtteilen von Stockholm zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

striktere Anforderungen an Sozialhilfeempfänger in Bezug auf Arbeitssuche einge-

führten wurden. Dahlberg et al. (2008) verglichen dabei die direkten Wirkungen der 

in bestimmten Stadteilen eingeführten Reformmaßnahmen mit Stadteilen, in denen 

noch keine Änderungen erfolgt waren. Die Autoren stellten fest, dass die Zahl der 

Sozialhilfeempfänger nach Einführung der Maßnahmen zurückging und gleichzeitig 

sowohl die Beschäftigungsraten als auch das verfügbare Einkommen von Hilfeemp-

fängern um 1,6 Prozent stiegen. Die stärksten Auswirkungen hatten die Änderun-

gen auf die Arbeitsmarktperformanz von Jugendlichen und Migranten aus nicht-

westlichen Ländern.  
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Arbeitsvermittlung und Überwachung der Arbeitssuche   

(Counseling und Monitoring) 

In den vergangenen Jahren war international eine Akzentverschiebung hin zu kos-

tengünstigeren Maßnahmen der Arbeitsverwaltung, wie intensive Beratung, Betreu-

ung und Unterstützung der Stellensuche zu konstatieren (Counseling). Unter Be-

rücksichtigung der jeweiligen individuellen Arbeitsmarktsituation ermöglichen  inten-

sivere Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten je nach Problemlage ein individuell 

maßgeschneidertes Paket anzubieten. Dazu gehören Unterstützung bei der Ar-

beitssuche, Maßnahmen zur Qualifizierung und Aneignung von Berufserfahrung 

und Hilfe bei sozialen Problemen. Neben diesen fördernden Aspekten sind die mit 

einem intensiveren Counseling einhergehende höhere Kontaktdichte und Betreu-

ungsintensität jedoch i.d.R. auch mit einer strikteren Verfügbarkeitsprüfung verbun-

den, da Nicht- Erscheinen mit Sanktionen geahndet werden kann.  

 

Deshalb untersuchen die meisten mikroökonometrischen Studien die Effekte von 

„Counseling and Monitoring“ nicht getrennt nach Beratung und Vermittlung (För-

dern) auf der einen und Überwachung der Suchanstrengungen (Fordern) auf der 

anderen Seite16. Jüngere Studien auf experimenteller oder Quasi-experimenteller 

Basis zur Wirkung von „Counseling and Monitoring“ in den skandinavischen Län-

dern und in den Niederlanden zeigen interessante Ergebnisse.  

 

Ein kontrolliertes Experiment im Auftrag der dänischen Arbeitsverwaltung in zwei 

Verwaltungsbezirken zeigt ähnliche Ergebnisse. In beiden Bezirken befolgte eine 

Kontrollgruppe die üblichen Regeln während die Treatmentgruppe einer zeitlich 

intensiveren Abfolge von Beratung, Unterstützung und Überwachung der Arbeitssu-

che und bereits nach 16 Wochen zur Teilnahme an einer mindestens 13 Wochen 

dauernden Maßnahme verpflichtet wurde. In beiden Gruppen handelte es sich um 

Neuzugänge in Arbeitslosigkeit. Das Experiment wurde sowohl von Graversen und 

van Ours (2007) als auch von Rosholm (2007) evaluiert. Beide Studien kommen zu 

dem Ergebnis, dass die Übergangsrate in Beschäftigung in der Treatmentgruppe 

aufgrund der erhöhten Anforderungen signifikant (30 Prozent) höher war. Graver-

sen und van Ours erklären dieses Resultat mit einem Mix aus Fördern (carrots) und 

Fordern (sticks).  

                                                
16  Nur für Frankreich liegen Untersuchungen vor, die ausschließlich „Job Search Assistance“ im Blick 

haben. Crepón et al. (2005) finden, dass eine intensivere Unterstützung im Rahmen des 2001 ein-
geführten PARE–Programms die Übergangsrate in Beschäftigung nach einem Jahr zwar nur um 
einen Prozentpunkt erhöht hat. Gleichzeitig ging aber die „Wiederholer“ - Rate, also vermittelte 
Personen, die innerhalb eines Jahres erneut arbeitslos wurden, um 6 Prozentpunkte zurück.  

.  
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Beide Studien kommen jedoch zu dem Ergebnis, dass die Droheffekte eines inten-

sivieren Monitorings in der ersten Phase und die drohende Teilnahme an Maßnah-

men nach 16 Wochen (sticks) für die positiven Effekte ausschlaggebender waren 

als die eigentlichen Treatments, also Unterstützung bei der Arbeitssuche oder die 

Teilnahme an Beschäftigungs- und Trainingsmaßnahmen  („carrots“).  

 

Ergebnisse eines Experiments aus den Niederlanden zeigen hingegen, dass für 

relativ arbeitsmarktnahe Arbeitslose Unterstützung bei der Arbeitssuche und Über-

wachung der Suchanstrengungen die Abgangsrate aus Arbeitslosigkeit nicht erhöht. 

Van den Berg und van der Klaauw (2006) fanden vielmehr eine Substitution infor-

meller Suchwege durch formelle. Im Lichte früherer Studien aus den Niederlanden 

und den Ergebnissen experimenteller Studien aus Großbritannien und den USA 

folgern die Autoren, dass nur eine zeitlich intensive Unterstützung bei der Arbeits-

suche und nur ein intensives Monitoring positive Effekte auf die Abgangsraten aus 

Arbeitslosigkeit haben. Während für arbeitsmarktnahe Personengruppen „Counse-

ling und Monitoring“ ineffektiv ist, helfen sowohl intensivere Vermittlungsbemühun-

gen als auch ein intensiveres Monitoring gerade arbeitsmarktferneren Personen, da 

diese durch das Monitoring ihre Suchstrategien verbessern können.  

 

Als Kriterium einer erfolgreichen Arbeitsvermittlung hat sich in den britischen Job-

centren die 14-tägige Überprüfung der Suchaktivitäten für JSA- Bezieher in den 

ersten 12 Monaten der Arbeitslosigkeit erwiesen. Diese Interventionsform wurde 

bereits mit dem Restart-Programm 1987 eingeführt. Dolton und O’Neill (1996) zei-

gen in ihrer Studie zur Verweildauer von Restart-Teilnehmern im Vergleich zu einer 

Kontrollgruppe, dass erstere eine signifikant kürzere Verweildauer in Arbeitslosig-

keit  aufweisen. Nach fünf Jahren war die Arbeitslosenrate unter Männern aus der 

Treatment-Gruppe immer noch um 6 Prozentpunkte niedriger als in der Kontroll-

gruppe, die erst sechs Monate später das gleiche Treatment erhalten hatten (Dolton 

und O’Neill, 2002). Interessant sind diese Ergebnisse insbesondere auch deswe-

gen, weil sie aus den frühen 1990er Jahre stammen, also vor dem Hintergrund wirt-

schaftlich schwieriger Zeiten gewonnen wurden.  

 

Jüngere Pilotprojekte mit anderen Interventionsformen (z.B. telefonische Überprü-

fung der Suchaktivitäten im 14-tägigen Turnus) zeigten keine Vorteile gegenüber 

dem bestehenden System. Vielmehr wurde dieses Verfahren in Bezug auf eine 

Kosten-Nutzen-Bilanz als optimale Variante bestätigt.  
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Aus den verschiedenen Pilotprojekten wurde in dem  offiziell von der Labour-

Regierung in Auftrag gegebenen Freud-Report (2007) der Schluss gezogen, dass 

zu Beginn der Arbeitslosigkeit weniger die Qualität als vielmehr die Regelmäßigkeit 

des Kontaktes mit dem Arbeitsvermittler entscheidend für den Abgang aus dem 

Leistungsbezug ist. 

 

Für Langzeitarbeitslose haben dagegen insbesondere qualitative Studien über Be-

ratungs- und Vermittlungsdienstleistungen für Langzeitarbeitslose in den von Dritten 

betriebenen „Employment Zones“ gezeigt, dass ein intensives Betreuungsverhält-

nis, ein umfassender Beratungsansatz, der neben den Beschäftigungsbarrieren 

auch den familiären Kontext mit einbezieht und eine intensive Nachbetreuung für 

die in Arbeit Vermittelten zentral sind für den Wiedereinstieg und den Verbleib in 

Arbeit (Casebourne et al., 2006 und Hirst et al., 2002). Als eine weitere wichtige 

Erfolgsbedingung von Arbeitsvermittlung in den „Employment Zones“ wurden die 

intensiveren Arbeitgeberkontakte und die regelmäßige Überprüfung der Kontakt-

aufnahme bei Arbeitgebern ausgemacht (Hasluck und Green, 2007).  

 

Obwohl Beratung und Unterstützung bei der Arbeitssuche generell eine zentrale 

Rolle zugeschrieben wird, ist – außer dem britischen Beispiel - relativ wenig darüber 

bekannt, welche Art der Unterstützung und welche konkreten Such- und Mat-

chingstrategien für welche Personengruppen letztlich erfolgreich ist. Es gibt kaum 

Evaluationsstudien, die explizit die Qualität von Dienstleistungen (Beratungs- und 

Vermittlungsstrategien) untersuchen. Dies ist umso bedauerlicher, da mit einem 

steigenden Anteil von Personen mit schweren Vermittlungshemmnissen die Qualität 

der Dienstleistungs- und Aktivierungsprogramme umso wichtiger wird. 

 

Sanktionen 

Sanktionen sind ein Aktivierungsinstrument, das in den letzten Jahren insbesondere 

in den Niederlanden und Dänemark verstärkt eingesetzt wurde. Rosholm und Sva-

rer (2004) zeigen, dass sich die Arbeitslosigkeitsdauer von Männern in Dänemark 

aufgrund des Droheffektes von Sanktionen um zehn Prozent reduziert hat. Svarer 

(2007) kommt in einer weiteren Studie zum Einfluss von Sanktionen auf den Erfolg 

bei der Arbeitssuche in Dänemark zu dem Ergebnis, dass sich infolge einer Sankti-

on die Abgangsrate aus Arbeitslosigkeit in Beschäftigung um 50 Prozent erhöhte.  
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Eine experimentelle Studie zu den Wirkungen von Sanktionsmechanismen für So-

zialhilfebezieher in der Stadt Rotterdam (van den Berg et al. 2004) zeigt, dass be-

reits eine geringe Leistungskürzung einen großen Einfluss auf das Suchverhalten 

von Sozialhilfeempfängern hat. Die Abgangsrate aus Sozialhilfe erhöhte sich um 

mehr als 140 Prozent nach Verhängung einer Sanktion. Der Effekt einer dauerhaf-

ten Sanktion war größer als der einer zeitlich befristeten. Härtere Sanktionen hatten 

aber keine stärkeren Effekte als mildere. Die Effekte zeigten sich bei allen sanktio-

nierten Sozialhilfebeziehern ohne signifikante Unterschiede.  

 

In weiteren Studien aus den Niederlanden (Abbring et al. 2006) und der Schweiz 

(Lalive et al. 2005) erwiesen sich die ex-post Effekte von Sanktionen jedoch als 

gering. Die Studien geben jedoch Hinweise darauf, dass die Ex-ante Effekte von 

Sanktionen mitunter bedeutsamer sind. Bereits die Androhung einer Leistungsein-

schränkung führt demnach dazu, dass die Mitwirkungspflichten beachtet werden 

und die Suchanstrengungen erhöht werden. Damit die gewünschten Wirkungen 

auch eintreten können, ist die Glaubwürdigkeit der Sanktionierung entscheidend. 

 

Contracting out 

Hinsichtlich der Frage, ob öffentliche Agenturen oder beauftragte Dritte erfolgrei-

cher sind, gibt es wenige Studien auf einer Kontrollgruppenbasis. Nur in Großbri-

tannien wurden die Integrationserfolge in den von privaten Anbietern betriebenen 

“Employment Zones” (EZ) im Vergleich zum New Deal 25+ - Programm, das von 

Jobcenter Plus durchgeführt wird, gemessen. Aufgrund der unterschiedlichen Res-

sourcenausstattung und Unterschiede in der Zielgruppe handelt sich dabei aller-

dings nur annäherungsweise um einen „echten“ Vergleich. Hales et al. (2003) fin-

den, dass die EZ- Teilnahme die Beschäftigungschancen im Vergleich zur Teilnah-

me am ND25+ signifikant erhöhte. Teilnehmerbefragungen zeigten zudem eine 

hohe Zufriedenheit mit dem EZ- Dienstleistungsmodell. Künftig werden alle Jobcen-

ter Plus-Kunden nach 12 Monaten von Dritten betreut werden (s. Kapitel 9).  

 

Die Evaluierung der Vermittlung von ALG-II Empfänger durch Dritte kommt dage-

gen zu weniger positiven Ergebnissen. Die Beschäftigungschancen von ALG II-

Beziehern erhöhen sich — je nach Teilgruppe — gar nicht oder nur in geringem 

Umfang. Im Durchschnitt sind an Dritte ausgesourcte ALG II- Bezieher genauso 

häufig oder häufiger arbeitslos gemeldet oder in Maßnahmen aktiver Arbeitsmarkt-

politik und beziehen genauso häufig ALG II wie die Vergleichsgruppe. Nur einzelne, 

schwerer vermittelbare Gruppen von ALG II- Empfängern profitieren von der Über-

weisung an private Vermittler (Bernhard und Wolff, 2008).  
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Leistungshöhe und Leistungsdauer 

Eine Reihe von nationalen und internationalen Studien zur Wirkung veränderter 

Anspruchskriterien (Höhe und Dauer von Lohnersatzleistungen) belegen, dass eine 

längere Transferbezugsdauer die Dauer der Arbeitslosigkeit erhöht. Diese beziehen 

sich jedoch überwiegend auf Arbeitslosengeldbezieher und nicht auf Hilfebezieher. 

Zwar stehen generelle Kürzungen von „Last-resort“-Fürsorgeleistungen in Europa 

(bislang) nicht auf dem Aktivierungsplan, aber eine Differenzierung von Hilfeleistun-

gen, die mit Kürzungen für bestimmte Personengruppen verbunden sind (Migran-

ten, Personen in Paarhaushalten) sind beispielsweise in Dänemark, einem Land 

das im europäischen Vergleich die höchsten Hilfeleistungen gewährt,  zu beobach-

ten,  

 

Rosholm und Vejlin (2007) haben die Effekte der im Juli 2002 eingeführten 

Starthelp für neu eingereiste Flüchtlinge untersucht. Starthelp ist ein um rd. 35 Pro-

zent niedrigerer Sozialhilfesatz für Migranten, die weniger als sieben Jahre in Dä-

nemark leben. Die Autoren vergleichen die Beschäftigungsraten und den Grad der 

Nicht-Erwerbsbeteiligung von „alten“ (mit höherem Sozialhilfesatz) und „neuen“ 

Flüchtlingen (mit Starthelp). Die Autoren finden, dass die reduzierten Transferleis-

tungen den Übergang in Beschäftigung signifikant erhöhen. Die größten Effekte 

zeigen sich nach zwei Jahren aber nur für bestimmte Personengruppen (Männer, 

30-50 Jährige, gut Ausgebildete). Hohe Übergangsraten in Nicht-Beschäftigung 

finden sie dagegen sowohl für Frauen mit Kindern als auch für Hochqualifizierte. 

 

In den USA wurde mit der Sozialhilfereform von 1996 die Bezugsdauer von Hilfe-

leistungen zeitlich begrenzt. Erkenntnisse zu den Wirkungen der zeitlichen Befris-

tung von Hilfeleistungen („Time limits“) zeigen, dass diese insbesondere die Netto-

Beschäftigungsraten von Alleinerziehenden TANF- Beziehern erhöht haben (Grog-

ger und Karoly,  2005). Allerdings arbeiten rd. 40 Prozent der früheren Hilfebezieher 

nicht. Davon sind 20 Prozent Alleinerziehende, die weder arbeiten noch Hilfeleis-

tungen beziehen und folglich ein hohes Verarmungsrisiko aufweisen (Moffitt, 2008).   

 

Workfare i. e. S. (öffentliche Beschäftigungsangebo te)  

Bei der Beurteilung der Wirkungen von öffentlichen Beschäftigungsangeboten müs-

sen Programm-Effekte (Förderung der Beschäftigungsfähigkeit) von direkten Ab-

schreckungseffekten (Test der Verfügbarkeit) und auch mittelbaren Wirkungen (Ak-

zeptanz gering entlohnter Jobs) getrennt werden.  
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Mittelbare Wirkungen ergeben sich durch die drohende obligatorische Teilnahme an 

(unattraktiv ausgestalteten) öffentlichen Arbeitsgelegenheiten in dem Sinne, dass 

sie zur Aufnahme auch von weniger gut entlohnten Stellen auf dem ersten Arbeits-

markt oder zum Wechsel in Qualifizierungsmaßnahmen beiträgt. Nur jene Perso-

nen, für die keine alternative Möglichkeit zur Erzielung eines höheren Verdienstes 

besteht, werden im Endeffekt auf die Arbeitsgelegenheit angewiesen sein. Die An-

drohung von Workfare - Jobs kann letztlich dazu führen, dass vermehrt  gering ent-

lohnte Jobs im regulären Arbeitsmarkt angenommen werden.  

 

Bei den Ausgestaltungsmerkmalen von öffentlichen Beschäftigungsangeboten geht 

es vor allem um die Dauer der Maßnahme, die Art des Beschäftigungsverhältnisses 

und die Entlohnung. Was die Dauer der Beschäftigungsprogramme angeht, so wird 

in aller Regel auf zeitlich begrenzte Maßnahmen gesetzt. Der Vorteil relativ kurzer 

Maßnahmen liegt vor allem darin, dass die Lock- In Effekte im Regelfall geringer 

ausfallen als bei langen Maßnahmen. Diese wiederum stellen eine wesentlich wirk-

samere Drohung dar, sich nicht im Transferbezug einzurichten, sofern es sich bei 

den Teilnehmern um „freiwillig“ Arbeitslose handelt.  

 

Bei der Art des Beschäftigungsverhältnisses findet sich häufig eine mehrstufige 

Ausgestaltung. In den meisten Ländern gibt es gemeinnützige Beschäftigung in 

staatlichen oder kommunalen Beschäftigungsgesellschaften nur für solche Perso-

nen, die aufgrund gravierender Hemmnisse nicht für eine reguläre Beschäftigung in 

Frage kommen. In „leichteren“ Fällen wird auf subventionierte Beschäftigung 

(Lohnkostenzuschüsse) am ersten Arbeitsmarkt gesetzt. Innerhalb des möglichen 

Tätigkeitsspektrums haben sich marktnahe Tätigkeitsfelder mit begrenzten Qualifi-

kationsanforderungen als erfolgreicher für die spätere Vermittlung erweisen als 

marktferne. 

 

Internationale Evaluationsergebnisse für Maßnahmen, die den deutschen Arbeits-

gelegenheiten entsprechen, sind jedoch spärlich. Wenn in internationalen Evaluati-

onen von „Workfare“, „Work Related Activities“, „Mandatory Work“ oder ganz gene-

rell von „Mandatory Employment based Programs“ die Rede ist, wird darunter nicht 

nur gemeinnützige, unbezahlte Tätigkeit im öffentlichen Sektor verstanden, sondern 

auch subventionierte Beschäftigung in privaten Unternehmen und im öffentlichen 

Sektor, und teils auch soziale Aktivierung zur Überwindung schwerwiegender Be-

schäftigungsbarrieren (s. die Studien von Gravesen et al. und Bolvig et al. für Dä-

nemark im Zeitraum 1997-1999).  
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In Großbritannien wird Workfare i.e.S. als eine von vier Möglichkeiten in der Opti-

onsphase angeboten. Diese umfassen i. d. R. auf 6 Monate begrenzte Tätigkeiten 

im Umweltbereich oder bei gemeinnützigen Organisationen. Neben Arbeitslosenhil-

fe bekommen die Teilnehmer an Arbeitsgelegenheiten eine Aufwandsentschädi-

gung in Höhe von max. 400 Pfund für 6 Monaten. Aus der bereits zitierten Studie 

von Dorsett (2006) ist bekannt, dass Arbeitsgelegenheiten im Vergleich zu den an-

deren Optionen wie z.B. Aus- oder Weiterbildung schlecht abschneiden. Rund 70 

Prozent der Teilnehmer an Arbeitsgelegenheiten gehen in die dritte Phase des New 

Deal Programms (Follow Through), da sie keine Arbeit nach Maßnahmenende ge-

funden haben. Aus Teilnehmerbefragungen geht aber auch hervor, dass insbeson-

dere diejenigen NDYP- Teilnehmern, die unfreiwillig einer öffentlichen Arbeitsgel-

genheit zugewiesen wurden, ihre Suchintensität stark erhöhten. Dies mag auch an 

der generellen Unzufriedenheit vieler Teilnehmer gerade mit dieser Form der einge-

forderten Arbeitsaktivität  liegen (Hasluck und Green, 2007). 

                                                                                                                    

Entgegen einer weit verbreiteten Auffassung, ist der Einsatz von Workfare- Maß-

nahmen im engeren Sinne (gemeinnützige Beschäftigung) in den USA sehr be-

grenzt. Nur etwa ein Prozent der fünf Millionen TANF- Bezieher nahm in den ersten 

Jahren nach der PROWA- Einführung an einer Workfare- Maßnahme teil. Auch in 

den USA  wird nicht nur unentgeltliche Arbeit im öffentlichen Sektor als Arbeitsleis-

tung (Mandatory Work) anerkannt, sondern auch subventionierte Beschäftigung im 

privaten und öffentlichen Bereich, ehrenamtliche Tätigkeiten, On-the-Job Training 

und Arbeitssuchaktivitäten (bis zu 6 Monaten). Experimentelle oder Studien mit 

Kontrollgruppen zu Workfare i. e. S. wurden in den USA nach Aufhebung des nati-

onalen Evaluationsmandats im Jahr 1996 jedoch nicht mehr durchgeführt. Es gibt 

zwar umfassende Studien zu den Wirkungen bundesstaatlicher Programme (GAIN, 

Portland, Riverside, Wisconsin Works etc.), aber innerhalb dieser Programme wur-

den öffentliche Beschäftigungsangebote nicht mehr gesondert evaluiert. 

 

Informationen zu Beschäftigungs- und Einkommenseffekten von Workfare i.e.S. 

liegen aber für die USA  aus den 1980er Jahren vor. Unbezahlte Beschäftigung im 

kommunalen Bereich wurde in einer Reihe kleinerer Pilotprojekte evaluiert (Brock et 

al. 1993). Im Gegensatz zu geeigneten Vergleichsgruppen erhöhten Arbeitsgele-

genheiten, die zeitlich meist unbefristet und von keinerlei Unterstützung bei der 

Vermittlung begleitet waren, allerdings weder die Beschäftigungsquote noch das 

Einkommen der Teilnehmer.  Andere Workfare - Programme, die unbezahlte Ar-

beitseinsätze für diejenigen vorsahen, die nach drei Monaten keine Arbeit finden 

konnten, hatten dagegen positive Wirkungen auf Beschäftigung und Einkommen. 
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Das Einkommen der Teilnehmer lag zwischen 1 Prozent bis 33 Prozent höher als 

dasjenige in der Kontrollgruppe (Ochel, 2005). 

 

Auch aus den Niederlanden liegen Erfahrungen mit öffentlichen Beschäftigungs-

programmen (sog. Melkert-Jobs) aus der Zeit vor 2004 vor. Mit Einführung des 

neuen Sozialhilfegesetzes (WWB) wurden die Melkert Jobs jedoch abgeschafft. 

Erfahrungen mit Melkert III-Jobs, die als Experiment für „soziale Aktivierung“ seit 

1996 genutzt wurden,  gingen aber in das Design lokaler Reintegrationsprogramme 

mit ein. Untersuchungen Übergang von Arbeitslosigkeit in Beschäftigung zeigen, 

dass Melkert- Jobs nicht nur den Übergang in reguläre Arbeit nicht erhöht, sondern 

sogar reduziert haben (van Oorschot, 2002). 

 

In der kürzlich von Wolff und Hohmeyer (2008) vorgelegten ersten Wirkungsanaly-

se zu den Ein-Euro-Jobs im SGB II, wird dieser Befund weitgehend bestätigt. Teil-

nehmer haben  in der Zeit, in der viele Teilnahmen noch nicht abgeschlossen sind, 

aufgrund des Lock-in Effektes geringere Beschäftigungschancen. Etwa 18 bis 20 

Monate nach Maßnahmestart wirkt sich die Teilnahme bei einigen Gruppen positiv 

auf ihre Eingliederungswahrscheinlichkeit aus. Die Eingliederungschancen und da-

mit auch die Beschäftigungsfähigkeit von westdeutschen Frauen, Teilnehmer im 

Alter von über 24 Jahren und Personen, die lange keine reguläre Beschäftigung 

ausgeübt haben, wird erhöht. Die Teilnahme trägt innerhalb der Beobachtungszeit 

von zwei Jahren nach Maßnahmebeginn jedoch nicht zur Beendigung der Hilfebe-

dürftigkeit bei. 

 

Befragungen zur Zufriedenheit der Teilnehmer von „sozialen Aktivierungsprogram-

men“ in den Niederlanden (Melkert III) und in Dänemark (Bach, 2002) oder mit Ein-

Euro-Jobs in Gebieten mit hoher Arbeitslosigkeit wie in Ostdeutschland (Hohmeyer 

et al 2006), legen aber auch den Schluss nahe, dass Zusatzjobs nicht nur - wie in 

der Öffentlichkeit oft beklagt - Dead-end Jobs und ein repressives Aktivierungsin-

strument sind, sondern tatsächlich ein Potenzial zur Steigerung der individuellen 

Zufriedenheit beinhalten können und damit auch Hilfen zur Lebensbewältigung dar-

stellen. Dies ist aber grundsätzlich nicht mit der „Arbeitsleid“ – Hypothese in der 

ökonomischen Theorie zu vereinbaren. Wird auf politischer Ebene letztlich aber das 

Ziel verfolgt, die Lebenszufriedenheit erwerbsfähiger Hilfebedürftiger zu steigern, so 

wäre soziale Aktivierung und die Bereitstellung hinreichend vieler Workfare- Maß-

nahmen auch auf freiwilliger Basis eine effiziente Strategie.  
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8.3 Nachhaltigkeit von Effekten 

Länderübergreifend kann aus den empirischen Befunden zu den in Tabelle 3 aufge-

führten Aktivierungsinstrumenten der Schluss gezogen werden, dass ein hoher 

Verpflichtungsgrad von Maßnahmen effektiver für die Reintegration in Erwerbsar-

beit ist als freiwillige Programme.  

 

Die Frage ist jedoch, ob die durch verschiedene Maßnahmen und Programme er-

reichte Reintegration auch nachhaltig ist. Geben empirische Ergebnisse Anlass zu 

der Vermutung, dass die nachhaltige Integration in den ersten Arbeitsmarkt nur eine 

begrenzte Option darstellt? Nach mehr als einer Dekade von „Welfare-to-Work“ 

Politik in Großbritannien und den USA zeigen neuere Studien jedoch, dass kurzfris-

tig erfolgreiche Integrationsstrategien nicht unbedingt für alle Gruppen von Hilfebe-

ziehern auch nachhaltige Erfolge zeitigen.  

 

In Großbritannien hatten 2006 zwei Drittel und im Mai 2008 bereits 80 Prozent aller 

JSA- Bezieher bereits vorher schon einmal Arbeitslosengeld bezogen. 23 Prozent 

der Teilnehmer am „New Deal for Young People“ nahmen im Mai 2006 bereits das 

zweite Mal und 9 Prozent sogar das dritte Mal daran teil. Eine von der Labour-

Regierung in Auftrag gegebene Analyse ihrer Welfare-to-work Politik seit 1998  

kommt dann auch zu dem Ergebnis, dass der “Work First” -Ansatz zwar mehrere 

Kohorten von JSA- Beziehern erfolgreich wieder in Arbeit gebracht hat, aber dass 

der große Anteil der JSA - Rückkehrer und New Deal-Maßnahmen- Wiederholer 

gezeigt hat, dass insbesondere die vielen Geringqualifizierten unter den Arbeitslo-

sen in einer Art Niedriglohn- und Einstiegsjobfalle sitzen. 

 

Für Niedriglohnverdiener ist es auf der Insel zunehmend schwieriger geworden,  

einen sicheren und unbefristeten Arbeitsplatz zu finden, und dies sei nicht unbe-

dingt ein Anreiz, sich von Sozialleistungen zu lösen. Finanzielle Anreize in Form von 

Steuergutschriften bieten Unterstützung für Niedriglohnempfänger, stellen jedoch 

für den Zweitverdiener einer Familie einen Fehlanreiz dar, einer formalen Arbeit 

nachzugehen  (Freud, 2007). Eine Befragung  von rd. 7000 Leistungsbeziehern im 

Jahr 2004 zeigt dann auch, dass lediglich 50 Prozent der JSA -Bezieher in eine 

Beschäftigung mit mehr als 16 Stunden pro Woche wechselten (Coleman und Ken-

nedy, 2005). Beobachter sprechen im britischen Fall daher auch von einer „16-

Stunden Aktivierungsfalle“.  
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Die britischen Erfahrungen mit „Drehtüreffekten“ werden durch neuere Erkenntnisse 

aus den USA bestätigt. Die Untersuchung der längerfristigen Wirkungen von „Wis-

consin Works“ zeigen, dass 52 Prozent der Teilnehmer, die das Programm zwi-

schen 1999 und 2002 durchlaufen haben, Mitte 2004 wieder an dem Programm 

teilnahmen (DWD, 2005). Dass die meisten Teilnehmer am Wisconsin Work Pro-

gramm tatsächlich niedrig entlohnte Beschäftigungsverhältnisse eingegangen sind, 

spiegelt sich in den Einkommensdaten wider. Im Jahr 2004 hatten 20 Prozent der 

früheren Programmteilnehmer ein Einkommen, das 20 Prozent über der offiziellen 

Armutsgrenze lag. Das durchschnittliche Einkommen betrug US $ 9.000. Unter Ein-

beziehung der Steuergutschriften (EITC) stieg der Anteil auf 33 Prozent. Dies be-

deutet letztlich, dass die Mehrzahl der Teilnehmer es in einem Zeitraum zwischen 3 

und 5 Jahren – trotz gesetzlichem Mindestlohn und trotz Steuergutschriften  - nicht 

geschafft hatte, ein von Sozialleistungen unabhängiges Leben zu führen. Die Mehr-

heit der W-2 Teilnehmer ist nach wie vor der Kategorie der „Working Poor“ zuzu-

rechnen.   

 

Die Erfahrungen mit Workfare in Form einer allgemeinen Arbeitspflicht in den USA 

zeigen, dass die meisten Hilfebezieher nicht über die notwendigen Qualifikationen 

und Fähigkeiten verfügen, um eine existenzsichernde Arbeit zu bekommen. Viele 

Hilfeempfänger mit einer großen Distanz zum Arbeitsmarkt müssen zuerst zuver-

lässige Arbeitsgewohnheiten entwickeln, bevor eine dauerhafte Anstellung im regu-

lären Arbeitsmarkt angestrebt werden kann. Da die Anzahl von öffentlichen Arbeits-

gelegenheiten, die sinnvolle Arbeitserfahrung bieten,  allerdings  gering ist, liegt der 

Schwerpunkt der Aktivierungsstrategie in den USA aktuell weniger in gemeinnützi-

ger Arbeit (Workfare i. e. S.)  als vielmehr auf der Entwicklung von Arbeitserfahrung 

und Beschäftigungsfähigkeit. Hierfür eingesetzte Maßnahmen umfassen subventio-

nierte Beschäftigung, Ausbildung  am Arbeitsplatz, Aktivitäten zur Arbeitsuche und 

zur Steigerung der Arbeitsbereitschaft, Praktika, ehrenamtliche Tätigkeiten, Be-

rufsausbildung und die Bereitstellung von Kinderbetreuung für andere Teilnehmer. 

Für diejenigen, die keinen sekundären Schulabschluss besitzen, wird eine Sekun-

darschulausbildung gefördert und auf den GED-Test vorbereitet („General Educati-

onal Development“).  

 

Es ist jedoch nicht klar, ob diese Ergebnisse auch für andere Work First-

Programme in anderen Bundesstaaten repräsentativ sind. In Bezug auf die Ein-

kommenssituation hatten frühere Studien (Blank, 2002) gezeigt, dass die Armut 

unter der Erwerbsbevölkerung, speziell von Alleinerziehenden mit Kindern, durch 

die Reformmaßnahmen verringert werden konnte. In einer vor kurzem abgeschlos-
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senen Untersuchung von O’Leary und Kline (2008) zur Arbeitslosenversicherung als 

Sicherheitsnetz für frühere TANF- Bezieher, zeigte sich, dass 73 Prozent aller Ab-

gänger aus TANF innerhalb der drei darauffolgenden Jahre arbeitslos waren. 

TANF- Bezieher weisen im Vergleich zum Durchschnitt der Arbeitslosengeldbezie-

her höhere Kündigungsraten auf. 52.6 Prozent aller abgelehnten Antragsteller auf 

Arbeitslosengeld kehren zudem wieder in den TANF- Bezug zurück. 

 

Hotz et al. (2006) untersuchten mit einem Längsschnittdatensatz die langfristige 

Wirkung der Weiterbildungskomponente innerhalb des kalifornischen GAIN-

Programms. Im Unterschied zu der seinerzeit einflussreichen Erkenntnis, dass  

Work First- Ansätze einem Humankapitalansatz überlegen sind, zeigen die Autoren,  

dass Work First-Ansätze für Geringqualifizierte bestenfalls kurzfristige Vorteile in 

Bezug auf Beschäftigung und Einkommen haben. In Einklang mit den langfristigen 

Ergebnissen aus „Wisconsin Works“ zeichnet dieses Ergebnis ein differenziertes 

Bild der Wirkungen von Work First. Bereits nach 3 bis 5 Jahren erzielen lange Trai-

ningseinheiten bessere Resultate als nur kurzfristige Unterweisungen. Daraus kann 

man den Schluss ableiten, dass nicht in jedem Fall die unmittelbare Vermittlung in 

Arbeit langfristig die bessere Strategie darstellt. 

 

Aus den Niederlanden ist bislang relativ wenig bekannt, ob die strikte Ausrichtung 

der kommunalen Aktivierungsstrategien auf Effizienz, zu negativen Effekten wie 

einer Verstärkung sozialer Exklusion oder höheren Armutsraten bei Personen ge-

führt hat, die nicht bereit sind, die Aktivierungsanforderungen zu erfüllen. Einige 

Kommunen haben deshalb begonnen, mögliche negative Effekte  ihrer Aktivie-

rungsstrategie wie Kriminalität oder Überschuldung, zu untersuchen (DIVOSA, 

2007). 

 

Erste Analysen zur Dynamik im ALG II-Bezug geben Hinweise darauf, dass „För-

dern und Fordern“ mit Drehtüreffekten verbunden ist. Knapp ein Viertel aller Zugän-

ge in den Hilfebezug waren höchstens drei Monate vorher aus dem SGB II Bezug 

ausgeschieden, ebenso viele der Abgänge kommen innerhalb der nächsten drei 

Monate in den Leistungsbezug zurück. Es zeigt sich, dass unter der vergleichswei-

se heterogenen ALG II-Klientel die arbeitsmarktnahen Hilfebezieher durch die spür-

bare Besserung auf dem Arbeitsmarkt das System eher verlassen. Dies bedeutet 

aber auch, dass letztlich die arbeitsmarktfernen Personengruppen im System 

verbleiben, die nicht in der Lage sind, eine Arbeit zu einem existenzsichernden 

Lohn zu bekommen (BA, 2008). 
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Dieser Tatbestand mag auf ein generelles Screening -Paradox von Workfare hin-

deuten. Durch Druck erzeugte Abgänge aus dem Transfersystem können schnell 

wieder als Zugang im System auftauchen, weil Verpflichtungen und Sanktionen 

nachhaltige Wirkungen im Sinne von Verhaltensanpassungen an die neuen Normen 

entfalten. Die internationalen Beispiele zeigen aber auch, dass erzwungene Abgän-

ge in „prekäre“ Formen der Beschäftigung nicht immer von Dauer sind, weil sie mit 

Drehtüreffekten einhergehen. Ohne zusätzliche Formen der Nachbetreuung von 

Personengruppen mit multiplen Vermittlungshemmnissen ist Aktivierungspolitik 

dann nichts anderes als ein repressives Instrument gegenüber wettbewerbsschwa-

chen  Gruppen.  

 

9 Internationale Ansätze zur Weiterentwicklung von Aktivie-
rungsstrategien 

In Ländern wie Dänemark, den Niederlanden und Großbritannien prägt nicht mehr 

eine hohe Arbeitslosigkeit, sondern Arbeitskräfteknappheit das Bild auf dem Ar-

beitsmarkt. Gerade in diesen drei Ländern ist jedoch auch der Anteil von Transfer-

beziehern im erwerbsfähigen Alter, die weder beschäftigt noch arbeitslos sind, be-

sonders hoch. In allen Vergleichsländern ist trotz eines massiven Rückgangs der 

Arbeitslosigkeit die gesamtwirtschaftliche Beschäftigung nur mäßig, aber die Zahl 

inaktiver Transferbezieher überdurchschnittlich gestiegen (s. Kapitel 6). Aktivie-

rungsstrategien in den Nachbarländern sind deshalb zunehmend auf die Erhöhung 

der Erwerbsbeteiligung durch die Mobilisierung der Inaktiven ausgerichtet. Die Be-

kämpfung (offener) Arbeitslosigkeit rückt im Unterschied zu Deutschland eher in 

den Hintergrund (ausführlich hierzu Konle-Seidl und Lang, 2006).  

 

Durch die Eingliederung von „inaktiven“ Früh- und Erwerbsunfähigkeitsrentnern 

konzentrieren sich im europäischen Ausland Aktivierungsstrategien zum einen auf 

immer mehr Personen. Gleichzeitig wird aber auch versucht, das Maßnahmenreper-

toire stärker auf den harte Kern der Hilfebezieher und Langzeitarbeitslosen, zu de-

nen insbesondere auch Migranten aus nicht westlichen Ländern zählen, auszurich-

ten.  

 

In den USA werden derzeit eher Modifikationen als grundlegende Veränderungen 

diskutiert.  Diese beziehen sich zum einen auf ehemalige Sozialhilfeempfänger, die 

nicht arbeiten und – aufgrund der „time limits“ - auch keine Sozialhilfe mehr bezie-

hen (40 Prozent; darunter rd. 20 Prozent Alleinerziehende) und zum anderen auf 

Personen, die zwar arbeiten aber aufgrund instabiler Beschäftigungsverhältnisse 

ein unregelmäßiges Einkommen beziehen.  
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Die Erfahrungen mit einer allgemeinen Arbeitspflicht für TANF- Bezieher haben 

gezeigt, dass die meisten Hilfebezieher nicht über die notwendigen Qualifikationen 

und Fähigkeiten verfügen, um eine  existenzsichernde Arbeit zu bekommen. Viele 

Hilfeempfänger mit einer großen Distanz zum Arbeitsmarkt müssen zuerst zuver-

lässige Arbeitsgewohnheiten entwickeln, bevor eine dauerhafte Anstellung im regu-

lären Arbeitsmarkt angestrebt werden kann. Der Schwerpunkt der Aktivierungsstra-

tegie in den USA liegt deshalb aktuell weniger in einem weiteren Ausbau von Work-

fare-Maßnahmen als vielmehr auf der Entwicklung von Arbeitserfahrung und Be-

schäftigungsfähigkeit 

 

Für diejenigen, die keinen sekundären Schulabschluss besitzen, wird eine Sekun-

darschulausbildung gefördert und auf den GED-Test  vorbereitet („General Educati-

onal Development“). Zum einen wird der Ausbau beschäftigungsorientierter Hilfe-

leistungen in Form besserer Kinderbetreuung, intensiverer Unterstützung bei der 

Arbeitssuche, mehr Aus- und Weiterbildungsprogramme und Formen der Nach-

betreuung zur Stabilisierung bestehender Arbeitsverhältnisse diskutiert. Auf der 

anderen Seite gibt es Vorschläge zur Unterstützung von Familien mit gesundheitli-

chen oder familiären Problemen, die nicht zwangsläufig beschäftigungsorientiert 

sind. Schließlich sind gering qualifizierte Männer eine bisher vernachlässigte Ziel-

gruppe. Sie sind bislang sowohl von wesentlichen staatlichen Transferprogrammen 

(TANF, Medicaid, SSI oder Wohngeld) als auch von arbeitsmarktpolitischen Wei-

terbildungsprogrammen ausgeschlossen (Moffitt, 2008). 

 

In Dänemark setzt man bereits seit dem Kurswechsel im Jahr 2003 („Mehr Men-

schen in Arbeit bringen“) auf eine stärkere Integration von Inaktiven ins Erwerbssys-

tem. So werden beispielsweise den Beziehern des kommunalen Krankengeldes 

verstärkt Rehabilitationsmaßnahmen und für Personen mit eingeschränkter Be-

schäftigungsfähigkeit vermehrt „Flex-Jobs“ angeboten. Flex-Jobs sind subventio-

nierte, zeitlich unbefristete Beschäftigungsverhältnisse im privaten und öffentlichen 

Bereich, bei denen der Arbeitgeber einen Lohnkostenzuschuss in Höhe von bis zu 

2/3 des tariflich festgelegten Mindestlohnes erhält. Mit den Flex-Jobs verfolgte man 

aber zugleich das Ziel, den Zugang zur Frühverrentung einzudämmen. Die Zahl der 

Personen in Flex-Jobs ist in den letzten Jahren stark angestiegen, ohne dass je-

doch der Zugang in Frühverrentungsprogramme gestoppt werden konnte. 

 

Im Rahmen des 2006 verabschiedeten Reformpaketes („Welfare Agreement“) wur-

den deshalb die Frühverrentungsregelungen geändert und weitere Maßnahmen zur 

Stärkung von Arbeitsanreizen eingeführt. 
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Die übergeordnete Zielsetzung des Reformpaketes ist die längerfristige finanzielle 

Sicherung des kostenintensiven dänischen „Flexicurity - Modells“ (Danish Ministry of 

Finance, 2006). In dem Paket wurden Vorschläge der „Welfare Commission“ aber 

nur teilweise umgesetzt17.   

 

Neben den bereits in Kapitel 4.5 erwähnten Maßnahmen wird für Personen mit 

Vermittlungshemmnissen die Möglichkeit abgesenkter Einstiegsgehälter geschaf-

fen.  Zudem sollen die Bildungs- und Ausbildungsangebote für Erwerbstätige und 

Arbeitslose so ausgebaut werden, dass 95 Prozent der Erwerbsbevölkerung bis 

zum Jahr 2015 einen formalen Abschluss aufweisen kann 

(http://www.fm.dk/1024/visNyhed.asp?artikelID=8608).  

 

Grundlegende Änderungen vollziehen sich derzeit auch in Großbritannien.  Die 

zweite Welle der britischen Welfare-to-Work Politik knüpft an die bisherige Work 

First-Strategie an, verbindet sie aber mit substantiellen Veränderungen in Bezug auf 

Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen sowie flexibleren und dezentraleren 

Formen der Umsetzung. Diese Strategie befindet sich teil in der Erprobungsphase 

und teils erst in der Konzeptionsphase.   

Die hohe Zahl von Transferbeziehern in rein „passiven“ Leistungssystemen18,  die 

damit verbundenen hohen Ausgaben für passive Leistungen sowie die oben be-

schriebenen Drehtüreffekte der (kurzfristig) als sehr erfolgreich eingestuften Aktivie-

rungspolitik für JSA - Bezieher haben die britischen Labour-Regierung veranlasst, 

ihre Work First Strategie quantitativ auszudehnen und qualitativ neu auszurichten. 

Als übergeordnete Zielsetzung der neuen Aktivierungsstrategie wird eine Erhöhung 

der Beschäftigungsquote von derzeit rund 75 Prozent auf 80 Prozent ins Visier ge-

nommen. Im Fokus stehen dabei diejenigen Personengruppen, die sowohl geringe 

Beschäftigungs- als auch geringe Arbeitslosenraten aber überdurchschnittlich hohe 

                                                
17  So konnte der Vorschlag, die Dauer des Arbeitslosengeldes auf 2,5 Jahre zu verkürzen, konnte im 

Parlament nicht durchgesetzt werden. Dagegen wurde eine sukzessive Anhebung des Frühverren-
tungsalters von 60 auf 62 Jahre bis 2022 und des regulären Renteneintrittsalters von 65 auf 67 
Jahre bis 2027 beschlossen. Zudem werden die Möglichkeiten für über 55-jährige Arbeitslose, vier 
Jahre Arbeitslosengeld und anschließend Frührente zu beziehen, eingeschränkt. Künftig sollen äl-
teren Erwerbslosen „Senior Jobs“ angeboten werden. 

18
 Die Befunde aus verschiedenen, offiziell in Auftrag gegebenen, Berichten sind wenig erfreulich 

(Freud, 2007, Leitch, 2006).  3,1 Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter beziehen länger als 
ein Jahr Transferleistungen. Es gibt  drei Millionen Haushalte,  in denen  keiner im Alter zwischen 
15 und 64 Jahren arbeitet. „Worklessness“ konzentriert sich zudem auf bestimmten Stadteilen, ist 
aber auch in Gegenden mit einem boomenden lokalen Arbeitsmarkt  zu finden.  1.7 Millionen Kin-
der wachsen in solchen Haushalten auf. Ein hoher Anteil von 16 und 17 Jährigen befinden sich 
weder in schulischer oder beruflicher Ausbildung noch arbeiten sie. Trotz gewisser Forstschritte in 
den letzten Jahren haben 4,5 Millionen Menschen (= 1/3) im erwerbsfähigen Alter keinen Ab-
schluss. Rund die Hälfte der Erwachsenen verfügt nicht über grundlegende Rechenfertigkeiten und 
1/6 nicht über  grundlegende Lese- und Schreibfertigkeiten.  
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Inaktivitätsraten aufweisen. Dies sind insbesondere Personen mit Behinderungen 

mit einer Beschäftigungsquote von 49 Prozent, Geringqualifizierte (47 Prozent), 

Alleinerziehende (40 Prozent), Angehörige ethnischer Minoritäten (32 Prozent) und 

Ältere ab 50 Jahren (28 Prozent).   

 

Neben der Ausdehnung des „Rechte- und Pflichten“- Prinzips auf diese Personen-

gruppen, besteht die zentrale Herausforderung künftiger Aktivierungspolitik in 

Großbritannien darin, durch längerfristige Qualifizierungsmaßnahmen und Maß-

nahmen zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit, sowohl den individuellen 

Verbleib in Arbeit als auch die Aufstiegsmobilität zu erhöhen. Hierzu wurde in 

2007/2008 ein integriertes Beschäftigungs- und Qualifizierungs-Maßnahmenpaket 

ausgearbeitet, das in Teilen bereits umgesetzt bzw. gerade erprobt wird 

http://www.dwp.gov.uk/welfarereform.  

 

So müssen Alleinerziehende künftig früher als bisher vom passiven Hilfesystem (IS) 

in ein aktives Transfersystem wechseln. Der Wechsel wird durch das Alter des 

jüngsten Kindes bestimmt. Diese Altersgrenze wird sukzessive von bislang 16 Jah-

ren auf 7 Jahre bis 2010 herabgesetzt. Begleitet wird dieser Schritt durch eine in-

tensivere Unterstützung bei der Arbeitssuche und durch einen Ausbau der Kinder-

betreuung. Für die Bezieher von Erwerbsunfähigkeitsrenten ergeben sich weitrei-

chende Änderungen hinsichtlich des Leistungsbezugs. Verschiedene Leistungsar-

ten für Erwerbsgeminderte (IB und IS) werden zu einer neuen „Employment and 

Support Allowance“ (ESA) zusammengefasst, die ab Oktober 2008 für neue An-

tragsteller in Kraft tritt (http://www.dwp.gov.uk/welfarereform/legislation_bill.asp). 

 

Bis 2010 sollen die verschiedenen New Deal-Programme sowie die „Employment 

Zones“ zu einem einzigen „Flexible New Deal“ zusammengefasst werden. Innerhalb 

dieses flexiblen New Deals müssen sich alle JSA - Bezieher nach 6 Monaten einem 

Leistungscheck  unterziehen, in dem Lese-, Schreib- und Rechenfertigkeiten sowie 

Englischkenntnisse überprüft  werden. Früher als bisher  sollen insbesondere be-

triebliche Trainingsmaßnahmen verpflichtend angeboten werden. Den Arbeitsver-

mittlern wird jedoch im Einzelfall mehr Freiraum bei der Entscheidung über die Teil-

nahmepflicht  an einer solchen Maßnahme eingeräumt werden. Nach zwölf Mona-

ten Arbeitslosigkeit werden alle JSA - Bezieher an Anbieter aus dem öffentlichen, 

privaten und freiwilligen Sektor übergeben, die auf Erfolgsbasis honoriert werden. 

Die neu unter Vertrag genommenen Anbieter müssen sicherstellen, dass jeder An-

spruchsteller, der es nicht schafft,  Arbeit zu finden, dazu verpflichtet wird, an einer 

Phase der Vollzeitaktivität teilzunehmen.  
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Bislang ist jedoch noch unklar, welche Beschäftigungs- und Qualifizierungspro-

grammen in Vollzeit konkret angeboten werden.  

 

Bis 2010 sollen 250.000 Personen mit Vermittlungshemmnissen in Arbeit vermittelt 

werden. Dazu wurden bislang bereits 600 sog. „Local Employment Partnerships“ 

(LEP) mit lokalen Arbeitgebern geschlossen, die sich bereit erklärt haben, Jobs für 

diese Klientel anzubieten. Den Arbeitgebern werden aber nicht Lohnkostenzu-

schüsse, sondern Unterstützung bei der betrieblichen Personalrekrutierung und 

Weiterbildung (auch der bereits Beschäftigten) angeboten. Jobcenter Plus wird 

hierzu im Rahmen des „Train to Gain“-Programms Praktika, Bewerbungstrainings, 

Assessments und Unterstützung bei sektorspezifischen Rekrutierungspraktiken 

anbieten19.   

 

Ein drittes Standbein soll auf der Einbeziehung lokaler Akteure liegen. Hierzu wurde 

ein „Working Neighbourhoods Fund“ in Höhe von £ 1,5 Mrd. aufgelegt, der die 

Kommunen dabei unterstützen soll, die in bestimmten Stadteilen stark verbreitete 

„Worklessness“ zu bekämpfen. Stärker als bislang rückt auch Bildung und Qualifi-

zierung in den Mittelpunkt der Welfare-to-Work Politik. Die schnelle Integration in 

Arbeit durch Work First soll durch eine „Skills into work, Skills in Work“- Politik er-

gänzt werden. Hierzu arbeitet das Arbeitsministerium (DWP) in Kooperation mit 

dem Bildungsministerium (DFES) eine mehrstufige Strategie aus, die zunächst in 

Pilotprojekten umgesetzt werden soll. Vorgesehen sind u. a. ein Bildungs- oder 

Qualifizierungskonto. Aufbauend auf dem Angebot einer Basisausbildung (Level 2) 

für Menschen ohne Abschluss, soll das Bildungskonto die Möglichkeit bieten, die im 

Betrieb oder in Bildungsinstituten erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse zertifizie-

ren zu lassen. Diese Maßnahmen befinden sich derzeit allerdings noch in der Kon-

zeptionsphase (http://www.dwp.gov.uk/welfarereform/skilled-for-work.asp). 

                                                
19 Eine in 2005 landesweit durchgeführte Befragung zur Stellenbesetzung hatte gezeigt, dass 31 
Prozent der Stellen aufgrund des Mangels an qualifizierten Bewerbern nicht besetzt werden konnte, 
20 Prozent der Bewerber zeigten kein Interesse an der Stelle, 17 Prozent fehlte die Arbeitserfahrung 
und 13 Prozent hatten keinen schulischen oder beruflichen Abschluss. 
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10 Fazit und  Schlussfolgerungen für die Weiterentw icklung 
des SGB II 

Mit den „Hartz- Gesetzen“ ist später als in anderen Ländern ein sehr umfassendes 

Reformbündel in kurzer Zeit umgesetzt worden. Es wurde ein fundamentaler Um-

bau der Arbeitsmarktpolitik und der Sicherungssysteme in Gang gesetzt. Mit der 

sehr ambitionierten Ausweitung der Zielgruppe im Rahmen der SGB-II Reform ist 

man hierzulande weiter gegangen als in den Vergleichsländern. Die neue „Grundsi-

cherung für Arbeitssuchende“ des SGB II geht auch weit über die Intention hinaus, 

erwerbsfähige Langzeitarbeitslose durch „Fördern und Fordern“ zu aktivieren. Sie 

ist vielmehr das zentrale System der Sicherung des Lebensunterhaltes für bedürfti-

ge Erwerbsfähige und deren Bedarfsgemeinschaften. Hierzulande sind deshalb 

mehr Menschen in ein einheitliches „aktives“ Grundsicherungssystem eingebunden 

als in den Vergleichsländern Dänemark, Großbritannien, Niederlande, Schweden 

und den USA.  

 

Die SGB II-Grundsicherung entspricht in der Konzeption den Anforderungen, die 

inter- und supranationale Organisationen wie die OECD und die EU an die Ausges-

taltung armutsfester aber beschäftigungsfreundlicher Grundsicherungssysteme 

stellen. Diese sollen einerseits eine sozioökonomische Ausgrenzung bestimmter 

Personengruppen verhindern. Andererseits soll sich Erwerbsarbeit für Hilfebezieher 

"lohnen". Der Vergleich von effektiven Grenzsteuerraten bei Aufnahme einer Er-

werbsarbeit zeigt jedoch, dass es trotz unterschiedlicher Hinzuverdienstregelungen 

und Kombilöhne in keinem der europäischen Länder mit existenzsichernden Hilfe-

leistungen bislang gelungen ist, über alle Einkommensbereiche hinweg deutliche 

monetäre Arbeitsanreize zu setzen. Der Ländervergleich bestätigt aber prinzipiell 

die Annahme, dass Beschäftigung allein nicht vor Armut und sozialer Ausgrenzung 

schützt, aber die Integration in Erwerbarbeit eine wichtige Voraussetzung dafür ist, 

dass der Weg aus der Verarmung gefunden werden kann, insbesondere wenn das 

Beschäftigungsverhältnis länger besteht.  

 

Der Vergleich von Aktivierungsstrategien zur Integration von erwerbsfähigen Hilfe-

beziehern (eHB) in den Arbeitsmarkt zeigt weiterhin, dass alle Länder auf eine 

„Work First“ – Politik setzen. Dies bedeutet, dass Arbeit nicht nur der Vorzug vor 

passiven Hilfeleistungen (From Welfare to Work) gegeben wird, sondern die rasche 

Integration in reguläre Arbeit die Ausrichtung der Instrumente bestimmt. In Bezug 

auf die konkrete Ausgestaltung von Work First-Maßnahmen unterscheiden sich die 

Länder graduell aber nicht grundsätzlich. 
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In allen Vergleichsländern werden verpflichtende Elemente mit finanziellen Anreizen 

und traditionellen bzw. modular aufgebauten arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 

sowie spezifischen Angeboten zur Bewältigung von Risikolagen zu einem jeweils 

spezifischen Mix von „Fordern und Fördern“ verknüpft.   

 

In den europäischen Vergleichsländern wird mit dem Fördern und Fordern eine mo-

difizierte Strategie verfolgt. Im Gegensatz zu den USA existiert in Deutschland, den 

Niederlanden, Dänemark, Schweden oder Großbritannien keine Regelung, nach 

der Hilfeempfänger unter allen Umständen als Gegenleistung für den Transfer ar-

beiten müssen. Aber auch in den USA bedeutet „Workfare“ nicht unbedingt die Auf-

nahme einer unbezahlten Vollzeitbeschäftigung als Gegenleistung für den Hilfebe-

zug.  Die US- Erfahrungen zeigen vielmehr, dass nicht ausschließlich Motivations-

probleme die Aufnahme einer regulären Arbeit verhindern, sondern ein Großteil der 

Hilfebezieher nicht über die notwendigen Qualifikationen und Fähigkeiten verfügen, 

um eine  existenzsichernde Arbeit zu bekommen. Da die Anzahl von öffentlichen 

Arbeitsgelegenheiten, die sinnvolle Arbeitserfahrung bieten, gering ist, liegt der 

Schwerpunkt der Aktivierungsstrategie in den USA aktuell auf der Entwicklung von 

betrieblicher Arbeitserfahrung und Förderung der Beschäftigungsfähigkeit. 

 

Insgesamt spielen öffentliche Beschäftigungsmöglichkeiten wie die „Ein Euro Jobs“ 

international eher eine untergeordnete Rolle. Unter den verschiedenen Formen 

subventionierter Beschäftigung haben sich länder- und programmübergreifend nur 

Lohnkostenzuschüsse und betriebliche Trainings- und Qualifizierungsmaßnahmen 

als (kurzfristig) erfolgreiche Instrumente zur Integration von Hilfebeziehern heraus-

gestellt. US-Studien zur langfristigen Wirkung von Weiterbildungsprogrammen im 

Rahmen von Work First- Ansätzen zeigen jedoch auch, dass Geringqualifizierte 

durch lange Trainingseinheiten bereits nach 3 bis 5 Jahren bessere Resultate in 

Bezug auf Beschäftigung und Einkommen erzielen als bei nur kurzfristigen Unter-

weisungen. Daraus kann man den Schluss ableiten, dass nicht in jedem Fall die 

unmittelbare Vermittlung in Arbeit langfristig die bessere Strategie darstellt.  

 

Länderübergreifend zeigt sich gleichwohl, dass die Überprüfung der faktischen Ver-

fügbarkeit, der potentiellen Beschäftigungsfähigkeit und der tatsächlichen Erwerbs-

fähigkeit eine wichtige Voraussetzung erfolgreicher Aktivierungspolitik darstellt. In 

kürzlich durchgeführten Experimenten zur Wirkung von strikteren Anforderungen in 

Bezug auf die Arbeitssuche, konnte in Dänemark, Schweden und den Niederlanden 

eine signifikante Erhöhung der (Netto-) Übergangsraten in Beschäftigung festge-

stellt werden.  
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In Dänemark hat sich beispielsweise eine Abfolge von frühzeitiger Intervention 

durch intensive Beratung, Unterstützung bei der Arbeitssuche und einer regelmäßi-

gen Überwachung der Suchanstrengungen nicht nur als effektiv, sondern auch als 

effizient im Vergleich zu einer  generell verpflichtenden Teilnahme an Beschäfti-

gungs- oder Qualifizierungsmaßnahmen (i. d. R. nach 9 Monaten Arbeitslosigkeit) 

erwiesen.  

 

Im Ländervergleich konnte zwar kein eindeutig optimaler Mix von Maßnahmen aus-

gemacht werden, aber es zeigt sich, dass verpflichtende Maßnahmen erfolgreicher 

sind als freiwillige. Internationale Evaluationsstudien kommen zu dem Ergebnis, 

dass die „Abschreckungseffekte“ eines intensiveren Monitorings, einer verpflichten-

den Maßnahmenteilnahme oder von Sanktionen ausschlaggebender für positive 

Reintegrationseffekte sind als die eigentlichen „Treatment“- Effekte. Ein hoher  Ver-

bindlichkeitsgrad scheint aber nicht nur aus Effektivitätsgründen vorteilhaft zu sein, 

sondern ist immer auch in solchen Fällen angezeigt, wo Hilfebezieher nicht imstan-

de sind, für sich selbst zu entscheiden (z. B. wegen einer psychischen Erkrankung). 

 

Das Work First-Instrumentarium setzt zwar explizit an unterschiedlichen Motivati-

onslagen und unterschiedlichen Graden von Beschäftigungsfähigkeit unter Hilfebe-

ziehern an. Nach den vorliegenden internationalen Befunden scheint dieses Instru-

mentarium jedoch für eine nachhaltige Überwindung von Hilfebedürftigkeit durch 

Integration in Arbeit nicht auszureichen. Die Länderbeispiele zeigen, dass arbeits-

marktnahe Personengruppen durch „Fördern und Fordern“ bzw. Work First erfolg-

reich in den regulären Arbeitsmarkt integriert werden können. Letztlich verbleiben 

aber arbeitsmarktfernere Personengruppen im System, die nicht in der Lage sind, 

eine Arbeit zu einem existenzsichernden Lohn zu bekommen.  

 

Nach mehr als einer Dekade von „Welfare-to-Work“- Politik in Großbritannien und 

den USA zeigt sich, dass kurzfristig erfolgreiche Integrationsstrategien nicht 

zwangsläufig auch langfristig wirksam sind. Erzwungene Abgänge in „prekäre“ 

Formen der Beschäftigung sind nicht immer von Dauer, weil sie mit „Drehtüreffek-

ten“ einhergehen. Der hohe Anteil von Wiederholern in den britischen New Deal-

Programmen oder an „Wisconsin Works“ zeigt, dass insbesondere die vielen Ge-

ringqualifizierten unter den Teilnehmern in einer Art „Niedriglohn- und Einstiegsjob-

falle“ sitzen. Dies bedeutet aber auch, dass die Philosophie der aktivierenden Sozi-

alpolitik, nämlich dass über die Aufnahme einer Niedriglohntätigkeit der Sprung in 

gut bezahlte Arbeit möglich ist, nur bedingt richtig ist. 
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Daraus folgt, dass insbesondere für arbeitsmarktferne Gruppen unter den Hilfebe-

ziehern, die im arbeitsmarktpolitischen Sinne nicht (unmittelbar) beschäftigungsfä-

hig sind, Druck allein nicht ausreicht. Ohne Formen der Nachbetreuung von vermit-

telten Hilfebeziehern oder stärker differenzierten Maßnahmen zur Förderung der 

Beschäftigungsfähigkeit läuft das „Fördern und Fordern“ ins Leere. Work First kann 

und sollte deshalb nie Selbstzweck sein. 

 

In Ländern mit längjährigen Aktivierungserfahrungen steht aktuell die Weiterent-

wicklung von Work First-Strategien auf der arbeitsmarktpolitischen Agenda. So ver-

knüpft die zweite Welle der britischen Arbeitsmarkt- und Sozialreformen die bisheri-

ge Strategie mit substantiellen Veränderungen in Bezug auf Ausbildungs- und Qua-

lifizierungsmaßnahmen sowie flexibleren und dezentraleren Formen der Umset-

zung. Im Fokus stehen dabei jedoch nicht nur Hilfebezieher mit Vermittlungsprob-

lemen, sondern vermehr auch bislang weitgehend „inaktive“ Personengruppen. 

Personen mit Behinderungen, Geringqualifizierte, Alleinerziehende, Angehörige 

ethnischer Minoritäten und Ältere waren bislang weitgehend von der „Rechte und 

Pflichten“- Politik ausgenommen. Entsprechend gering sind deren Beschäftigungs- 

und Arbeitslosenraten und entsprechend hoch deren Inaktivitätsraten.   

 

Aus den internationalen Erfahrungen kann zwar kein Masterplan für die Weiterent-

wicklung des SGB II abgeleitet werden, jedoch sind einige Erkenntnisse überden-

kenswert. So müsste zum einen der Aktivierungsbedarf noch stärker ausdifferen-

ziert werden. Der durch das SGB II erfasste Personenkreis ist im Vergleich zu an-

dern Ländern nicht nur umfassender sondern auch heterogener. Während sich die 

Gruppe der „Last resort“- Hilfebezieher in den Nachbarländern v. a. aus Geringqua-

lifizierten, Migranten und Alleinerziehenden zusammensetzt, sind unter den „Hartz 

IV“- Beziehern auch Arbeitslose mit Hochschulabschluss oder Facharbeiter zu fin-

den, aber auch „Aufstocker“, die teils nur wenige Stunden pro Woche arbeiten.  

 

Andererseits ist der Personenkreis der formal Erwerbsfähigen durch die weit ge-

fasste Definition der Erwerbsfähigkeit im SGB II deutlich größer als der Kreis der 

unmittelbar Beschäftigungsfähigen. In dem Maße in dem sich die Arbeitsmarktlage 

spürbar verbessert, verlassen zwar zunehmend auch Langzeitarbeitslose und ande-

re Problemgruppen den ALG II-Bezug. Gleichzeitig wird aber – wie in den Ver-

gleichsländern – der Kreis der Hilfebezieher, die aufgrund multipler Problemlagen 

kaum oder nur sehr langfristig Chancen auf Integration in den regulären Arbeits-

markt haben, deutlicher sichtbar.  
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Wie in den Nachbarländern zeigen sich mittlerweile auch in Deutschland Probleme 

bei der Nachhaltigkeit der Arbeitsmarktintegrationen. Hier sind Wege der „Nach-

betreuung“ zu entwickeln, um einen dauerhaften Verbleib in Beschäftigung zu un-

terstützen. So besteht eine zentrale Herausforderung darin, durch längerfristige 

Qualifizierungsmaßnahmen und stärker individualisierte Instrumente zur Förderung 

der Beschäftigungsfähigkeit den individuellen Verbleib in Arbeit und die Aufstiegs-

perspektiven von Menschen mit geringem Verdienstpotenzial zu erhöhen. Damit 

rücken Ansätze, die neben (Langzeit-)Arbeitslosigkeit auch die soziale Ausgrenzung 

bekämpfen,  stärker in das Blickfeld.  Soziale Integration ohne (reguläre) Arbeit wird 

wohl auf absehbare Zeit eine Zielsetzung in allen Ländern bleiben.  

 

In allen Ländern sind die Problemlösungsmuster zur Bekämpfung sozialer Ausgren-

zung aber begrenzt. Die meisten Länder haben keinen “Plan B” für die tatsächlich 

nicht mehr Aktivierbaren. Mehr Modellprojekte wie das Projekt Bürgerarbeit oder 

der kürzlich eingeführte Beschäftigungszuschuss und Kommunal-Kombi mit länger-

fristig angelegten Roll-out Strategien können in Verbindung mit einem besseren 

Screening sowie einem umfassenden Betreuungsansatz im gesundheitsbezogenen 

Fallmanagement längerfristige Perspektiven für die nicht unmittelbar Beschäfti-

gungsfähigen eröffnen.  

 

Angesichts zu erwartender Engpässe auf der Arbeitsangebotsseite und im Hinblick 

auf die nachhaltige Finanzierbarkeit sozialer Sicherungssysteme liegt – neben der 

Verhinderung der sozialen Ausgrenzung - die wesentliche sozial- und gesell-

schaftspolitische Herausforderung in den Vergleichsländern nicht mehr in der Be-

kämpfung der Arbeitslosigkeit, sondern in der Erhöhung des gesamtwirtschaftlichen 

Beschäftigungsniveaus. Dazu ist die Mobilisierung des latenten Erwerbspersonen-

potentials durch eine umfassende Aktivierungsstrategie, die weit über die bisherige 

Politik des „Förderns und Forderns“ von Teilgruppen hinausgeht, dringend geboten.  

Mit der Integration einer hohen Zahl von Inaktiven stehen die Nachbarländer aber 

erst am Anfang und vor Schwierigkeiten, die Deutschland auch Dank der Ausgestal-

tung der Reformpakete so nicht hat.  
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